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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit ist das zweite Heft einer Serie von Untersuchungen, die im Rahmen 
eines Projektes der Gruppe I von forost entstanden. Die Analysen beschäftigen sich mit 
den Rechtsreformen, ihrer Umsetzung und den Implikationen in einzelnen osteuropäischer 
Ländern. 

Der vorliegenden Arbeit kommt auch für die Praxis eine besondere Bedeutung zu, weil die 
ehemalige Tschechoslowakei und ihre Nachfolgestaaten inzwischen unter den EU-Auf-
nahmekandidaten zu den interessantesten Investitionsstandorten für die deutsche Wirt-
schaft avanciert sind. Auch der bilaterale Handel Deutschlands und Bayerns mit diesen 
Staaten hat sich überaus dynamisch entwickelt. 

Die Studie bietet umfangreiche Informationen über viele Details der Veränderung in der 
Justiz der beiden Staaten. Die Erfolge und Schwierigkeiten der Anpassung des ehemals 
sozialistischen Justizsystems an die Maßstäbe eines Rechtsstaats und an den von der 
Europäischen Union vorgegebenen Kriterienkatalog ("Acquis Communautaire") sind 
ebenfalls Thema der Analyse. Weitere Länderstudien werden folgen. Mit der ganzen Serie 
von Arbeiten soll ein Vergleich der Rechtsordnungen dieser Länder ermöglicht werden.  

Den Veränderungen im Rechts- und Justizsystem der Transformationsstaaten kommt für 
die Akzeptanz und Funktionsfähigkeit der Wirtschafts und Gesellschaftsordnung in diesen 
Ländern eine entscheidende Rolle zu. Erfolgreich etablierte Rechtsinstitutionen können das 
notwendige Vertrauen der Bevölkerung in der für sie nicht einfachen Umbruchphase 
schaffen. 

Akzeptanz und Vertrauen der Bevölkerung in gesellschaftliche und politische Institutionen 
sind entscheidene Elemente einer Reformpolitik, die nicht nur "auf dem Papier" und im 
Paragraphenwald, sondern in den Köpfen und Verhaltensweisen der Menschen vollzogen 
werden müssen. Damit ordnen sich diese Arbeiten auch in besonderem Maße in die 
Gesamtfragestellung der forost-Forschungsgruppe I ein, die unter der Leitidee "Vertrauen" 
steht.  

 
München, Oktober 2003  Hermann Clement 
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I. Einführung 

1. Das Justizwesen vor dem  Übergang zum Sozialismus  

a) Die I. Republik zwischen 1918 und 1938 

Die am 28. 10. 1918 aus einem Teilgebiet der Donau-Monarchie gegründete Tschechoslo-
wakische Republik1 war bereits kurz nach ihrer Entstehung eine der am weitesten ent-
wickelten Demokratien im damaligen Europa. Die Zeit der sog. I. Republik (1918—19382) 
war zunächst durch die provisorische Verfassung3 und einige Rezeptionsgesetze4, welche 
die Überleitung des bislang geltenden Rechts- und Verwaltungssystems5 der Monarchie in 
die Tschechoslowakische Republik bewirken sollten, gekennzeichnet. 

Bereits einige Tage vor der Verabschiedung der provisorischen Verfassung wurde zunächst 
durch Gesetz die Verkündung der Gesetze im Gesetzblatt6 beschlossen und anschließend 
der Oberste Verwaltungsgerichtshof7 in Prag gegründet, welcher in dieser Zeit vor allem 
die Kompetenzfragen bei der sachlichen Zuständigkeit8 der Gerichte zu lösen hatte. Am 
gleichen Tag gründete der provisorische Nationalrat auch das Oberste Gericht9 in Prag als 
Berufungs- und Revisionsgericht in Zivil- und Strafsachen. Durch Gesetz wurde schließ-
lich die Organisationsperiode10 für die Gerichte der ersten und zweiten Instanz auf zwei 
Jahre festgelegt, damit auch hier eine gewisse Kontinuität gewahrt blieb. Prag wurde dann 
schließlich auch Sitz des Obersten Militärgerichts11. 
                                                      
1  Die räumliche Ausdehnung der damaligen Tschechoslowakei, zu der auch bis 1938 die Karpatho-Ukraine ge-

hörte, kann man am besten an der Entfernung der slowakischen Hauptstadt Bratislava von den Außengrenzen 
des Staates erkennen. Die westliche Grenze zu der Weimarer Republik lag damals näher an Bratislava als die 
östliche Grenze zu Russland. 

2  Bis zum Münchener Abkommen vom 30. 9. 1938 
3  Prozatimní Ústava vom 14. 11. 1918, Nr. 37/1918 Sb. 
4  Vgl. z. B. Gesetz Nr. 11/1918 Sb. über die Gründung der Tschechoslowakei, durch das die bisherigen in Böh-

men und Mähren geltenden Reichs- und Landesgesetze in Kraft blieben und die bestehende Verwaltungsstruktur 
erhalten wurde. Für das Gebiet der Slowakei bedeutete diese Regelung, dass so zunächst einmal das dort gelten-
de und weit in das Mittelalter reichende, ungarische Gewohnheitsrecht in Kraft blieb. 

5  Während jedoch in Böhmen und Mähren die Überleitung der Verwaltungsstruktur relativ problemlos vollzogen 
werden konnte, bereitete sie in der Slowakei wegen der großen Widerstände der nunmehr fast entmachteten un-
garischen Verwaltungsbeamten einige Probleme. 

6  Gesetz Nr. 1/1918 Sb. über die Sammlung der Gesetze und Verordnungen des Tschechoslowakischen Staates. 
7  Vgl. Gesetz Nr. 3/1918 Sb. vom 2. 11. 1918 und seine Novelle Nr. 164/1937 Sb. Abweichend von den Regelun-

gen der Gesetze Nr. 36/1876 Řz. und 149/1905 Řz. hatte das Gericht auch Kompetenzen, welche früher dem 
Reichsgericht in Wien zustanden. 

8  Für die Tätigkeit des Verwaltungsgerichtshofs galten noch die alten österreichischen Regelungen des Gesetzes 
Nr. 36/1875 Řz. 

9  Gesetz vom 2.11.1918, Nr. 5/1918 Sb. Bereits durch Gesetz Nr. 26/1919 Sb. wurde sein Sitz nach Brünn verlegt, 
wo er sich bis heute befindet. 

10  Vgl. § 6 Abs. 3 des Staatsgesetzes über die Justizgewalt vom 21. 12. 1867, Nr. 144/1867 Řz. 
11  Vgl. Gesetz Nr. 10/1918 Sb. 
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Die erste auf Grund von freien Wahlen12 zusammengesetzte Nationalversammlung trat im 
Sommer 1919 ihre parlamentarische Tätigkeit an und verabschiedete die erste Verfas-
sung13. Die Verfassung des demokratischen Staates respektierte die Gewaltenteilung, 
wobei die Judikative im Kapitel IV geregelt war14. 

 Als eines der ersten in Europa wurde bereits im März 1920 das tschechoslowakische 
Verfassungsgericht15 gegründet, welches dann im Herbst 1921 zum ersten Mal 
zusammentrat. Seine Sitzungsperiode dauerte bis 1938. 

 Ein Mangel an loyalen Richtern16 bereitete zu Beginn der I. Republik einige Probleme in 
der Kontinuität der Rechtsprechung. Für eine Übergangszeit von drei Jahren konnten daher 
die Richteranwärter bereits nach einer zweijährigen Vorbereitungszeit zur Prüfung zuge-
lassen werden17. Notare konnten auch ohne Richterprüfung18 zu Hilfsrichtern ernannt 
werden. Im slowakischen Teil des Landes versuchte man sich mit Ansiedlung von Richtern 
aus Böhmen, Mähren und Bosnien Herzegowina zu behelfen. Die übrigen Justizangestell-
ten mussten den in Böhmen obligatorischen Diensteid19 ablegen. 

Einen wesentlichen Fortschritt im Justizwesen konnte mit der Vollstreckbarkeitserklä-
rung20 aller Titel für das gesamte Staatsgebiet erreicht werden, wobei jedoch die für die 
jeweiligen Landesteile vorgeschriebenen Exekutionsformen eingehalten werden mussten. 

Im Bereich der Anwaltschaft wurde eine leicht eingeschränkte Freizügigkeit21 verankert, so 
dass ein Kanzleisitzwechsel zwischen Böhmen und Mähren auf der einen und der Slowakei 
auf der anderen Seite möglich wurde. In der Slowakei wurde 1936 eine zweite Anwalts-
kammer22 gegründet. 

Das Gerichtssystem und die Gerichtsverfassung der I. Republik waren deutlich komplizier-
ter als in der Gegenwart, so dass hier nur einige Grundzüge dargestellt werden können. Bei 
der Gerichtsbarkeit wurde neben der Verfassungsgerichtsbarkeit zwischen zivil-, straf-
                                                      
12  Das Wahlgesetz Nr. 75/1919 Sb. begründete zum ersten Mal auf dem Gebiet der Tschechoslowakei das Frauen-

wahlrecht. 
13  Verfassungsurkunde vom 29. 2. 1920 (Nr. 121/1920 Sb.). Diese Verfassung hatte viele Vorbilder, an der sich 

das Parlament orientierte. Die Präambel und die Regelungen über das Verfassungsgericht ähnelten sehr der ame-
rikanischen Verfassung vom Ende des 18. Jahrhunderts, die Stellung des Präsidenten wurde an die Dritte Ver-
fassung Frankreichs von 1875 angelehnt, wobei jedoch die Machtverteilung zwischen Regierung und Staatsprä-
sident dem damaligen Modell aus der Schweiz entsprach. 

14  Eine deutlich andere Sichtweise auf die damaligen Ereignisse findet man in den von kommunistischer Doktrin 
beeinflussten Lehrbüchern über das Staatsrecht; vgl. z. B. Vaněček, S. 390 ff. 

15  Gesetz Nr. 162/1920 Sb. Ausführlich dazu Brunner, S. 14 ff. 
16  Insbesondere in der Slowakei konnte kaum ein Richter wegen seiner offen zu Tage getragenen ungarischen Na-

tionalgesinnung übernommen werden. 
17  Vgl. das Gesetze Nr. 77/1919 Sb. und Nr. 660/1920 Sb. 
18  Gesetz Nr. 216/1920 Sb. 
19  Gesetz Nr. 13/1920 Sb. und RegAO Nr. 34/1920 Sb. 
20  Gesetz Nr. 237/1919 Sb. 
21  Gesetz Nr. 83/1920 Sb. über die vorübergehende Regelung der Anwaltschaft. Zu den Notariaten in der Slowakei 

vgl. Gesetz Nr. 196/1919 Zb. Die Anwaltskammern wurden durch Gesetz Nr. 167/1920 Sb. gegründet. An-
waltsverzeichnisse bestanden auf Grund des Gesetzes Nr. 40/1922 Sb. 

22  Die zentrale slowakische Anwaltskammer in Turč. Sv. Martin wurde durch Anwaltskammern in Bratislava und 
Košice ersetzt (Gesetz Nr. 144/1936 Zb.). 
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recht- und öffentlichrechtlichen unterschieden, wobei die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
lediglich durch den Verwaltungsgerichtshof repräsentiert wurde. Eine Trennung zwischen 
Zivil- und Strafgerichten war nicht vollzogen. Einige der Amts- und Landgerichte trugen 
wegen ihrer Spezialisierung Sonderbezeichnungen23.  

Der Gerichtsaufbau24 der ordentlichen Gerichtsbarkeit war ab 1928 vierstufig, für die Ver-
fahren waren idR. drei Instanzen vorgesehen. Neben Amts- und Landgerichten25 bestanden 
in Böhmen und Mähren Obergerichte (in der Slowakei Hauptgerichte) und ein gemein-
sames Oberstes Gericht26 in Brünn. In Zivilsachen bestand zusätzlich ein weit ausgebautes 
System27 an Schiedsgerichten.  

In Strafsachen wurde 1923 ein Staatsgerichtshof28 in Brünn errichtet, der für bestimmte 
Straftaten nach dem Staatsschutzgesetz29 sachlich zuständig war. Im Jahre 1935 wurden bei 
allen Ober- oder Hauptgerichten Staatsschutzkammern errichtet. Ab dem Jahr 1931 exis-
tierten auf der Amts- und Landgerichtsebene Jugendstrafgerichte30. Eine Sonderstellung 
hatten die Militärgerichte31.  

Die Richter32 waren in dieser Zeit mit wenigen Ausnahmen33 Berufsrichter mit abgeschlos-
sener juristischer Ausbildung, wurden auf Lebenszeit ernannt und in Berufskategorien mit 
entsprechenden Vergütungsgruppen eingeteilt. Die Wirtschaftskrise zu Beginn der 30er 
Jahre führte zum Anstieg der Verfahren und somit zwangsläufig zur Überlastung der 
ordentlichen Gerichte. Neben der Errichtung weiterer oder dem Ausbau bestehender 

                                                      
23 So bestand z. B. in Prag ein Handelsgericht auf Amts- und ein Handelsgericht auf Landgerichtsebene, daneben 

waren ein oder mehrere Landesvollstreckungsgerichte, Arbeitsgerichte (der Ausbau der Arbeitsgerichtsbarkeit 
wurde durch Gesetz Nr. 131/1931 Sb. vollendet), ein Gericht für Versicherungswesen (Nr. 207/1919 Sb.) und 
eines für die Elbeschifffahrt (Nr. 222/1923 Sb.) errichtet worden.  

24  Wurde fast unverändert von der Donaumonarchie (Verfassung von 1867) übernommen. 
25  Die Bezeichnungen Oberlandesgericht (Vrchní zemské soudy) und Landgericht (Zemské soudy) wurden abge-

schafft. 
26  Diesem war noch nach englischem Muster ein Wahlgericht (Gesetz Nr. 125/1920 Sb.) zugeordnet, welches die 

Rechtmäßigkeit der Wahlen zu überprüfen hatte und vom Parlament vollkommen unabhängig war. 
27  Beispielsweise Schiedsgerichte der Krankenversicherungen (Nr. 170/1924 Sb.), der Börsenaufsicht, des Berg-

baus (Gesetz Nr. 145/1920 Sb.) oder für Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Aussperrung (Nr. 662/1919 
Sb.). Bestimmte Schiedsgerichte waren für Betriebsratangelegenheiten (Nr. 330/1921 Sb.) zuständig. Gesonderte 
Schiedsgerichte bestanden für Fragen des unlauteren Wettbewerbs (Nr. 111/1927 Sb.). 

28  Vgl. Gesetz Nr. 51/1923 Sb. 
29  Gesetz Nr. 50/1923 Sb. und seine Novelle Nr. 124/1933 Sb. (Zákon na ochranu republiky). 
30  Gesetz Nr. 48/1931 Sb. 
31  Errichtet auf Brigade und Divisionsebene, oberste Instanz bildete das Militärobergericht. 
32  Sie konnten die Rechtmäßigkeit von Verordnungen prüfen, hafteten für Schäden durch Rechtsverletzung bei Be-

rufsausübung, waren unabhängig. Die Verfahren waren, mit wenigen Ausnahmen öffentlich und auf dem Prin-
zip der Mündlichkeit aufgebaut. 

33  Neben den Schöffen bei den Schöffengerichten (bestanden mit kurzer Unterbrechung seit 1849) waren auch z. 
B. bei den Handelsgerichten und den Bergbaugerichten Laien als Richter tätig. 
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Schiedsgerichte für verschiedene Branchen34 wurden durch eine Änderung des Gerichts-
organisationsgesetzes viele Streitsachen den Einzelrichtern35 zugewiesen. 

Das Notariatswesen wurde in der Tschechoslowakei auf der Grundlage der Notariatsord-
nung von 188136 geregelt. Das Notariat war ein freier Beruf, die Notare wurden auf Le-
benszeit ernannt. 

b) Das Protektorat Böhmen und Mähren sowie die selbstständige Slowakei 

Die internationale Konferenz über das weitere Schicksal der Tschechoslowakei 
(Münchener Abkommen), fand ohne die Beteiligung tschechoslowakischer Verfassungs-
organe am 29. September 1938 in München statt. Die beteiligten Mächte37 Deutschland, 
Italien, Frankreich und Großbritannien glaubten einen einfache Lösung gefunden zu haben, 
um Hitlers Expansionspolitik zu befriedigen und einen Kriegsausbruch zu verhindern. Mit 
Zustimmung der tschechoslowakischen Schutzmächte Frankreich und Großbritannien 
wurde das Staatsgebiet der Tschechoslowakei zerschlagen38, es entstand die so genannte 
„II. Republik Tschecho - Slowakei39“.  

Die faktische Abspaltung der Slowakei am 7. 10. 1938 und ähnliche Bestrebungen in der 
Karpatho-Ukraine40 führten zu chaosartigen Zuständen im tschechischen Parlament, wel-
ches bald nicht mehr handlungsfähig war. Auf Druck des Deutschen Reichs ermächtigte 
das Tschechoslowakische Parlament41 den damaligen Staatspräsidenten Hácha für zwei 
Jahre42, die Verfassung aus „Gründen der neuen Verhältnisse“ auf Antrag der Regierung 
im Bedarfsfall zu ändern. Diese an sich verfassungswidrige Ermächtigung bildete die 
Rechtsgrundlage für die später so zu Recht berühmt-berüchtigten Beneš-Dekrete.  

Die II. Republik ging am 15. 3. 1939 auf Grund der Besetzung der „Rest-Tschechei“ durch 
die deutschen Truppen unter. Die Besatzungsmacht gründete das Protektorat Böhmen und 

                                                      
34  Für das Versicherungswesen im Bereich der Sozialversicherung vgl. Gesetze Nr. 26/1929 Sb. und Nr. 37/1931 

Sb. Eine Sondergerichtsbarkeit bestand ab 1933 auch für die Eisenbahnbediensteten (vgl. Gesetze Nr. 33/1933 
Sb. und Nr. 163/1937 Sb.). 

35  Vgl. Gesetze Nr. 130/1930 Sb. und Nr. 161/1930 Sb. 
36  Vgl. Gesetz Nr. 75/1881 Řz. und die Novelle Nr. 267/1923 Sb. 
37  Vertreten durch Hitler, Mussolini, Daladier und Chamberlain. 
38  Die Tschechoslowakei verlor durch das Münchener Abkommen und weitere nachfolgende Diktate (z. B. Wiener 

Arbitrage vom 2.11.1938) ca. ein Drittel des gesamten Staatsgebiets und ca. 6,7 Mio. Einwohner an das Deut-
sche Reich, Polen und Ungarn. In diesen Gebieten lebten ca. 1,2 Mio. Tschechen und Slowaken, die zwangswei-
se vertrieben wurden. Gleichzeitig bedeutete dies den Verlust von Naturressourcen bei Kohle von ca. 66%, der 
Stahlindustrie von ca. 70%, der Textilindustrie ca. 80% und der Chemieindustrie ca. 86%. Der Gesamtverlust an 
Industriekapazität betrug ca. 40%. 

39  Der slowakische konservative Block unter Hlinka, später geführt durch Tiso, verabschiedete am 6. 10. 1938 das 
Žilina-Manifest, in dem die slowakische Unabhängigkeit gefordert wurde. Die geschwächte tschechoslowaki-
sche Regierung (alle frei gewählten Abgeordneten der abgetrennten Staatsgebiete verloren auf Grund des Be-
schlusses Nr. 253/1938 Sb. ihre Mandate) gab diesem Bestreben nach, so dass ein „dualistischer“ Staat „Tsche-
cho-Slowakei“ entstand. Vgl. dazu auch das slowakische Verfassungsgesetz über die Autonomie der Slowakei 
Nr. 299/1938 Zb., welches auch eine selbstständige Justiz und ein Oberstes Gericht der Slowakei vorsah. 

40  Vgl. das Verfassungsgesetz über die Autonomie der Karpatho-Ukraine Nr. 329/1938 Sb. 
41  Vgl. Verfassungsgesetz Nr. 330/1938 Sb. 
42  Diese Ermächtigung wurde dann durch den Reichsprotektor in Böhmen und Mähren zum 1. 1. 1941 erneuert 

und ebnete so eigentlich erst den Weg zu den späteren Beneš-Dekreten endgültig. 
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Mähren43. Am nächsten Tag entstand die selbständige Slowakei von Hitlers Gnaden44, die 
Karpatho-Ukraine spaltete sich ebenfalls ab. Ihre Freiheit währte allerdings nur einen Tag, 
dann wurde das Gebiet durch Ungarn annektiert.  

Das bislang geltende tschechoslowakische Recht galt im Protektorat soweit weiter, als es 
nicht dem Zweck des Schutzes durch das Deutsche Reich widersprach. Darüber hinaus er-
mächtigte der Führererlass die Besatzungsmacht Rechtsvorschriften für das Protektorat zu 
erlassen und eigene Behörden45 zu gründen. Der Reichsprotektor war ermächtigt, das 
Protektoratsrecht46 durch Dekrete zu ändern. So entstand ein Konglomerat an Rechtsvor-
schriften47, was im Deutschen Reich als „Gebietssonderrecht“ bezeichnet wurde. Im Be-
reich des Strafrechts wurden fünf Sondergerichte48 gegründet, welche für Straftaten gegen 
das Reich (z. B. Sabotage) sachlich zuständig waren.  

Daneben wurde die örtliche Zuständigkeit des Volksgerichtshofs in Leipzig auf das Protek-
toratsgebiet ausgedehnt, welcher insbesondere für Hoch- oder Landesverrat zuständig war. 
Beide Gerichte wandten das „verkürzten Verfahren“ an, bei dem kein Ermittlungs-
verfahren stattfand und Rechtsmittel nicht zulässig waren.  

In Zivilsachen wurden die deutschen Reichsangehörigen der deutschen Gerichtsbarkeit49 
unterworfen, der Gerichtsaufbau entsprach dem in Strafsachen. Der Reichsprotektor 
konnte alle Verfahren oder die Vollstreckung von Titeln an sich ziehen oder an deutsche 
Gerichte abgeben. 

Durch einige Änderungen des bestehenden Gerichtsverfassungsgesetzes sollten insbeson-
dere Personalmittel für den Kriegseinsatz freigestellt werden. So wurden die Beisitzer in 
der zweiten Instanz bei der Arbeits- oder Sozialgerichtsbarkeit50 praktisch abgeschafft, bei 
den Landgerichten wurde die Spruchtätigkeit der Senate auf Einzelrichter51 übertragen, bei 
den Oberlandesgerichten wurden die Senate auf drei Personen beschränkt. Darüber hinaus 
wurde zur Entlastung der LG die Streitwertgrenze der Amtsgerichte deutlich erhöht. 

                                                      
43  Verordnung zum Erlass des Führers und Reichskanzlers über das Protektorat Böhmen und Mähren vom 22. 3. 

1939, RGBl. 52/1939, S. 549. 
44  Schutzvertrag zwischen der Slowakei und dem Deutschen Reich vom 18. 3. 1939. 
45  So wurden z. B. die Oberlandräte eingeführt, welche in dem jeweiligen der sieben Verwaltungsbezirke des Pro-

tektorats eine praktisch uneingeschränkte Macht ausübten (vgl. Verordnung über den Aufbau der Verwaltung 
und der deutschen Sicherheitspolizei, RGBl. 169/1939, S. 1681). 

46  Verordnung über die Gesetzgebung im Protektorat Böhmen und Mähren, RGBl. 1939 I, S. 1039. 
47  Bereits einige Monate nach Gründung des Protektorats war die Rechtsordnung nicht mehr überschaubar. Es gal-

ten, jeweils teilweise, das deutsche Reichsrecht (entweder direkt oder auf Grund von Verordnungen des Reichs-
kanzlers), das frühere Recht der Donaumonarchie oder der I. Republik, die Dekrete des Staatspräsidenten, die 
Dekrete des Reichsprotektors und die Ermächtigungsgesetze des Reichskanzlers. Allein im Jahre 1939 wurden 
über 700 tschechoslowakische Gesetze oder Verordnungen geändert oder ersetzt. Näher dazu die Übersicht in 
Právní praxe 19390, Band IV, S. 127 ff. 

48  Daneben wurden das deutsche Oberlandesgericht Prag, zwei Landgerichte und 12 Amtsgerichte errichtet. Allen 
Gerichten war jeweils eine Staatsanwaltschaft zugeordnet. Die Senate waren mit deutschen Berufsrichtern be-
setzt. Die Sondergerichte waren bei den Oberlandesgerichten angesiedelt (vgl. RGBl. 1940, S. 405). 

49  Vgl. RGBl. 1939, S. 759.  
50  Vgl. Gesetze Nr. 303/1939 Sb. und Nr. 4/1943 Sb. 
51  Auf Grund des Gesetzes Nr. 183/1944 Sb. 
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Schließlich wurden alle Zivilverfahren ausgesetzt52, falls ihre Fortführung nicht kriegs-
wichtig war. 

In der Slowakei wurde eine neue Verfassung53 verabschiedet, Verfassungsorgane waren 
u.a. der Ständige Ausschuss der Slowakischen Republik, der Staatsrat und der Verfas-
sungssenat, dem die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit54 von Gesetzen oblag.  

Die Gerichtsverfassung wurde grundlegend umgebaut. Es wurden der Verwaltungsge-
richtshof55, das Hauptgericht für Versicherungsangelegenheiten56 und das Oberste Gericht 
der Slowakei57 errichtet. Ein Jahr nach Kriegsausbruch wurden die Schöffen abgeschafft, 
die Rechtsprechung oblag nur noch Berufsrichtern. Ähnlich wie im Protektorat wurden die 
Streitwerte der Amtsgerichte deutlich erhöht. Der bis dahin erhaltene Gerichtsaufbau der 
K. & K. Monarchie58 wurde 194259 grundlegend geändert. Das Gesetz regelte neben der 
Justizverwaltung auch die Gerichtsorganisation60 und das Berufsrecht der Richter61. 

Der Ende August 1944 ausgebrochene Slowakische Nationalaufstand62 bildete den Nähr-
boden für die Nationalausschüsse oder die revolutionären Nationalausschüsse, welche in 
der später wiederhergestellten Tschechoslowakei bis zum Sturz des kommunistischen 
Regimes im Jahre 1989 die Diktatur nachhaltig sicherten. Als Verfassungsorgan setzte sich 
der selbsternannte Slowakische Nationalrat63 selbst ein. Das bislang geltende (teilweise 
nationalsozialistische) Recht wurde zunächst beibehalten, soweit es nicht dem „republi-
kanisch-demokratischen Geist“ widersprach64. 

c) Die Tschechoslowakei zwischen 1945 und 1948 

Während in der Slowakei der Nationalaufstand ausgebrochen war, versuchte die tsche-
chische Exilregierung in London unter Staatspräsident Beneš die Bolschewisierung des 
Landes zu verhindern und die bürgerlich-demokratische Rechtsordnung aus der Zeit vor 
dem Münchener Abkommen zu erneuern. Sie entwickelte die so genannte „Kontinuitäts-

                                                      
52  Vgl. Gesetz Nr. 183/1944 Sb. 
53  Verfassungsgesetz vom 21. 7. 1939, Nr. 185/1939 Zb.  
54  Vgl. dazu auch das Gesetz Nr. 20/1942 Zb. 
55  Gesetz Nr. 62/1939 Zb. 
56  RegAO Nr. 27/1939 Zb. 
57  RegAO Nr. 49/1939 Zb. 
58  Vgl. Gesetz Nr. 217/1896 Řz. und seine Ausdehnung auf das Gebiet der Slowakei durch Gesetz Nr. 103/1926 Sb. 
59  Auf Grund des Gesetzes Nr. 112/1942 Zb. 
60  Der Gerichtsaufbau bestand aus Amts-, Land- und zwei Hauptgerichten sowie dem Obersten Gericht. 
61  Qualifikationsvoraussetzung war eine mit Rigorosum abgeschlossene juristische Ausbildung und ein dreijähriger 

Vorbereitungsdienst, welcher mit einer Prüfung abgeschlossen werden musste (Gesetz Nr. 186/1942 Zb.). Für 
die Rechtsanwälte galten die Gesetze Nr. 164/1940 Zb. und Nr. 216/1942 Zb., die Abschlussprüfung wurde mit 
der Richterprüfung vereinheitlicht. 

62  Diese wurde kurzzeitig von den deutschen Truppen niedergeschlagen, so dass die Protagonisten in die Berge 
fliehen mussten. Allerdings wurden weite Teile der Slowakei einige Wochen oder Monate später durch die Rote 
Armee befreit, so dass der Nationalrat seine Tätigkeit wieder aufnehmen konnte. 

63  Anordnung des Slowakischen Nationalrats vom 1. 9. 1944, Nr. 1/1944 Zb. 
64  Vgl. § 2 der Anordnung Nr. 1/1944 Zb. 
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theorie“, wonach am Ende der Zeit der Unfreiheit65 die Rechtsordnung weiter gelten sollte, 
welche vor ihrem Beginn in der Tschechoslowakei galt. 

Bereits im März 1945 verhandelten Mitglieder der tschechoslowakischen Exilregierung 
und des Slowakischen Nationalrats in Moskau über die zukünftige Rechtsordnung und den 
Staatsaufbau der Nachkriegs-Tschechoslowakei. Die Mitglieder des ZK der KPdSU 
bestimmten schon damals die zukünftigen Strukturen des Staates, erzwangen die Bildung 
der Nationalen Front der Tschechen und Slowaken und diktierten das „Kaschauer Regie-
rungsprogramm“, in dem die zukünftige enge militärische, politische, wirtschaftliche und 
kulturelle Verbundenheit mit der Sowjetunion zum höheren Staatsziel erklärt wurde66. 

Das unter sowjetischem Diktat entstandene Regierungsprogramm67 prägte wesentlich die 
ersten Nachkriegsjahre der Tschechoslowakei und führte schließlich zum kommunistischen 
Putsch im Jahre 1948. Die eiligst errichteten ordentlichen und außerordentlichen Volksge-
richte68 sollten die „Verbrecher, Kollaborateure und Verräter ohne Verzögerungen69, Mit-
leid und Bedenken“ bestrafen, für die als Landesverräter bezeichneten Staatspräsidenten 
Hácha und Tiso sowie für andere missliebige hohe Funktionäre, Journalisten und andere 
politischen Gegner wurden am Sitz der Landgerichte zusätzliche Nationalgerichte70 
errichtet. Die reorganisierten Schwurgerichte71 entschieden über „politische“ Verbrechen. 

2. Besonderheiten der Justiz unter dem Sozialismus 

Nach der Machtergreifung durch die Kommunisten zu Beginn des Jahres 1948 wurden alle 
Organe der Rechtspflege schnell an die neue Doktrin vom Absterben des Rechts angepasst. 
Jegliche demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätze wurden über Bord geworfen 
und die Entscheidungsgewalt wurde der „unfehlbaren Macht“ der kommunistischen Partei 
unterworfen.  

Die zu Beginn der kommunistischen Diktatur geltende Gerichtsverfassung entsprach dem 
in den §§ 94 – 105 der Verfassung von 1920 festgelegten Gerichtsaufbau und den in der 
Nachkriegszeit vorgenommenen Änderungen. Eine Zäsur stellte die nach sowjetischem 
Vorbild aufgebaute Verfassung vom Mai 194872 dar, welche auch die letzten rechtsstaatli-
                                                      
65  Diese wurde auf den Zeitraum 30. 9. 1938 – 4. 5. 1945 festgelegt, in dem die Verfassungsorgane des Landes 

nicht frei über die Belange des Staates entscheiden konnten. 
66  Das praktisch uneingeschränkte Diktat der Stalinistischen Regierung in der UdSSR bei der Wiederherstellung 

der Nachkriegs-Tschechoslowakei wurde möglich, nach dem die Westmächte (USA, Frankreich und Großbri-
tannien) bei den Konferenzen in Jalta und Teheran ohne nennenswerten Widerstand die Tschechoslowakei Sta-
lin als seinen alleinigen Einflussbereich anerkannten 

67  Die wichtigsten Programmpunkte waren: Ausrufung der Souveränität, Fortgeltung der Verfassung von 1920, 
Kontinuitätstheorie, Bestrafung der Okkupanten, Verstaatlichung der Großindustrie, Enteignung der deutschen 
und ungarischen Minderheiten und der tschechoslowakischen Kollaborateure, Wiederherstellung der Versor-
gung und Übernahme der Staatsverwaltung auf allen Ebenen durch die Nationalausschüsse und „Abtretung“ der 
durch Ungarn besetzten Karpatho-Ukraine an die Sowjetunion. 

68  Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 12/1945 Sb. Diese „revolutionären Tribunale“ entschieden im be-
schleunigten Verfahren nach dem Muster der Sondergerichte im Protektorat ohne Vorverfahren und ohne zuläs-
sige Rechtsmittel. 

69  Sprich: ohne ein rechtsstaatliches Verfahren. 
70  Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 17/1945 Sb. 
71 Gesetz Nr. 232/1946 Sb. 
72  Vgl. dazu auch das Gesetz Nr. 319/1948 Sb. über die Übertragung der Gerichtsbarkeit auf das Volk. 
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chen Regelungen aus der Gerichtsverfassung und der Justiz verbannte. In den Senaten der 
Gerichte aller Stufen hatten die von der Partei eingesetzten Laienrichter nicht nur das 
Übergewicht, sondern vielerorts auch das Sagen. Außerordentliche Rechtsmittel konnte, 
auch im Zivilverfahren, nur noch der Staatsanwalt einlegen, so dass das Verfahren prak-
tisch zweistufig wurde. Somit waren die Oberlandesgerichte (vrchní oder hlavní soudy) 
überflüssig und wurden abgeschafft. Das Gerichtssystem wurde durch Abschaffung der 
Sonder- und Schiedsgerichtsbarkeiten73 vereinfacht, neu errichtet wurden dagegen Schieds-
gerichte74 (Arbitrage), die für die Streitigkeiten der Volksbetriebe untereinander zuständig 
waren.  

Das nächste unrühmliche Kapitel bildete das Verfassungsgesetz über die Gerichte und die 
Prokuratur75, das die Bildung des Staatsgerichts76 ermöglichte und das die Straftaten nach 
dem Gesetz zum Schutz der Volksdemokratischen Republik abzuurteilen hatte. In diese 
Phase 1952 – 1956 fallen die gröbsten Übergriffe der kommunistischen Justiz, die erst 
durch eine Novelle des Gesetzes über die Organisation der Gerichte77 etwas eingedämmt 
werden konnten. 

Weitere Veränderungen brachte die „sozialistische“ Verfassung von 196078 und die ein 
Jahr später verabschiedeten Gesetze über die Gerichtsorganisation79, über die örtlichen 
Volksgerichte80 und über die Disziplinarordnung der Richter81. 

Mit dem „Prager Frühling“ kamen im Jahre 1967 auch die ersten Überlegungen über einen 
föderalen Aufbau des Staates auf. Der durch Verfassungsgesetze82 vollzogene föderale 
Staatsaufbau wirkte sich natürlich auch auf die Justiz nachhaltig aus. Die Organisation der 
Gerichte und die Zuständigkeiten für die Justiz wurden durch mehrere Gesetze83 umge-
staltet. Die Organisation84 und die Tätigkeit der Gerichte sowie fast alle anderen Justizan-
gelegenheiten fielen nunmehr in die Kompetenz der Föderation, lediglich die Rechtsan-
waltschaft und die Wahl der Schöffen für AG und LG wurde auf der nationalen Ebene 
geregelt. Der Gerichtsaufbau aus der Verfassung von 1960 blieb dagegen fast unverän-

                                                      
73  Betroffen waren sowohl die Arbeits- und Sozialversicherungsgerichte, als auch die Jugend-, Handels- oder 

Schwurgerichte.  
74  Vgl. Gesetz Nr. 228/1946 Sb. 
75  Nr. 64/1952 Sb. 
76  Dieses Gericht war schon im Gesetz Nr. 319/1948 Sb. vorgesehen, seine Errichtung erfolgte aber erst auf Grund 

des Verfassungsgesetzes Nr. 64/1952. 
77  Vgl. Gesetz Nr. 63/1956 Sb. 
78  Nr. 100/1960 Sb. die zum ersten Mal und zum großen Unwillen der KPdSU, die Tschechoslowakei ohne vorhe-

rige Rücksprache in Moskau offiziell als einen sozialistischen Staat bezeichnete. 
79  Gesetz Nr. 62/1961 Sb. 
80  Gesetz Nr. 38/1961 Sb. (místní lidové soudy). 
81  Gesetz Nr. 142/1961 Sb. 
82  Nr. 143 und 144/1968 Sb. 
83 Vgl. dazu insbesondere das Verfassungsgesetz Nr. 155/1969 Sb. 
84  Näher dazu Hlavsa, Abriss über die Entwicklung des Zivilprozessrechts und der Organisation der Gerichte auf 

dem Territorium der heutigen Tschechischen Republik nach dem II. Weltkrieg, in: Mohnhapt/Schönfeld, Tsche-
choslowakei 1944-1989, S. 223 ff. 
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dert85, lediglich die Volksgerichte, die sich in der Praxis nicht bewährt hatten86, wurden 
wieder aufgelöst.  

Das Notariatswesen wurde nach 1948 auch ein Opfer der politischen Umwälzungen. Die 
Notariatskammern wurden aufgehoben87, das Notariat verlor durch Verstaatlichung die 
Freiberuflichkeit, die Notare wurden am Sitz der LG in Kollegien organisiert, unter die 
Aufsicht der LG-Präsidenten gestellt und faktisch zu einem Staatsorgan degradiert. 

Die Rechtsanwaltschaft unterlag bis 1948 den Regelungen aus der Zeit der K. & K. Monar-
chie88, wurde dann der Aufsicht des Justizministers unterstellt. Durch neue Regelungen89 
des kommunistischen Regimes wurde die Freiberuflichkeit abgeschafft, die Organisations-
struktur der der Notare angepasst. Die durch die Föderation bedingte Spaltung erfolgte erst 
im Jahre 197590, die Anwaltschaft war jedoch im Gegenteil zu der StA, den Notariaten und 
den Gerichten kein Organ der Rechtspflege. Die Anwälte waren in Beratungszentren 
zwangsweise zusammengefasst, eine freie Anwaltswahl konnten die Mandanten nur durch 
„Wohlwollen“ des Büroleiters erreichen. 

Rückblickend ergibt sich für die Tschechoslowakei bis 1989 ein Stellenwert der Justiz, der 
stellvertretend durch die Verfassungsgerichtsbarkeit dargelegt werden kann. Obwohl ein 
Verfassungsgericht ab 196891 in der Verfassung verankert war, wurde es bis zur Wende im 
Jahre 1989 nie errichtet. Verfassungskontrolle fand nicht statt, Verwaltungsgerichtsbarkeit 
war abgeschafft, die Handelsgerichtsbarkeit lag in den Händen der staatlichen Arbitrage, 
die, von lästigen Prozessvorschriften fast befreit, im Sinne der kommunistischen Partei 
walten konnte.  

Die auf Zeit berufene Richterschaft war nicht nur der Partei und dem Gesetz, sondern auch 
untergeordneten Normativakten unterworfen, deren Übereinstimmung mit den Gesetzen 
sie nicht prüfen durfte. Das bekannte „Telefonrecht“ wurde zwar nicht täglich, aber im 
Bedarfsfall bis hin zu den niedrigsten Gerichten gesprochen. Die Gerichte waren zwar 
formell unabhängig, mussten jedoch den in der Verfassung verankerten Grundsatz von der 
führenden Rolle der Kommunistischen Partei beachten.  

In der Praxis bedeutete dies, dass die klassenmäßigen Gesetze klassenmäßig zugunsten der 
führenden politischen Kraft und im Sinne der von ihr zwangsweise durchgesetzten Ord-
nung ausgelegt und angewendet92. 

Die Rechte und Freiheiten der Bürger wurden den Interessen der Partei geopfert und 
mittels subtiler Rechtsbeugungsmechanismen in Schach gehalten. Die Bedeutungslosigkeit 
der Verfassung und der in ihr verankerten Grundsätze kann man in diesen Jahrzehnten am 
                                                      
85  Allerdings wurden in Folge des föderalen Aufbaus des Staates unterhalb des OG-ČSSR auf Landesebene zwei 

OG (ČR und SR) errichtet und übernahmen so die Funktion der OLG. 
86  Näher dazu Bohata, Das Bagatellstrafrecht der ČSSR, JOR 25 (1984), S. 167 ff. 
87  Vgl. Gesetz Nr. 201/1949 Sb. und VO Nr. 202/1949 Sb. Später dann die Regelungen des Gesetzes Nr. 52/1954 

Sb. welches das Nachlassverfahren auf die staatlichen Notariate übertrug und das neue Notariatsgesetz Nr. 
95/1963 Sb. 

88  Vgl. Gesetze Nr. 96/1868 Řz. und die späteren Änderungen durch das Gesetz Nr. 40/1922 Sb. 
89  Siehe insbesondere Gesetze Nr. 322/1948 Sb. und Nr. 114/1951 Sb. und dann insb. das Gesetz Nr. 57/1963 Sb., 

welches aus der Anwaltschaft eine sozialistische Organisation machte. 
90  Vgl. Gesetze Nr. 118/1975 Sb. (tschechische Anwaltschaft) und Nr. 133/1975 Sb. (slowakische Anwaltschaft). 
91  Verfassungsgesetz Nr. 143/1968 Sb.; dt. Übersetzung in: JOR 9 (2/1968), S. 219 ff. 
92  Näher dazu Mokrý, Recht und Rechtspflege in der Tschechischen Republik, JOR 36 (1/1995), S. 59 ff. 
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ehesten begreifen, wenn man bedenkt, dass die erste Kommentierung der Verfassung von 
1960 erst im Jahre 1988, ein halbes Jahr vor ihrer Aufhebung und dem Sturz des Regimes 
erscheinen durfte. 

3. Besonderheiten der Entwicklung nach der Systemwende 

Nach den Novemberereignissen des Jahres 1989 wurde bald mit dem Umbau der ganzen 
Rechtsordnung begonnen, der natürlich auch die Justiz nicht verschonte. Die bereits An-
fang 1991 verabschiedete Liste der Grundrechte und Freiheiten (LGF)93 lagerte die Grund-
rechte vor die Verfassung aus. In den Art. 36 ff. der LGF ist der Rechtsschutz verankert. 

Die Überprüfung von Verwaltungsakten wurde ermöglicht, die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
übten allerdings zunächst nur ordentliche Gerichte aus. Am Obersten Gericht wurden straf, 
zivil-, handels- und verwaltungsrechtliche Kollegien gebildet. Der Staat haftete nunmehr 
für rechtswidrige Verwaltungsentscheidungen. Die Verfassungsgerichtsbarkeit wurde 
durch Verfassungsgesetz94 eingeführt und wird durch das Verfassungsgericht in Brünn95 
ausgeübt. 

Die LGF garantiert das Recht auf Verteidigung, auf einen fairen und schnellen Prozess, 
verankert das Prinzip der Gleichstellung der Prozessbeteiligten, der Öffentlichkeit, der 
Unmittelbarkeit und des gesetzlichen Richters. 

Knapp ein Jahr nach der Wende ist eine neue Gerichtsverfassung96 verabschiedet worden. 
Die Gerichte und Richter sind demnach unabhängig, Die Richter werden auf Lebenszeit 
ernannt, die Schöffen auf vier Jahre gewählt. Der vierstufige Gerichtsaufbau ist geblieben. 
Die Gerichte entscheiden entweder durch Senate oder Einzelrichter. 

Darüber hinaus war es, alleine schon aus Gründen der Glaubwürdigkeit der neuen Gesell-
schafts- und Rechtsordnung erforderlich, die juristischen Berufe von Personen zu befreien, 
die sich in der Vergangenheit der Rechtsbeugung oder der Denunziation zu Gunsten der 
kommunistischen Partei schuldig gemacht hatten. 

4. Integrationspolitische Aspekte 

Die Integration der Staaten des früheren sowjetischen Einflussbereichs in den Kreis der 
westeuropäischen Demokratien erfolgte nach der Wende zwar auf unterschiedliche Weise, 
die Probleme waren jedoch überwiegend identisch. Die durch die Diktatur in Misskredit 
geratenen Justizsysteme sowie die Regelungen über Richter, Staatsanwälte, Notare und 
Staatsanwälte, mussten so schnell wie möglich an rechtsstaatliche Grundsätze und an das 
Prinzip der Gewaltenteilung angepasst werden. 

Neben den im Land selbst nach der Wende ergriffenen Maßnahmen im Bereich der 
Gerichtsverfassung und des Richterrechts hat auch die Europäische Union im Rahmen 

                                                      
93  Nr. 23/1991 Sb.; dt. Übersetzung mit Einführung Bohata, in: JOR 32 (1/1991), S. 219 ff. Die LGF wurde nach 

der Spaltung der ČSFR unter der Nr. 2/1993 Sb. erneut unverändert verkündet. 
94  Nr. 91/1991 Sb. 
95  Nach der Spaltung ist das tschechische Verfassungsgericht in Brünn verblieben, die Slowakei hat ihr 

Verfassungsgericht in Košice gegründet. 
96  Gesetz Nr. 335/1991 Sb. über Gerichte und Richter. 
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ihrer Förderprogramme verschiede Projekte im Bereich der Justiz durchgeführt, die teil-
weise noch nicht abgeschlossen sind.  

In erster Linie handelt es sich dabei um Unterstützung im Bereich der Justiz und betrifft 
die Gerichtsorganisation, die Vereinfachung der Abläufe innerhalb der Gerichte sowie die 
Organisation der Richterschaft und deren Ausbildung97. Im Rahmen der Vorbereitung des 
für Mai 2004 geplanten EU-Beitritts der Tschechischen Republik ist auch eine verstärkte 
Zusammenarbeit der europäischen Berufsorganisationen (z. B. der Anwaltskammern) zu 
verzeichnen. 

5. Verlauf der Justizreformen bis zur Gegenwart98 

a) Institutionelle Veränderungen 

Knapp ein Jahr nach der Wende wurde das Verfassungsgericht der ČSFR in Brünn99 ge-
gründet und zunächst mit 12 vom Staatspräsidenten ernannten Verfassungsrichtern besetzt. 

Bereits etwas mehr als ein Jahr nach der Wende wurde eine neue Gerichtsverfassung100 
verabschiedet. Die Rechtsprechung wird nunmehr nach über 50 Jahren wieder von unab-
hängigen Richtern und Gerichten ausgeübt. An der Spitze der Gerichte stand das OG-
ČSFR, darunter waren die OG der Teilrepubliken sowie die Land- und Amtsgerichte ange-
siedelt.  

Bei einigen Landgerichten wurden gesonderte Kammern für Handelsstreitigkeiten einge-
richtet, bei den übrigen Gerichten übernahmen die Handelsangelegenheiten die Zivil-
kammern. Das in der Verfassung vorgesehene Oberste Verwaltungsgericht wurde zu die-
sem Zeitpunkt101 allerdings noch nicht errichtet, die Verwaltungsstreitigkeiten fielen in die 
Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte. Sondergerichtsbarkeit für Arbeits- und Sozialan-
gelegenheiten besteht bis heute nicht. 

Ebenfalls zu Beginn des Jahres 1991 hat sich die Rechtsanwaltschaft neu organisiert. Das 
Gesetz über die Anwaltschaft102 sah auch die Gründung der Anwaltskammer vor, die da-
mals in diesen Monaten in Prag gegründet wurde. Da zum Zeitpunkt der Wende in der 
Tschechoslowakei nur sehr wenige Rechtsanwälte103 zugelassen waren, musste ihre Zahl so 
schnell wie möglich deutlich erhöht werden.  

Aus diesem Grund wurden durch ein besonderes Gesetz104 auch so genannte Kommerz-
anwälte zugelassen, die zwar über eine juristische Ausbildung verfügten, jedoch nicht die 
                                                      
97  Beispielsweise verläuft gegenwärtig unter der Leitung des ehemaligen BGH-Richters Dr. Ch. Zülch ein solches 

EU-Projekt beim OG der Tschechischen Republik in Brünn. 
98  Allgemein dazu Mokrý, Recht und Rechtspflege in der Tschechischen Republik, JOR Band 36 (1995), S. 59 ff. 
99  Verfassungsgesetz Nr. 91/1991 Sb. 
100  Vgl. das Gesetz Nr. 335/1991 Sb. über Gerichte und Richter (GVG). Ausführlich dazu Bohata, Gerichtsverfas-

sung der ČSFR, JOR 33 (1/1992), S. 35 ff. 
101  Die nachfolgenden Jahre zeigten, dass die endgültige Errichtung des Verwaltungsgerichtshofs noch weitere 12 

Jahre in Anspruch nahm und erst zum 1. Januar 2003 erfolgte. Vgl. Gesetz Nr. 150/2002 Sb. 
102  Gesetz Nr. 128/1990 Sb. 
103  Auf knapp 15 Mio. Einwohner kamen damals 453 Rechtsanwälte. 
104  Vgl. Nr. 209/1990 Sb. 
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Anwaltsprüfung abgelegt hatten. Überwiegend handelte es sich dabei um Justiziare von 
staatlichen Unternehmen, die im Bereich des Wirtschafts-, Handels- und Gesell-
schaftsrechts den extremen Anstieg105 an Beratungsbedarf in wirtschaftlichen Angelegen-
heiten abzudecken halfen. 

b) Personelle Veränderungen 

Eines der größten Eingriffe in den Personalbestand der Justiz in der Geschichte der 
Tschechoslowakei106, und hier insbesondere der Richterschaft und der Staatsanwaltschaft, 
stellte zunächst die neue Gerichtsverfassung von 1991 dar. 

Der Justizminister107 wurde durch die Gerichtsverfassung ermächtigt, innerhalb einer 
gesetzlich bestimmten Frist108 diejenigen Richter entlassen zu dürfen (§ 67 GVG), die 
entweder während der kommunistischen Diktatur109 durch ihre Spruchtätigkeit die Pflich-
ten verletzt hatten, die sie als „unabhängige Richter“ hätten erfüllen sollen oder die rechts-
widrig in die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Gerichte eingegriffen hatten.  

Zusätzlich hatte der Justizminister das Recht (§ 68 GVG) diejenigen Richter aus dem 
Richterdienst zu entlassen, die fachlich ungeeignet waren, diesen Beruf unter den neuen 
Verhältnissen auszuüben. Innerhalb eines Jahres nach In-Kraft-Treten des GVG konnten 
solche Richter auch einem niedrigeren Gericht zugeordnet werden. 

Die Tschechoslowakei war einer der wenigen postkommunistischen Staaten, in dem also 
eine Überprüfung der Vergangenheit von Richtern und Staatsanwälten stattfand. Auf 
Grund der Regelungen des Gesetzes Nr. 335/1991 Sb. wurde die Tätigkeit dieser Personen 
während des kommunistischen Regimes durchleuchtet110. Von den damals 1.460 Rich-
tern111 verließen zwischen 1990 und 1992 484 ihr Amt. Bei der Staatsanwaltschaft lag die 
Zahl der ausgeschiedenen Staatsanwälten bei etwa 63%.  

Einen weiteren Eingriff in die Personalpolitik der Justiz stellte das so genannte „Lustra-
tionsgesetz“112 dar, welches das Parlament nur einige Tage später verabschiedete. Das 
Gesetz stellte weitere Voraussetzungen für die Ausübung des Berufs als Richter, Staats-
anwalt oder Ermittlungsbeamter auf. Die Regelungen waren auch auf andere Berufe inner-
halb der Justiz113 anwendbar.  

Nach den Bestimmungen dieses Gesetzes (§ 16) konnten Richter entlassen werden, die die 
Voraussetzungen für die Ausübung bestimmter im Gesetz aufgezählter Berufe nicht erfüll-
                                                      
105  Alleine in den ersten zwei Jahren nach der Wende wurden weit über 100.000 neue Gesellschaften (überwiegend 

GmbHs) gegründet. 
106  Ausgenommen der Exzesse der kommunistischen Diktatur. 
107  Bei Militärrichtern der Verteidigungsminister und bei den Richtern des OG-ČSFR der Gerichtspräsident. 
108  Bis zum 31. 12. 1993. 
109  Zwischen 25. 2. 1948 und 31. 12. 1989. 
110  Ausführlich dazu Wagnerová, Die Stellung der Richter in der Tschechischen Republik, JOR, Band 43 (2002), S. 

109 ff. (118). 
111  Bis zum Jahre 2002 wurde die Zahl der Richter alleine in der Tschechischen Republik auf fast 2.700 erhöht. Al-

leine die Slowakei hat heute schon mehr Richter als die Tschechoslowakei im Jahre 1990 hatte. 
112  Gesetz Nr. 451/1991 Sb. Näher dazu Bohata, Lustrationsgesetz, ROW 1992, S. 16 und ders. in WiRO 2001, S. 92. 
113  Gemäß § 1 des Lustrationsgesetzes betraf das Gesetz auch Schöffen, Notare, Schiedsrichter der Staatsarbitrage, 

Richter- und Staatsanwaltschaftsanwärter 
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ten. Berufshindernis war die Ausübung bestimmter Tätigkeiten114 während der kommunis-
tischen Diktatur. Die Zuverlässigkeit für die zukünftigen Aufgaben innerhalb eines demo-
kratischen Rechtsstaats konnten die so überprüften Personen durch eine Negativbeschei-
nigung des Innenministeriums erhalten. Anderenfalls wurden sie innerhalb von 30 Tagen 
nach bekannt werden einer der inkriminierten Tätigkeiten aus dem Staatsdienst entlassen. 

Es wäre vermessen zu behaupten, dass die Justiz oder die juristischen Fakultäten durch 
diese nicht unumstrittenen Maßnahmen von allen Personen befreit wurden, die sich in der 
Vergangenheit besonders verwerflich verhalten haben. Es fand jedoch eine moralische 
Säuberung statt, die einen Neuanfang nach außen demonstrierte und auch eine „erzie-
herische“ Wirkung entfaltete.  

c) Materielle Veränderungen 

Sobald die neue politische Richtung feststand, in die sich die Gesellschaft nach der 
Samtenen Revolution bewegte, war schnell klar, dass der Justiz in der Zukunft eine 
vollkommen andere und bedeutungsvollere Aufgabe zukommt als zu Zeiten der Diktatur. 
Die Erfüllung der neuen Aufgaben erforderte und erfordert bis heute große finanzielle 
Anstrengungen115 sowohl im Personal- als auch im Sachmittelbereich116. 

Die sich in den letzten 10 Jahren fast verfünffachten Ausgaben für die Justiz reichen 
jedoch bei weitem noch nicht aus. Vor allem im Personalbereich117 fehlen nach wie vor 
Mittel, um den tatsächlichen Bedarf an Richtern118, Justizangestellten119, Ermittlungs-
beamten und Staatsanwälten zu decken. Gegenwärtig bestehen immer noch Amtsgerichte, 
die mit so wenig Richtern besetzt sind, dass der verfassungsmäßige Grundsatz des gesetz-
lichen Richters ernsthaft in Frage zu stellen ist. 

Liest man jedoch den Parlamentsbericht vom 10. 4. 2003 über eine an den Justizminister 
Rychetský gerichtete Anfrage durch, so stellt man fest, das er selbst vom gesetzlichen Rich-
ter eine nicht unproblematische Auffassung hat. Nach seiner Vorstellung sollte der „gesetz-
liche Richter“ nicht durch die Geschäftsordnung des Gerichts vorbestimmt, sonder durch 
den Gerichtspräsidenten im Hinblick auf das konkrete Verfahren so festgelegt werden, dass 
                                                      
114  Dazu gehörte u.a. die Zugehörigkeit zu der Staatspolizei als offizieller und inoffizieller Mitarbeiter, Mitglied-

schaft in der Kommunistischen Partei ab der Position als Sekretär, Mitgliedschaft in der Volksmiliz, Mitglied-
schaft in der Volksfront, Mitgliedschaft in so genannten „Normalisierungskommissionen“ nach dem gewaltsa-
men Ende des Prager Frühlings oder Studienaufenthalte über drei Monate an bestimmten politischen Kader-
schmieden in der damaligen Sowjetunion.  

115  So sind beispielsweise die Ausgaben des Staatshaushalts der Tschechischen Republik für das Justizressort von 
3,5 Mrd. CZK (derzeit etwa 130 Mio. EUR) im Jahre 1993 auf 15 Mrd. CZK im Jahre 2002 angestiegen. 

116  Alleine für das Jahr 2002 wurden nur für den Neubau von Justizgebäuden ca. 3 Mrd. CZK veranschlagt. Inwie-
weit der Betrag dieser Größenordnung bei der sehr angespannten Finanzlage und einem defizitären Haushalt tat-
sächlich zur Verfügung gestellt werden kann, bleibt abzuwarten. 

117  Diese Tatsache ist neben dem Anstieg der streitigen Verfahren die Ursache dafür, dass die Zahl der unerledigten 
Fälle bei den AG und LG ständig ansteigt. Im März 2003 waren 443.000 Verfahren nicht abgeschlossen, in wei-
tern 455.000 Verfahren warten die Parteien auf die gerichtliche Vollstreckung des rechtskräftigen Titels. 

118  An günstigsten ist das Verhältnis noch bei den Richtern. Von 2.950 Planstellen waren zum 1. 4. 2003 2.700 be-
setzt, wobei sich weitere 350 Richteranwärter in Ausbildung befinden, die spätestens in drei Jahren zu Richtern 
ausgebildet sein werden. 

119  Am dramatischsten ist die Situation bei den Justizangestellten (Rechtspflegern und Justizpersonal). Die extrem 
niedrigen Gehälter verhindern die Schließung der Personallücken. Im Durchschnitt verdient ein Rechtspfleger 
brutto 7.500 CZK (etwa 240 EUR im Monat). Der Durchschnittsverdienst der Gesamtbevölkerung liegt bei ca. 
480 EUR, ein Richter verdient dagegen durchschnittlich 2.225 EUR im Monat. 
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der Richter mit dem konkreten Fall befasst wird, der die fragliche Rechtsproblematik nach 
Ansicht des Gerichtspräsidenten am besten beherrscht. 

Gegen eine Spezialisierung der Richter können sicherlich keine ernsthaften Einwände 
erhoben werden. Gerade in der heutigen Zeit werden die zu beurteilenden Sachverhalte 
und Regelungen immer komplexer und komplizierter. Ein auf bestimmte Rechtsbereiche 
(z. B. Konkursrecht, Wettbewerbsrecht oder Wertpapierrecht) spezialisierter und entspre-
chend ausgebildeter Richter kann seine Aufgaben besser erfüllen. Dies setzt jedoch 
Zweierlei voraus. Die Ausbildung muss von unabhängigen Akademien durchgeführt 
werden und darf nicht dem Justizministerium soweit anvertraut werden, als dieses dann 
über die Beurteilung der Ergebnisse dieser Fortbildung des Richters die Möglichkeit erhält, 
diesen aus dem Richterdienst zu entfernen. Zweitens muss auch der fachlich spezialisierte 
Richter nach der Geschäftsordnung des Gericht durch Zufallsprinzip für den konkreten Fall 
bestimmt werden (z. B. alphabetische Zuteilung der Fälle). 

II. Gerichtsverfassung im Überblick  

1. Aufbau und Funktion der Gerichte 

a) Verfassungsgerichtsbarkeit 

Nach dem Zusammenbruch der I. Tschechoslowakischen Republik im Jahre 1938 verlor 
die Verfassungsgerichtsbarkeit vollkommen ihre Bedeutung. Die Zeit zwischen dem Ende 
des II. Weltkriegs und dem kommunistischen Putsch zu Beginn des Jahres 1948 war zu 
kurz um an die Tradition des ersten Verfassungsgerichts anzuknüpfen. 

Das kommunistische Regime war an einer Kontrolle der Verfassungsorgane naturgemäß 
nicht interessiert, ein solches Gericht waren zu systemfremd und hätte zwangsläufig zu 
seinem Zusammenbruch führen müssen. Die Aufführung eines Verfassungsgerichts im 
Verfassungsgesetz über die Föderation120 hatte in der Praxis erwartungsgemäß keine 
Konsequenzen. Ein Verfassungsgericht wurde bis zur Wende im Jahre 1989 nicht errichtet. 

Die Situation änderte sich allerdings mit der Etablierung des neuen politischen und gesell-
schaftlichen Systems grundlegend. Bereits einige Monate nach der Revolution wurden 
erste Schritte zur Errichtung eines föderalen Verfassungsgerichts121 in Brünn unter-
nommen. Zu Beginn des Jahres 1991 hatte das Parlament ein föderales Verfassungsgesetz 
über das Verfassungsgericht der ČSFR122 verabschiedet.  

Das Gericht hatte u.a. zu entscheiden123 über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen, die 
Übereinstimmung der Gesetze mit verbindlichen internationalen oder bilateralen Überein-
kommen oder die der untergeordneten Normativakte mit den Gesetzen und der Verfassung, 

                                                      
120  Vgl. Verfassungsgesetz Nr. 143/1968 Sb. und dort die Art. 86 bis 101. 
121  Grundsätzlich zur tschechoslowakischen und tschechischen Verfassungsgerichtsbarkeit vgl. Brunner / Hofman / 

Holländer, Verfassungsgerichtsbarkeit in der Tschechischen Republik, Baden-Baden 2001 und Mikule / 
Sládeček, Zákon o ústavním soudu – komentá⊆ a judikatura (Kommentar zum Verfassungsgerichtsgesetz mit 
Rechtsprechungsübersicht), Praha 2001. 

122  Nr. 91/1991 Sb.; vgl. dazu Bohata, Gesetz über die Verfassungsgerichtsbarkeit, ROW 1991, S. 145.  
123  Näher dazu Bohata, Tschechoslowakische Justiz im Umbruch, JOR 33 (1/1992), S. 35 ff. (41 ff.). 
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die Kompetenzstreitigkeiten zwischen Verfassungsorganen der ČSFR und der Bundes- und 
Landesorgane untereinander sowie über Verfassungsbeschwerden, die ähnlich wie im deut-
schen Recht geregelt ist. Grundsätzlich nicht überprüfbar war und ist die Verfassungs-
mäßigkeit von Gesetzesentwürfen. 

Weitere Einzelheiten über die Organisation des Gerichts und über das Verfahren selbst re-
gelte ein gesondertes Gesetz124. Neben dem Verfahren bei der Ernennung der Richter, de-
ren Bezügen und sonstigen Vergünstigungen enthielt das Gesetz Bestimmungen über das 
Verfahren im Allgemeinen sowie bei den einzelnen Klagearten. 

Mit der Spaltung der ČSFR zum Ende des Jahres 1992 in zwei völkerrechtlich unabhän-
gige Staaten endete zwangsläufig auch die Tätigkeit des föderalen Verfassungsgerichts125. 

Die an seiner Stelle errichteten Verfassungsgerichte der Tschechischen Republik126 und der 
Slowakischen Republik127 bestehen nunmehr in leicht modifizierter Form128 bis heute fort. 
Während jedoch die Tschechische Republik die Verfahrensordnung des föderalen Ver-
fassungsgesetzes unverändert übernahm, wurde in der Slowakei ein neues Verfahrens-
gesetz129 verabschiedet. 

Trotz inzwischen einiger unterschiedlicher Regelungen in beiden Nachfolgestaaten der 
ČSFR sind die Verfahrensordnungen in wesentlichen Punkten dennoch übereinstimmend. 

Die Kompetenzen der Verfassungsgerichte betreffen in erster Linie die nachträgliche Nor-
menkontrolle130 und die Entscheidungen über die Verfassungsbeschwerden131. Weiterhin 
sind die Gerichte für die Entscheidungen von Kompetenzstreitigkeiten von staatlichen 
Organen und den Organen der Selbstverwaltung, für die Verfassungsklagen gegen den 
Staatspräsidenten und für die Klagen des Staatspräsidenten gegen Beschlüsse der Legis-
lative betreffend seiner Amtsaufhebung sachlich zuständig. Schließlich entscheiden die 

                                                      
124  Nr. 491/1991 Sb. 
125  Faktisch beendet wurde das Bestehen des Verfassungsgerichts durch die neuen Verfassungen der Nachfolgestaa-

ten der ČSFR. Für die Tschechische Republik siehe Nr. 1/1993 Sb., für die Slowakei Nr. 460/1992 Zb. 
126  Nr. 182/1993 Sb., idF. der Gesetze Nr. 331/1993 Sb., Nr. 236/1995 Sb., Nr. 77/1998 Sb., Nr. 18/2000 Sb., Nr. 

132/2000 Sb., Nr. 48/2002 Sb., Nr. 202/2002 Sb. und Nr. 320/2002 Sb.; vgl. Verny, Gesetz über das Verfas-
sungsgericht der Tschechischen Republik, WiRO 1994, S. 136.  

127  Nr. 38/1993 Zb.; vgl. dazu Bohata, Neues Verfassungsgerichtsgesetz der Slowakei, ROW 1992, S. 152. 
128  Vgl. z. B. Bohata, VerfGE über die Verfassungswidrigkeit von Teilen der Geschäfts- und Verfahrensordnung 

des slowakischen Verfassungsgerichts (Nr. 398/1998 Z.z.), WiRO 1999, S. 197 oder ders., Anpassung der Be-
stimmungen über das slowakische Verfassungsgericht an die durch die Verfassungsänderung (Nr. 9/1999 Z.z.) 
veränderten Bedingungen (Nr. 97/1999 Z.z.), WiRO 1999, S. 348. Zum tschechischen Verfassungsgericht vgl. 
Bohata, Novelle des Gesetzes über das Verfassungsgericht (Nr. 48/2002 Sb.), WiRO 2002, S. 154 und ders., 
Erweiterung der Kompetenzen des VerfG (Nr. 8/2001 Sb.), WiRO 2001, S. 123. 

129  Nr. 38/1993 Zb. 
130  Im Normkontrollverfahren prüfen die Verfassungsgerichte nicht nur die Übereinstimmung der Gesetze mit der 

Verfassung, sondern auch mit den ratifizierten und verkündeten internationalen Verträgen zum Schutze der 
Menschenrechte, welche gemäß Art. 10 der Verfassung Vorrang gegenüber dem nationalen Gesetz haben. Siehe 
dazu z. B. Nr. 214/1994 Sb. zum Verhältnis der StPO zu der EMRK. 

131  Knapp 95% aller Anträge betrafen bislang die individuelle Verfassungsbeschwerde, wobei über 90% von ihnen 
abgewiesen wurden. Bei dem slowakischen Verfassungsgericht ist die Anzahl der Verfassungsbeschwerden von 
acht im Jahr 1993 auf 172 im Jahr 1995 angestiegen. Gegenwärtig werden ca. 30 Verfassungsbeschwerden jähr-
lich eingereicht, wobei durchschnittlich jeweils eine von ihnen Erfolg hat. 



forost Arbeitspapier Nr. 16 

 
22

Gerichte über die Auflösung einer politischen Partei und über erforderliche Maßnahmen 
zur Vollstreckung einer Entscheidung eines internationalen Gerichts132. 

Verfahrensbeteiligte können sowohl juristische als auch natürliche Personen sein. Es 
besteht Anwaltszwang133. Alle Anträge werden einer Vorprüfung (Zulässigkeitsprüfung) 
unterzogen, damit unzulässige, unvollständige oder offensichtlich unbegründete Anträge 
ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss abgewiesen werden können. Die eingegan-
genen Anträge werden durch den Gerichtspräsidenten einem Richter-Berichterstatter zuge-
wiesen, der dann die Zulässigkeitsprüfung vorzubereiten hat. 

Eine mündliche Verhandlung findet grundsätzlich statt, wenn die Verfahrensbeteiligten 
nicht ausdrücklich auf sie verzichten. Für den Grundsatz der Öffentlichkeit gelten die 
Regelungen der ZPO oder StPO. Die Urteile verkündet das Gericht öffentlich, sie müssen 
stets begründet werden. Findet eine Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Normativakten 
statt, so muss die Entscheidung134 immer im Gesetzblatt veröffentlicht werden. In der 
Tschechischen Republik werden im Gesetzblatt auch die Gründe der Entscheidung ver-
öffentlicht, in der Slowakei leider lediglich der Tenor der Entscheidung. Die Verfassungs-
gerichte entscheiden in Senaten aus vier Richtern, Grundsatzentscheidungen trifft das Ple-
num des Gerichts. Rechtsmittel sind nicht zulässig. 

In der bisherigen Rechtsprechung entwickelten die Gerichte verfassungsrechtliche Doktri-
nen135, welche in ihren Grundsätzen in beiden Staaten überwiegend übereinstimmen. Dies 
gilt vor allem für die Definition des materiellen Rechtsstaats136, das Prinzip der Gleich-
heit137, den Vertrauensschutz und das Rückwirkungsverbot138, den Verhältnismäßigkeits-
grundsatz139, das Willkürverbot140 oder den Selbstbeschränkungsgrundsatz141. 

                                                      
132  Näher dazu Brunner, S. 19 ff. 
133  Näher dazu das slowakische Verfassungsgericht, RČÚS SR Nr. VII 25. 
134  Zu einigen grundsätzlichen Entscheidungen des tschechischen Verfassungsgerichts vgl. Brunner, S. 29 ff. 
135  Die Kontinuität der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts soll an sich durch einen schrittweisen Austausch 

der Richter gewährleistet werden. Da jedoch während der Amtszeit keine Verfassungsrichter vorzeitig ausge-
schieden sind, müssen nunmehr in der ČR zehn von 15 Verfassungsrichtern nach Ablauf ihrer vollen Amtsperi-
ode das Verfassungsgericht verlassen. Damit das Gericht beschlussfähig und die gewünschte Kontinuität in den 
Gremien gewahrt bleibt, wurden zwei von ihnen wiederernannt. Der Senat hat inzwischen diesem Vorschlag des 
Staatspräsidenten zugestimmt, so dass die neuen Verfassungsrichter keine absolute Mehrheit bei den Entschei-
dungen haben können. In diesem Zusammenhang bleibt zu erwähnen, dass sich der Senat mit seiner Zustim-
mung zu den übrigen vom Staatspräsidenten vorgeschlagenen Kandidaten schwer tut. Neben dem ehemaligen 
Justizminister Rychetský, der wohl Gerichtspräsident werden wird, konnte bislang nur bei einer neuen Richterin 
Einigung zwischen den zwei Verfassungsorganen erzielt werden. Das Ernennungsverfahren droht so zu einer 
politischen Posse zu verkommen. 

136  Vgl. z. B. die Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes über die Rechtswidrigkeit des kommu-
nistischen Regimes (Nr.198/1993 Sb.) in: SNU-ÚS, Bd. 1, Nr.1. Näher dazu Hošková, ZaöRV, Bd. 54, S. 446  f. 

137  Zum Gleichheitsgrundsatz vgl. z. B. RČÚS SR Nr. VII 30 oder III 8.  
138  Vgl. u.a. SNU-ÚS, Bd. 6, Nr. 142 oder Bd. 7 Nr. 13 zu dieser Problematik bei der Privatisierung von 

Staatsbetrieben oder RČÚS SR Nr. III 7. 
139  Hier haben sich die Gerichte nicht nur mit der Geeignetheit und Erforderlichkeit eines Eingriffs beschäftigt, 

sondern auch mit dem Umfang des Eingriffs in die Grundrechte Einzelner beschäftigt. Siehe z. B. SNU-ÚS, Bd. 
2, Nr. 46 oder RČÚS SR, Nr. III 16. 

140  Insbesondere im Rahmen eines „fairen Prozesses“, vgl. statt vieler SNU-ÚS, Bd. 3, Nr. 34 oder Bd. 9, Nr. 124 
sowie RČÚS SR Nr. VII 9 und RČÚS SR Nr. VII 10 oder RČÚS SR Nr. VII 23. 

141  Vorlagepflicht eines Senats an das Plenum des Verfassungsgerichts. 
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In beiden Ländern wird häufig die Frage nach der Verbindlichkeit der Entscheidungen der 
Verfassungsgerichte für andere Organe, Personen oder Gerichte gestellt. Die Meinungen in 
der Literatur142 und der Rechtsprechung143 werden kontrovers vertreten.  

Gemäß Art. 89 Abs. 2 der tschechischen Verfassung sind die vollstreckbaren Entscheidun-
gen des Verfassungsgerichts verbindlich für alle. Da jedoch die Prozessordnungen keine 
verbindlichen Regeln für das Verfahren festlegen, welches nach der Aufhebung eines Ur-
teils durch das Verfassungsgericht in Gang zu setzen wäre, kommt es immer wieder vor, 
dass die Gerichte die Entscheidungen des Verfassungsgerichts schlichtweg ignorieren144. 

Eine andere Frage ist, ob lediglich die Leitsätze der Entscheidung oder auch die Gründe 
verbindlich sein sollten. Wie häufig versucht hier die Literatur einen Mittelweg zu gehen. 
Verbindlich sollen die Leitsätze (výroky nálezu) sein, die Gründe (odůvodnění nálezu) sind 
soweit verbindlich, als es sich um „tragende Gründe“ im Sinne der deutschen Rechts-
theorie145 handelt. 

b) Zivil- und Strafgerichte 

Gegenwärtig wird in der Tschechischen Republik die Gerichtsverfassung durch das Gesetz 
Nr. 6/2002 Sb.146 geregelt. Das Gesetz regelt neben der Gerichtsverfassung sowie dem 
Richterrecht auch die Staatsverwaltung der Justiz. Das Gesetz ist vor dem Verfassungsge-
richt angegriffen und zum Teil im Bereich des Richterrechts147 für verfassungswidrig er-
klärt worden. In der Slowakei gilt dagegen noch die alte Gerichtsverfassung der Tsche-
choslowakei148. 

Die Rechtsprechung wird in beiden Staaten durch mehr oder weniger unabhängige Ge-
richte ausgeübt. Die Gerichte entscheiden durch Einzelrichter oder Senate, näheres regeln 
die Gesetze über die Amts- und Landgerichte. Der vierstufige Gerichtsaufbau in der Tsche-
chischen Republik besteht aus Amts-149 und Landgerichten150, zwei Obergerichten und 

                                                      
142  Zum tschechischen Recht vgl. z. B. Sládečeck, Ústavní soudnictví (Verfassungsgerichtsbarkeit), Praha 1999, S. 

45 f.; Filip / Holländer, Anm. 6 zu § 71 oder Brunner, S. 37 ff. Grundsätzlich zu der Problematik in Europa 
Župančič, Od souboje ke smlouvě, aneb co vlastně ustanovuje ústava? (Vom Kampf zum Vertrag, oder was re-
gelt eigentlich die Verfassung?), P 1998, S. 476 (487 ff). 

143  Vgl. u.a.: K závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu podle čl. 89 odst. 2 Ústavy (Zur Verbindlichkeit der Verfas-
sungsgerichtsentscheidungen gemäß Art. 89 Abs. 2 der Verfassung), SNU-ÚS 1997, Band 7, S. 191; K 
nepřípustnosti konkurence v rozhodovací činnosti obecných soudů a ÚS (Zum Konkurrenzverbot zwischen 
Entscheidungen der ordentlichen Gerichte und des Verfassungsgerichts), SNU-ÚS 1995, Bd. 3, S. 341 oder K 
postavení Ústavního soudu vůči obecným soudům v ústavním systému české republiky (Zur Stellung des Ver-
fassungsgerichts innerhalb des Verfassungssystems im Verhältnis zu den ordentlichen Gerichten), SNU-ÚS 
1997, Band 7, S. 219. 

144  Siehe z. B. Entscheidung III ÚS 467/98 vom 25. 2. 1999. 
145  Vgl. Benda / Klein, Lehrbuch des Verfassungsprozessrechts, Heidelberg 1991, S. 511 ff. So auch Filip / 

Holländer, Anm. 6 zu § 71 oder Brunner, S. 42 f. 
146  Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (Zákon o soudech a soudcích). Vgl. dazu die 

Verfassungsgerichtsentscheidung Nr. 349/2002 Sb. und Bohata, WiRO 2002, S. 344. 
147  Die Justizreform ist in der Tschechischen Republik derzeit sehr umstritten und vor allem im Bereich des Richter-

rechts häufig Gegenstand von Differenzen von grundsätzlicher Bedeutung. 
148  Vgl. Gesetz Nr. 335/1991 Sb. Näher dazu Bohata, Tschechoslowakische Justiz im Umbruch, JOR 33 (1992), S. 

35 ff. 
149  In der Tschechischen Republik sind es 88 Amtsgerichte, in der Slowakei 56. 
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einem Obersten Gericht (OG), in der Slowakischen Republik fehlen die Obergerichte, so 
dass der Gerichtsaufbau dreistufig ist. 

Die Obersten Gerichte der beiden Republiken sorgen für die Einheitlichkeit der Rechtspre-
chung der unteren Instanzen, indem sie über die außerordentlichen Rechtsmittel entschei-
den. Sie sind auch zuständig, wenn ein internationales für das Land verbindliches Überein-
kommen dies vorsieht. Die Vereinheitlichung der Rechtsprechung erfolgt aber in erster Li-
nie durch die Auswertung der Urteile niedrigerer Instanzen und der Verabschiedung von 
Stellungnahmen zur Auslegung der Gesetze. 

Die OG setzen sich aus dem Präsidenten, Vizepräsidenten, Vorsitzenden der Kollegien, 
Vorsitzenden der Senate und weiteren Richtern zusammen. Jedem Richter ist mindestens 
ein Assistent zugeordnet. Die Präsidenten und Vizepräsidenten nehmen die Aufgaben der 
Justizverwaltung wahr und entscheiden über die Geld- und Sachmittel151. 

Die Richter der OG bilden je nach ihrer Spezialisierung zivil-, handels- und strafrechtliche 
Kollegien. Das Gericht entscheidet dann in Senaten oder in großen Senaten152. Das Plenum 
des Gerichts beschließt die Geschäftsordnung, dessen Sitzungen sind nicht öffentlich153. 
Beide Gerichte geben eine offizielle Sammlung ihrer Entscheidungen und Stellungnahmen 
heraus, in denen die wichtigsten Entscheidungen und fast alle Stellungnahmen zur Aus-
legung der Gesetze und zur Vereinheitlichung der Rechtsprechung publiziert werden. 

Die Obergerichte der Tschechischen Republik in Prag und Ostrau entsprechen in ihrer 
Funktion den deutschen Oberlandesgerichten. Sie entscheiden in der zweiten Instanz in 
Streitigkeiten, die in die Zuständigkeit der Landgerichte fallen, sind für verwaltungsrecht-
liche Angelegenheiten dann zuständig, wenn das Gesetz über die Verwaltungsgerichts-
barkeit dies vorsieht und in durch gesetzliche Regelungen154 zugewiesenen Fällen. Die 
Gerichte entscheiden in Senaten aus drei Richtern. Die Gerichtspräsidenten arbeiten mit 
dem OG-ČR im Bereich der Vereinheitlichung der Rechtsprechung zusammen. 

Die Landgerichte beider Republiken entscheiden als Gerichte erster Instanz in den durch 
Gesetz vorgesehenen Fällen, sind Berufungsgerichte in Streitigkeiten, in denen die Amts-
gerichte in erster Instanz entschieden haben und sind für verwaltungsrechtliche Angelegen-
heiten in den gesetzlich vorgesehenen Fällen zuständig. 

Die Amtsgerichte entscheiden in beiden Republiken als Gerichte erster Instanz in den 
gesetzlich vorgesehenen Fällen. Dies gilt auch für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

                                                                                                                                                                 
150  In der Tschechischen Republik bestehen acht Landgerichte mit sechs weiteren Zweigstellen, in der Slowakei 

sind es ebenfalls acht Landgerichte. 
151  Aus der Sicht der Unabhängigkeit der Richter ist diese Aufgabe des Gerichtspräsidenten nicht unproblematisch. 

Die Gerichtspräsidenten sind in diesem Bereich dem Justizminister unterstellt und stellen so ein Organ der Jus-
tizverwaltung (der Exekutive) dar. Sie können im Sinne des Justizministeriums durch entsprechende Verteilung 
oder Versagung der Mittel oder Prämien, Einfluss auf die ihnen unterstellten Richter nehmen, so dass eine uner-
wünschte Vermischung der Gewalten stattfindet. Insbesondere aus der Slowakei wird über die versuchte Ein-
flussnahme mittels Geldmittelvergabe immer wieder berichtet. 

152  In großen Senaten wird entschieden, wenn das OG von seiner bisherigen Spruchpraxis abweichen will. Das kann 
immer dann der Fall sein, wenn ein Senat zu der Überzeugung gelangt, dass die bisherige Rechtsprechung von 
der beabsichtigten materiellen Entscheidung abweicht. Bei Prozessfragen entscheidet der große Senat nur, wenn 
die Frage von grundsätzlicher Bedeutung ist. 

153  Der Unabhängigkeit des Gerichts ist sicherlich abträglich, dass der Justizminister bei den Plenarsitzungen An-
wesenheitsrecht hat. 

154  Z. B. in bestimmten U-Haft Angelegenheiten. 
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Die tschechische und slowakische Justiz leidet grundsätzlich an mehreren Symptomen, 
eines der wichtigsten sind jedoch die überlangen Verfahrensdauern. Diese sind nicht nur 
Gegenstand zum Teil sehr heftiger Diskussionen in den Organen der Legislative, sondern 
auch von Verfahren vor dem Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg.  

Die Anzahl der gegen die Tschechische Republik wegen überlanger Verfahrensdauern 
(mehr als drei Jahre) eröffneten Verfahren ist von 283 im Jahre 1999 auf 465 im Jahre 
2002 gestiegen. Deutlich drastischer ist aber der Anstieg der bereits angenommenen 
Verfahren. Hier stieg die Zahl von drei Verfahren im Jahre 1995 auf 50 im Jahre 2002. 
Allerdings ist die Zahl der die Tschechische Republik betreffenden Verfahren im Verhält-
nis zu der Gesamtzahl der Verfahren, die gegen europäische Staaten geführt werden 
(derzeit 30.828) noch relativ niedrig155.  

Zurückzuführen ist dies aber nicht auf einen relativ befriedigenden Zustand der tsche-
chischen Justiz, sondern in erster Linie auf die Unkenntnis der Bevölkerung und deren 
Scheu vor europäischen Institutionen und Gerichten. Legt man nämlich die statistischen 
Daten156 über die Verfahrenslängen zu Grunde, so müsste die Zahl der Verfahren in 
Strassburg deutlich höher sein. 

Schließlich darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben, dass die Geschäfts-
ordnungen der Gerichte in beiden Staaten unzureichend geregelt sind. Es sind kaum auto-
matisierte Abläufe eingeführt, die Aktenführung ist mehr als dürftig157, Verantwortlich-
keiten sind nicht festgelegt und Verfahrensabläufe nicht nachvollziehbar. Beschwerden 
kann nicht abgeholfen werden, da nicht stets eine konkrete Person für einen konkreten 
Vorgang zuständig ist, Fehler können nicht zurückverfolgt werden. 

c) Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Eine besondere Verwaltungsgerichtsbarkeit besteht in beiden Ländern derzeit nicht. In ver-
waltungsrechtlichen Angelegenheiten entscheiden nach dem Widerspruchsverfahren vor 
dem betreffenden Verwaltungsorgan die Amts- oder Landgerichte, in der Tschechischen 
Republik bislang auch die Obergerichte. 

Nach einer mehrjährigen Vorbereitungsphase hat aber das Parlament der Tschechischen 
Republik ein neues Gesetz über die Verwaltungsgerichtsbarkeit158 verabschiedet. Durch die 
neuen Regelungen knüpft die Tschechische Republik nicht nur an die Tradition des ge-
richtlichen Verwaltungsverfahrens aus der Vorkriegszeit an, sondern füllt, wenn leider 

                                                      
155  Zum Vergleich: Polen betreffen derzeit 4.173 Verfahren, die Russische Föderation 4.006 und Frankreich 2.789. 
156  Im Jahre 2002 lag die Verfahrensdauer bei über 77.000 Verfahren bei über drei Jahren. Bezeichnend ist, dass die 

AG mit 25.000 Verfahren an dieser Statistik beteiligt sind und die LG mit 52.000. Bezeichnend ist auch ein an-
derer Vergleich. Während in Deutschland die durchschnittliche Verfahrensdauer vor Amtsgerichten 4,5 und vor 
Landgerichten 7,4 Monate beträgt, so sind es in der Tschechischen Republik 18,1 und 9,8 und in der Slowakei 
22,3 und 11,3 Monate. Auffällig und ungewöhnlich ist, dass die Verfahrensdauern in der Tschechischen Repu-
blik und in der Slowakischen Republik vor den Landgerichten deutlich kürzer sind, wie vor den Amtsgerichten. 

157  Es kann schon vorkommen, dass der Kläger die Vollstreckbarkeitserklärung ausgefertigt bekommt und den Titel 
vollstrecken lässt, weil ein Gerichtsbediensteter die Berufungsschrift nicht in der Akte abgeheftet hat.  

158  Vgl. das Gesetz Nr. 150/2002 Sb., dt. Übersetzung Trettenbach, forost Arbeitspapiere Nr. 12, näher dazu Boha-
ta, Verwaltungsgerichtsbarkeit, WiRO 2002, S. 215. 
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auch nur teilweise, eine der letzten großen Lücken in der tschechischen Gerichtsverfas-
sung159.  

In der ersten Instanz sind ab Anfang diesen Jahres spezielle Verwaltungssenate der Kreis-
gerichte (LG) zuständig, über die Berufung entscheidet der neu gegründete Verwaltungs-
gerichtshof in Brünn. Bestimmte Angelegenheiten bleiben Verwaltungsrichtern als Einzel-
richter am Landgericht vorbehalten. Die Gerichtsorganisation und die Stellung der Richter 
in Verwaltungsgerichtsverfahren richten sich nach den allgemeinen Regelungen über die 
Gerichtsorganisation und über die Richterschaft160.  

Die Landgerichte entscheiden u.a. über Klagen gegen Verwaltungsentscheidungen, wegen 
Untätigkeit der Verwaltung, gegen rechtswidrige Eingriffe der Verwaltung in die Rechte 
von Personen und bei Kompetenzstreitigkeiten. In Zweifelsfällen entscheidet der Verwal-
tungsgerichtshof.  

Der an sich vollkommen systemwidrige und überflüssige Verwaltungsgerichtshof in Brünn 
ist die höchste Instanz im Verwaltungsgerichtsverfahren. Neben den Kassationsverfahren 
hat er die rechtskräftigen Entscheidungen der Landgerichte zu überwachen und im Be-
darfsfalle verbindliche Stellungnahmen oder Grundsatzentscheidungen zur Vereinheitli-
chung der Rechtsprechung zu beschließen.  

An der Spitze des Verwaltungsgerichtshofs steht sein Präsident und ein Vizepräsident, bei-
de werden durch den Staatspräsidenten ernannt. Der Gerichtshof entscheidet in Senaten 
oder in erweiterten Senaten. Ein Senat setzt sich aus dem Senatsvorsitzenden und zwei 
wieteren Richtern zusammen.  

In Angelegenheiten von politischen Parteien und bei Kompetenzstreitigkeiten setzt sich der 
Senat aus sieben Richtern zusammen. Erweiterte Senate bestehen dann aus sieben (bzw. 
neun) Richtern. Die erweiterten Senate entscheiden z. B. dann, wenn die Rechtsprechung 
der Senate vereinheitlicht werden muss oder eine Grundsatzentscheidung erforderlich ist. 
Verbindliche Stellungsnahmen werden im Plenum gefasst161. Gegen die Entscheidungen 
der Landgerichte in Verwaltungsverfahren ist die Kassationsbeschwerde zum Verwal-
tungsgerichtshof zulässig.  

d) Arbeitsgerichtsbarkeit 

Eine besondere Arbeitsgerichtsbarkeit besteht in beiden Ländern nicht. Die Rechtspre-
chung in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten üben die ordentlichen Gerichte aus.  

e) Wirtschaftsgerichtsbarkeit 

Auch eine besondere Wirtschafts- oder Handelsgerichtsbarkeit ist in beiden Ländern nicht 
errichtet worden. In der Tschechischen Republik bestanden bis 2001 jedoch an einigen 
Landgerichten spezielle Kammern für Handelsangelegenheiten. Die Rechtsprechung in 
Handelssachen üben in erster Linie die Landgerichte aus. 

                                                      
159  Im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Gesetzes über das Verwaltungsgerichtsverfahren wurden über 

20 andere Gesetze geändert und ergänzt. Die umfangreichsten Änderungen betreffen die ZPO, welche das bishe-
rige Verfahren zur Überprüfung von Verwaltungsentscheidungen regelte, vgl. Nr. 151/2002 Sb. 

160 Vgl. z.B. Gesetz Nr. 6/2002 Sb. und dazu Bohata, WiRO 2002, S. 118 und 344. 
161 Eine grobe Verletzung des Gewaltenteilungsprinzips stellt auch hier das Anwesenheitsrecht des Justizministers 

dar. 
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f) Schiedsgerichtsbarkeit 

Beide Länder regeln die Schiedsgerichtsbarkeit durch Sondergesetze. In der Tschechische 
Republik gilt das Gesetz über die Schiedsgerichte und über die Vollstreckung von Schieds-
sprüchen162, in der Slowakei das Gesetz über Schiedsverfahren163.  

Die Schiedsverfahren164 gewinnen in Handelsangelegenheiten immer mehr an Bedeutung, 
insbesondere bei Streitigkeiten mit Auslandsbezug. Die langen Verfahrensdauern vor den 
ordentlichen Gerichten sind ein Grund für die steigende Akzeptanz der Schiedsgerichte, 
das Misstrauen in die ordentliche Gerichtsbarkeit ein anderer. Darüber hinaus ist es in der 
Praxis des internationalen Handels häufig einfacher, sich auf die Zuständigkeit eines inter-
nationalen Schiedsgerichts oder auf ein ständiges Schiedsgericht der Industrie- und 
Handelskammer zu einigen als die Rechtsordnung und Gerichtsbarkeit des Geschäfts-
partners165 zu akzeptieren.  

Vor wenigen Jahren feierte das ständige Schiedsgericht bei der Wirtschafts- und Agrar-
kammer der Tschechischen Republik sein 50. Jubiläum. Das Schiedsgericht166 wurde 
seinerzeit durch Verordnung des Außenhandelsministeriums gegründet.  

Genauso wie in anderen europäischen Staaten hat das Schiedsgerichtsverfahren auch in 
den böhmischen Ländern und in der Slowakei bereits seit dem vorvergangenen Jahrhundert 
eine Tradition. Eine frühere Regelung war bereits in der österreichischen ZPO aus dem 
Jahre 1895167 enthalten, die auf den Gebieten der beiden Republiken bis zum Jahre 1950 
galt. 

Während der Periode der zentralistischen Planwirtschaft war das Schiedsgerichtsverfahren 
ab dem Jahre 1964168 lediglich auf internationale Streitigkeiten beschränkt, bei innerstaatli-
chen Streitigkeiten bestand theoretisch die Möglichkeit einen Schiedsrichter169 zu berufen. 

Generell kann festgestellt werden, dass beide gesetzlichen Regelungen den internationalen 
Bemühungen um Vereinheitlichung folgen, die sich insbesondere in der Tätigkeit der UN 
Kommission für das Recht des internationalen Handels und in dem Mustergesetz aus dem 
Jahre 1985 (UNCITRAL) widerspiegeln. Lediglich in den dort nicht geregelten Bereichen 
bestehen zwischen beiden Staaten kleine Abweichungen. 

Für beide Regelungen gilt der Grundsatz, dass die Entscheidungen in privatrechtlichen 
Angelegenheiten auf Grund einer gegenseitigen Willenserklärung von den allgemeinen 
                                                      
162 Gesetz Nr. 216/1994 Sb.; näher dazu Bohata, Neues Gesetz über die Schiedsgerichte und über die Vollstreckung 

von Schiedssprüchen in der Tschechischen Republik, WiRO 1995, S. 115 und Raban / Bohata, Schiedsgerichts-
barkeit in Tschechien und in der Slowakei, WiRO 2000, S. 92 ff. sowie Thaeter, Das tschechische Schiedsver-
fahrensgesetz, WiRO 1995, S. 388. 

163 Gesetz Nr. 244/2002 Z.z.; näher dazu Bohata, Gesetz über Schiedsverfahren der SR, WiRO 2002, S. 282. 
164 Ausführlich dazu Schelle / Schellová, Rozhodčí řízení (Das Schiedsverfahren), Praha 2000. 
165  Nicht bewährt hatten sich dagegen die in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts beliebten Kombilösungen, 

wobei der eine Geschäftspartner die Rechtsordnung des anderen Partners akzeptierte und im Ausgleich dafür 
dann ein Schiedsgerichtsort in seinem Land bestimmt wurde. Die Anwendung fremden Rechts vor diesem 
Schiedsgericht führte häufig zu Verfahrensverzögerungen und trieb die Verfahrenskosten für Rechtsgutachten in 
die Höhe.  

166  Verordnung Nr. 128/1949 Úl. 
167  Gesetz Nr. 113/1895 Řz. 
168  Gesetz Nr. 98/1964 Sb. über das Schiedsgerichtsverfahren im internationalen Handel. 
169  Gemäß der Verordnung Nr.116/1984 Sb. 
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Gerichten auf unabhängige und unparteiliche Privatpersonen übertragen wird. Dabei wird 
zwischen den von Fall zu Fall gebildeten Kommissionen (so genannte isolierte Schieds-
gerichtsbarkeit „ad hoc“) und den Verfahren vor den ständigen Schiedsgerichten unter-
schieden.  

In beiden Gesetzen ist der Grundsatz verankert, dass es sich um eine freiwillige Unter-
werfung handelt und lediglich der freie Wille der Parteien entscheidet, ob sie sich bei der 
Durchsetzung ihrer Rechte an Gerichte oder an unabhängige Personen wenden. 

Die Schiedsgerichtsvereinbarung ist also in beiden Ländern eine Grundvoraussetzung für 
die Durchführung eines Schiedsverfahrens. Der Kreis der Verfahren, die vor einem 
Schiedsgericht erledigt werden können ist grundsätzlich gleich und betrifft vor allem zivil-
rechtliche Angelegenheiten in Vermögensfragen. Bei der konkreten Anwendbarkeit der 
Gesetze bestehen jedoch Unterschiede.  

Das tschechische Gesetz eröffnet den Zugang zu Schiedsgerichtsverfahren für alle ver-
mögensrechtlichen Angelegenheiten. Unter vermögensrechtlichen Angelegenheiten 
werden schuldrechtliche Ansprüche verstanden, aus denen sich die Pflicht ergibt, etwas 
heraus zu geben, zu leisten, zu dulden oder zu unterlassen. Generell handelt es sich dabei 
um Ansprüche, über die die Parteien frei verfügen können, über die sie also auch einen 
gerichtlichen Vergleich schließen könnten.  

Im Gegensatz zur slowakischen Regelung ist jedoch der Kreis der Verfahrensbeteiligten 
nicht eingeschränkt. Während in der Slowakei ausschließlich Ansprüche unter Kaufleuten 
und anderen Beteiligten der Handelsbeziehungen vor einem Schiedsgericht verhandelt 
werden dürfen, bezieht sich die tschechische Regelung auf alle zivilrechtlichen Angelegen-
heiten in Vermögensfragen. 

2. Verbindlichkeit höchstrichterlicher Entscheidungen und Einheitlichkeit 
der Rechtsprechung 

Das Oberste Gericht der Tschechischen Republik hat gemäß § 14 des Gesetzes Nr. 6/2002 
Sb. über Gerichte und Richter für die Einheitlichkeit der Rechtsprechung im Bereich des 
Zivil- und Strafrechts170 zu sorgen171. Die Vereinheitlichung findet insbesondere durch die 
Entscheidung über die außerordentlichen Rechtsmittel sowie in anderen gesetzlich 
vorgesehenen Fällen statt. 

Gemäß Abs. 3 dieser Bestimmung wertet das OG darüber hinaus die Rechtsprechung der 
Gerichte unterer Stufen aus und gibt im Bedarfsfall verbindliche Stellungsnahmen zur 
Auslegung konkreter Bestimmungen heraus. Daraus folgt, dass in beiden Staaten die 
Vereinheitlichung der Rechtsprechung über die Gerichte, also innerhalb der Justiz und 
nicht der Legislative oder Exekutive172 stattfindet. Fraglich erscheint allerdings, ob das 
traditionelle System der Stellungnahmen des OG sinnvoll ist. Die Stellungnahmen werden 
nach Bedarf und ohne ein konkretes Revisionsverfahren vom OG verabschiedet. Das 

                                                      
170  Bis zur Verabschiedung des Gesetzes Nr. 150/2002 Sb. über die Verwaltungsverfahrensordnung, übte das OG 

diese Kompetenz auch auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts aus. Seit dem 1. 1. 2003 steht diese Aufgabe dem 
Verwaltungsgerichtshofs in Brünn zu. 

171  In der Slowakei regelt diese Problematik das Gesetz Nr. 335/1991 Zb. 
172  In einem Rechtsstaat fehlen beiden auch die geeigneten Mittel zur Vereinheitlichung der Rechtsprechung, so 

dass diese ausschließlich über die verschiedenen Instanzen der Gerichte und insbesondere über die Obersten Ge-
richte erfolgen kann. 
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Gericht tritt dann wie ein Kommentator auf, was sicherlich nicht seine vorrangige Aufgabe 
sein kann. Es sollte sich insbesondere auf seine Spruchtätigkeit konzentrieren, die ebenso 
geeignet ist zur Rechtsvereinheitlichung beizutragen. 

Vollkommen systemwidrig und aus rechtsstaatlicher Sicht höchst problematisch sind die 
gesetzesauslegenden Ministerialerlasse des Justizministeriums (teilweise auch anderer 
Ministerien), die zur Auslegung zahlreicher Rechtsvorschriften publiziert werden und die 
Rechtsprechung der Gerichte unmittelbar beeinflussen. Abgesehen davon, dass bei Wider-
sprüchen der Ministerialerlasse zur bestehenden Rechtsordnung ihre Bindungswirkung 
ungeklärt ist, verstoßen sie eindeutig gegen das Gewaltenteilungsprinzip.  

Die Bindungswirkung der Rechtsprechung einer höheren Instanz173 erfolgt sonst über so 
genannte Präzedenzfälle. Die Akzeptanz des Präzedenzfalls ist neben seiner Veröffent-
lichung auch von der Bindungswirkung für das erkennende Gericht selbst abhängig. Für 
die Gerichte der niedrigeren Instanzen ist daher von Bedeutung zu wissen, dass das Gericht 
der höheren Instanz (idR. die OG) sich so lange an die im Urteil geäußerte Rechtsansicht 
halten wird, bis ein anderer Senat von der früheren Rechtsprechung abweichen möchte. 
Aus diesem Grund wird dann das Plenum des OG angerufen, um in dieser Sache neu zu 
entscheiden. Damit soll vorrangig die Flexibilität der Rechtsauslegung und die konti-
nuierliche Weiterentwicklung sichergestellt werden. 

Nachteil dieses Prinzips ist eine gewisse Schwerfälligkeit des Systems. Die OG sind darauf 
angewiesen, dass entsprechende Streitfälle bis zu ihnen durchdringen174. Dadurch hängt 
häufig die Vereinheitlichung den Erfordernissen der Praxis nach, da bis zur Veröffent-
lichung des Präzedenzfalls inzwischen viele ähnlich gelagerten Fälle durch die Gerichte 
niedrigerer Instanzen, u.U. abweichend beschieden wurden.  

Hinzu kommt noch die Problematik, dass die Gerichtsverfassung mehrere oberste Instan-
zen der verschiedenen Gerichtsbarkeiten vorsieht, deren Rechtsprechung manchmal auch 
einer Vereinheitlichung bedürfte175. 

III. Ausbildung und Berufsrecht der Juristen 

1. Juristenausbildung 

Die Juristenausbildung erfolgt in beiden Staaten an juristischen Fakultäten mehrerer 
Universitäten176 und ist für alle klassischen juristischen Berufe zwingend vorgeschrieben. 
Die Hochschulausbildung ist fünfjährig und umfasst alle wichtigen Rechtsgebiete in ca. 20 
einzelnen Studienfächern177. Aus acht Studienfächern178 müssen dann die Abschlussprüfun-

                                                      
173  Ausführlich dazu Zoulík, Soudy a soudnictví (Gerichte und Richter), Verlag C. H. Beck Praha 1995, S. 228 ff. 
174  Allerdings hätte das OG wesentlich mehr Streitfälle auch materiellrechtlich zu entscheiden, wenn es nicht so vie-

le Revisionen aus formalen Gründen zurückweisen würde. 
175  Vgl. oben unter II 1 a). 
176  Z. B. Prag, Pilsen, Brünn, Pressburg, Kaschau u.a. 
177  Neben den klassischen Rechtsgebieten gehören dazu z. B. römisches Recht, tschechische Rechtsgeschichte, Eu-

roparecht oder Rechtstheorie. 
178  Vorgeschrieben sind Zivil-, Straf-, Verwaltungs- und Handelsrecht sowie vier Wahlfächer. 
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gen abgelegt werden. Mit dem Staatsexamen erwirbt man den Titel Magister und ist da-
durch berechtigt, in die zweite Phase der Ausbildung einzutreten. 

Diese zweite Phase wird nach österreichischem Vorbild Konzipientenzeit genannt und dau-
ert drei Jahre. Die Konzipientenausbildung ist bereits auf den zukünftigen Beruf ausgerich-
tet und wird bei einem Gericht oder einem Rechtsanwalt oder bei der Staatsanwaltschaft 
absolviert und mit einer Prüfung179 abgeschlossen. Nach der Prüfung kann man sich als 
Anwalt niederlassen oder sich um eine Berufung als Richter oder Staatsanwalt bewerben. 

Durch die gegenwärtige Exekutive wird in der Tschechischen Republik derzeit auch die 
Richterausbildung stark kritisiert, auf die das Justizministerium gerne noch mehr Einfluss 
hätte. Es bestehen Überlegungen, dass jeder Richter vor seiner Ernennung eine bestimmte 
Anzahl von Jahren einen anderen juristischen Beruf (etwa wie in der Regel in Bayern ) 
ausüben muss. 

Diese nicht einheitliche Juristenausbildung bereitet beiden Staaten erhebliche Probleme. 
Nicht nur durch den tschechischen Justizminister wird ihr nachgesagt, dass sie deutlich die 
Qualität vermissen lässt. Die berufsspezifische Ausbildung der Richter, Rechtsanwälte und 
Staatsanwälte erschöpft sich häufig in Hilfsdiensten für den Ausbilder, die überwiegend 
von Justizbeamten, Amtsanwälten oder der Justizverwaltung erledigt werden könnten. Das 
eigentliche Handwerk wird jedoch nur in Ausnahmefällen ausreichend vermittelt180. 

Die Richterkonzipienten werden mit Aufgaben überhäuft, die ihnen die Gerichtsorga-
nisation zuweist, mit der eigentlichen Tätigkeit als Richter aber nur entfernt zu tun hat. Der 
bislang herrschende Mangel an Richtern wurde in den letzten Jahren durch die Übernahme 
fast jeden Richterkonzipienten in den Richterdienst unmittelbar am Ende ihrer Ausbildung 
bekämpft. Diese Personen sind aber noch sehr unerfahren und jung, so dass sie das Pro-
blem der Überbelastung der Gerichte nicht entscheidend abschwächen können. 

Weiteres Problem der nicht einheitlichen Ausbildung ist der dadurch fast unmögliche 
Laufbahnwechsel. Angehende Richter können nicht vor dem Antritt ihres Dienstes als 
Staatsanwälte oder Rechtsanwälte tätig sein und Berufserfahrung sammeln. 

2. Berufsrecht 

a) Recht der Richter und Staatsanwälte 

In der Tschechischen Republik gilt das Gesetz Nr. 6/2002 Sb., über Richter und Gerichte, 
in der Slowakei regeln die wesentlichen Fragen das Gesetz Nr. 185/2002 Z.z. über den 
Richterrat sowie das alte Gesetz über Gerichte und Richter von 1991. 

An einigen Vergleichszahlen soll hier die Situation in der Justiz der beiden Länder veran-
schaulicht werden. 

                                                      
179  Entsprechend dem Ausbildungszweig z. B. einer Anwalts- oder Richterprüfung. 
180  Das Justizministerium hat daher angeregt, das Mindestalter für die Ernennung zum Richter auf 40 Jahre anzuhe-

ben, damit die Berufsanfänger zu Beginn ihrer Tätigkeit bereits über mehr juristischer Berufserfahrung verfügen. 
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Tab.1: Durchschnittsverdienst einiger Bevölkerungsgruppen in der Tschechischen 
Republik 2002 in EUR 

Quelle: Mittel- und Osteuropa Perspektiven, F.A.Z. – Institut 2002 

Tab.2:  Durchschnittsverdienst einiger Bevölkerungsgruppen 
in der Slowakischen Republik 2002 in EUR 

Sektor EUR 
Brutto 

Veränderung zu 2001 in 
% 

Inflation 2002 3,4% 

Durchschnitt aller Sektoren 317 + 5,8 
Banken und Versicherungen 536 + 3,9 
öffentl. Verwaltung 312 + 8,8 
Erziehungswesen 282 + 7,5 
Bergbau 329 + 4,9 
Handel 319 + 4,9 
Landwirtschaft 289 + 4,2 
40 jähriger Richter am LG mit 15 Jahren 
Berufserfahrung 1240 + 4,7 

40 jähriger Oberstaatsanwalt mit 15 
Jahren Berufserfahrung 1078 +6,3 

Justizangestellter im einfachen Dienst 241 +4,3 

Quelle: Mittel- und Osteuropa Perspektiven, F.A.Z. – Institut 2002 

Sektor EUR 
Brutto 

Veränderung zu 2001 in 
% 

Inflation 2002 0,6% 

Durchschnitt aller Sektoren 511 + 7,4 
Banken und Versicherungen 968 + 4,3 
öffentl. Verwaltung 531 + 12,9 
Erziehungswesen 437 + 10,5 
Bergbau 590 + 6,2 
Handel 535 + 5,7 
Landwirtschaft 400 + 4,5 
25 jähriger Richter am AG 
(Berufsanfänger)  1050 +8,8 

40 jähriger Richter am LG mit 15 Jahren 
Berufserfahrung. 2130 + 5,5 

Präsident des OG mit 30 Jahren 
Berufserfahrung 3950 + 12,5 

40 jähriger Oberstaatsanwalt mit 15 
Jahren Berufserfahrung 1874 + 6,7 

Justizangestellter im einfachen Dienst 258 +4,8 
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Tab.3:  Richterzahlen und Planstellen 2003 
Tschechische Republik 

Gericht Planstellen tatsächlich Differenz 
davon in Mut-
terschaftsur-

laub 

je 10.000 
Einwohner 

AG 1680 1613 -67 102 16,1 
LG 1035 847 -188 6 8,5 
gesamt 2715 2460 -255 108 24,6 
OLG 166 149 -17 ?  
OG 60 51 -9 ?  
VGH ca. 40 ? ? ?  
Summe ab-
solut 2941 2660 -281 108 26,6 

VerfG 15 15 0 ?  

 

Slowakische Republik 
Gericht Planstellen tatsächlich Differenz davon in Mut-

terschaftsur-
laub 

je 10.000 
Einwohner 

AG 916 840 -76 ? 16,8 
LG 409 371 -38 ? 7,4 
OLG - - - - - 
gesamt 1325 1211 -114  24,2 
OG ? 74 ? ?  
Summe ab-
solut 

1325 1285 - 40  25,7 

VerfG 13 13 0 ?  

Quelle: Statistische Jahrbücher der Justizministerien 2002 

Richter kann in beiden Ländern ein geschäftsfähiger Bürger des jeweiligen Staates werden, 
der mindestens 25 Jahre alt ist, eine abgeschlossene Ausbildung an einer juristischen 
Fakultät des Landes hat, die Konzipientenzeit absolvierte und mit Richterprüfung erfolg-
reich abschloss, unbescholten ist und dessen fachliche und moralische Befähigung die 
Gewähr bieten, dass er den Beruf des Richters ohne Beanstandungen ausüben wird. 

Das tschechische Richterrecht181 befindet sich derzeit noch in ständiger Entwicklung, zu-
mal das Verfassungsgericht182 bereits kurz nach der Verabschiedung des Richtergesetzes 
einige seiner wesentlichen Teile erwartungsgemäß183 für verfassungswidrig erklärt hat. 
Von Anfang an besonders umstritten waren die Pflicht des Richters, sich während seiner 
ganzen Berufszeit regelmäßig unter Aufsicht des Justizministeriums weiterzubilden184 und 
die Verletzung des Gewaltenteilungsprinzips durch Eingriffsmöglichkeiten des Justiz-
ministers in die Unabhängigkeit der Richter. 

In der Slowakei bestehen diese Eingriffsmöglichkeiten des Justizministers oder der 
Gerichtspräsidenten beispielsweise über nicht kontrollierbare Prämiensysteme faktisch 
ebenfalls, werden jedoch bislang mehr oder weniger klaglos hingenommen. 
                                                      
181  Vgl. dazu Wagnerová, Die Stellung der Richter in der Tschechischen Republik, JOR, Band 43 (2002), S. 109 ff. 
182  Vgl. Entscheidung Nr. 349/2002 Sb. 
183  Siehe dazu Bohata, Neues Gesetz über Gerichte, Richter, Beisitzer und die staatliche Gerichtsverwaltung (Rich-

tergesetz) (Nr. 6/2002 Sb.), WiRO 2002, S. 119. 
184  Ausführlich dazu Wagnerová, Die Stellung der Richter in der Tschechischen Republik, JOR 43 (2002), S.109 ff. 
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Die Selbstverwaltung der Richter erfolgt in beiden Ländern über Richterräte185. Das 
tschechische Richtergesetz (Nr. 6/2002 Sb., §§ 42 ff.) und das slowakische Gesetz (Nr. 
185/2002 Z.z.) regeln die Materie teilweise abweichend, wobei die Kompetenzen der 
Richterräte in beiden Staaten voneinander abweichen.  

Während die Slowakei186 einen vom Nationalrat, der Regierung, dem Staatspräsidenten (je 
drei Mitglieder) und den Richtern (neun Mitglieder) errichteten Richterrat187 mit 18 Mit-
gliedern vorsieht, werden in der Tsc0hechischen Republik die Richterräte an Amtsgerich-
ten mit mehr als 10 Richtern und an allen anderen Gerichten gebildet. Im slowakischen 
Richterrat sind die durch die Richter und die durch Organe der anderen Staatsgewalten ge-
wählten Richter paritätisch vertreten, den Vorsitz hat der Präsident des OG der Slowakei 
kraft Amtes.  

Der Richterrat legt laut Verfassung dem Staatspräsidenten Kandidatenlisten für die Ernen-
nung von Gerichtspräsidenten oder Richtern vor, die die Slowakei bei internationalen 
Gerichten vertreten sollen, entscheidet über die Versetzung der Richter, wählt die Mitglie-
der der Disziplinarausschüsse und nimmt Stellung zu Haushaltsentwürfen des Ressorts. 
Wietere Aufgaben des Richterrats (§ 4 des Gesetzes) betreffen die Verteilung der Mittel, 
die innere Organisation des Richterrats und gewähren Mitspracherecht bei Gesetzesent-
würfen. Der Richterrat legt nach Absprache mit dem Justizminister die Fortbildungsricht-
linien für Richter fest, bestimmt die Grundsätze der richterlichen Ethik und der Besoldung 
der Richter und genehmigt die Auswahlkriterien für die Besetzung freier Richterstellen. 

Die Aufgaben der tschechischen Richterräte sind teilweise von der Gerichtsstufe abhängig, 
an der sie errichtet sind. Während die Richterräte aller Stufen Stellung zu den Kandidaten 
der jeweiligen Gerichtspräsidenten beziehen und ein Mitspracherecht bei der Berufung, 
Abberufung oder Versetzung der Richter des jeweiligen Gerichts haben, die Aufgaben der 
Justizverwaltung umsetzen und die Geschäftsverteilungspläne bestimmen, stehen den 
Richterräten an den Obergerichten und dem Oberstem Gericht noch andere Aufgaben zu. 

b) Recht der Rechtsanwälte und Notare 

Die Rechtsanwaltschaft ist in beiden Ländern teilweise abweichend geregelt. Während in 
der Slowakei nach wie vor die Trennung zwischen Rechtsanwälten, Kommerzanwälten 
und Notaren besteht, wurden in der Tschechischen Republik nach der Spaltung der Tsche-
choslowakei die Rechtsanwälte und Kommerzanwälte in einer Berufsgruppe zusam-
mengefasst. Der Beruf des Notars ist in beiden Staaten von dem des Rechtsanwalts, ähn-
lich wie in Bayern, getrennt. 

Die Gesetze über die Rechtsanwaltschaft regeln die Rechte und Pflichten der Anwälte und 
legen die Voraussetzungen für die Ausübung des Berufs fest. Die Rechtsanwälte sind un-
abhängig und nur an die legalen Weisungen der Mandanten gebunden. Die Rechtsanwälte 
sind in Rechtsanwaltskammern (Prag und Pressburg) organisiert und in der Liste der An-
wälte eingetragen. Die Streichung der Anwälten von der Liste regeln die Anwaltsgesetze. 

                                                      
185  Zur Rolle des slowakischen Richterrats vgl. Posluch / Cibulka, Verfassungsrechtliche Grundlagen richterlicher 

Unabhängigkeit in der Slowakei, JOR 43 (2002), S. 129 ff. und Bohata, Gesetz über den Richterrat der SR, Wi-
RO 2002, S. 216.  

186  Vgl. Art. 141a der slowakischen Verfassung idF. des Verfassungsgesetzes Nr. 90/ 2001 Z.z.. 
187  Ausführlich dazu Posluch / Cibulka, Verfassungsrechtliche Grundlagen richterlicher Unabhängigkeit in der 

Slowakei, JOR, Band 43 (2002), S. 129 ff. 
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Rechtsanwalt kann sein, wer eine abgeschlossenen juristische Ausbildung, die Anwalts-
ausbildung bei einem Rechtsanwalt absolviert und die Anwaltsprüfung188 bestanden hat. 
Seinen Beruf kann der Rechtsanwalt entweder selbstständig, in einer Anwaltsvereinigung 
oder in einer OHG ausüben. Seinen Sitz muss der Anwalt auf dem Gebiet der jeweiligen 
Republik haben. Das Standesrecht regeln die Berufsordnungen. 

In der Tschechischen Republik dürfen sich auch ausländische Rechtsanwälte niederlassen, 
wenn sie die entsprechende Eignungsprüfung absolviert und einen Sitz auf dem Gebiet der 
Republik gegründet haben. Sie sind jedoch in der Ausübung der Rechtsberatung einge-
schränkt, dürfen lediglich in dem Recht des Staates beraten, in dem sie die juristische Aus-
bildung abgeschlossen haben und als Rechtsanwalt zugelassen sind. Sie dürfen auch nicht 
vor tschechischen Gerichten dort auftreten, wo Anwaltszwang besteht. 

In der Slowakei besteht diese Niederlassungsfreiheit für ausländische Rechtsanwälte vor-
läufig noch nicht. Die Slowakische Rechtsanwaltskammer überwachte bis vor kurzem die-
ses Verbot noch recht streng und erst in den letzten Monaten ist eine gewisse, mit dem 
nahenden EU-Beitritt zusammenhängende Lockerung spürbar. 

Die Notare sind in beiden Staaten von der Rechtsanwaltschaft getrennt. Es handelt sich um 
natürliche Personen, die durch den jeweiligen Staat mit der Ausübung des Notariats189 be-
traut wurden. Sie müssen eine abgeschlossene juristische Ausbildung, die Konzipientenzeit 
bei einem Notar absolviert und die Notariatsprüfung bestanden haben. Die Notare werden 
auf Vorschlag der Notarkammer durch den Justizminister ernannt und abberufen. Die feste 
Anzahl der Notariate wird in jedem Amtsgerichtsbezirk durch den Justizminister bestimmt. 
Die Notare dürfen in ihrem Amtsgerichtsbezirk weitere Niederlassungen (Außenstellen) 
gründen, die nicht durchgehend besetzt sein müssen. 

Die Notare sind in Notariatskammern organisiert und unterliegen der Aufsicht des Justiz-
ministeriums. Sie haben sich nach der Rechtsordnung zu richten, müssen aber auch die 
Weisungen der Mandanten beachten. 

c) Rechtspfleger und Gerichtsvollzieher 

Der Beruf der Rechtspfleger (vyšší soudní úředníci) ist bislang nur in der Tschechischen 
Republik einheitlich geregelt. Die Bestimmungen des Gesetzes sind recht stark an die 
deutschen und österreichischen Regelungen angepasst, wobei die Praxis zeigt, dass sie 
nicht ausreichend mit den Geschäftsordnungen der Gerichte harmonisiert sind und die 
praktischen Belange des alltäglichen Geschäfts bei einem Gericht missachten.  

Die Rechtspfleger werden zwar bei Gerichten aller Stufen eingesetzt, deren praktische 
Bedeutung liegt jedoch eindeutig bei den Amtsgerichten. Gerade aber hier müssten die 
Richter und die Richterkonzipienten noch viel mehr durch die Tätigkeit der Rechtspfleger 
und anderer Justizangestellten entlastet werden. 

Dies betrifft nicht nur den durch Gesetz ausgewiesenen Aufgabenbereich, sondern auch die 
Verlagerung des Schwerpunktes der Tätigkeit auf Aufgabenbereiche, die unter Aufsicht 
oder mit Zustimmung des Richters erledigt werden könnten. Die Ausweitung der Agenda 

                                                      
188  Dieser Prüfung gleichgestellt sind die Richterprüfung, die Staatsanwaltprüfung oder aber auch die Gerichtsvoll-

zieherprüfung. Die Anwaltskammern können auf Antrag auch andere Justizprüfungen anerkennen. 
189  Zur tschechischen Notariatsordnung vgl. die dt. Übersetzung Bohata, in: Breidenbach, Handbuch Wirtschaft und 

Recht in Osteuropa, Verlag C. H. Beck München, Teil CS, CS 940. 
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der Rechtspfleger ist allerdings aus Gründen des Personalmangels schwierig190. Nicht 
zuletzt die niedrige Bezahlung und schlechte Arbeitsbedingungen machen diesen Beruf 
unattraktiv. 

Der Beruf der Gerichtsvollzieher wurde in der Slowakei191 durch das Zwangsvoll-
streckungsgesetz192 bereits kurz nach der Spaltung der Tschechoslowakei eingeführt. In der 
Tschechischen Republik193 folgten vergleichbare Regelungen erst im Jahre 2001. 

Diese Gesetze regeln die Tätigkeit und die Organisation der Gerichtsvollzieher und die 
entsprechende Aufsicht der Gerichtsvollzieherkammer und der Justizministerien. Gerichts-
vollzieher können natürliche Personen mit tschechischer bzw. slowakischer Staatsangehö-
rigkeit sein, welche über eine entsprechende Qualifikation (abgeschlossenes Jurastudium) 
verfügen, unbescholten sind, ein dreijähriges Gerichtsvollzieherpraktikum absolviert und 
die Gerichtsvollzieherprüfung erfolgreich abgelegt haben.  

Gerichtsvollzieher werden auf Grund eines Vorschlags der Kammer durch den Justiz-
minister in ihr Amt ernannt und einem Vollstreckungsbezirk zugewiesen. Den Vollstrek-
kungsauftrag erhält der Gerichtsvollzieher auf Antrag des Gläubigers und auf Grund seines 
Vollstreckungstitels durch das Gericht (Vollstreckungsbefehl), seine Rechtshandlungen 
werden als Handlungen des Gerichts angesehen.  

Die Vollstreckung von Geldforderungen darf u.a. durch Lohnpfändung, Forderungszuwie-
sung, Versteigerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen oder Unternehmensver-
kauf erfolgen. Andere Ansprüche werden je nach ihrem Charakter beispielsweise durch 
Räumung, Beschlagnahme oder Arbeitsleistung durchgesetzt. Die Tätigkeit der Gerichts-
vollzieher und ihre beruflichen Interessen werden durch die Gerichtsvollzieherkammern 
geregelt und geschützt.  

IV. Probleme der Rechtsdurchsetzung 

1. Entwicklungsstand des Verfahrensrechts 

Das Verfahrensrecht hat sich in beiden Staaten nach der Spaltung der Tschechoslowakei 
recht unterschiedlich entwickelt. Im Rahmen dieser Untersuchung können bei weitem 
nicht alle Problembereiche der Prozessordnungen angesprochen werden, alleine die Auf-
zählung der seit 1990 weit mehr als 100 Novellen beider Zivilprozessordnungen würde den 
gegebenen Rahmen sprengen. Aus diesem Grund sei hier nur auf einige wenige ausge-
wählte Probleme des Zivilprozesses hingewiesen. 

Obwohl alle Verfahrensordnungen (ZPO und StPO) heute noch aus den 60er Jahren des 
letzten Jahrtausends stammen und dadurch eine 30jährige gemeinsame Geschichte haben, 
ist deren Wortlaut an vielen Stellen miteinander nicht mehr vergleichbar. 

                                                      
190  Nach dem jüngsten Vorschlag des Justizministeriums sollen zukünftig um jeden Richter Teams aus Rechtspfle-

gern, Protokollanten und Justizangestellten gebildet werden, die von den Richtern geleitet und für die Tätigkeit 
eines Dezernats verantwortlich sein sollen. 

191  Siehe dazu Bohata, Neues Gesetz über die Gerichtsvollzieher, WiRO 1996, S. 113. 
192  Ausführlich dazu Bohata, Zwangsvollstreckung in der Slowakei, JOR, Band 38 (1997), S. 21 ff. 
193  Siehe Bohata, Gesetz über die Gerichtsvollzieher in der �R, WiRO 2001, S. 217. 
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Dennoch haben die Zivilverfahrensordnungen mehrere gemeinsame Probleme. Auch die 
vielen Novellen haben seit 1990 aus diesen Gesetzen keine modernen Verfahrensordnun-
gen gemacht, die in der Lage wären, die Ansprüche der Parteien im Zivilprozess oder den 
Strafanspruch des Staates im Strafprozess in einem geordneten, vorhersehbaren Verfahren 
und in einem angemessenen Zeitraum zu klären oder durchzusetzen. 

Ein weiteres Problem ist die Anwendung der Prozessordnungen durch die Richter, die dazu 
neigen, die Gesetze wortgetreu auszulegen und dadurch häufig die Ziele des Verfahrens 
aus den Augen verlieren. Die Gesetzgeber etablierten zwar nach der Wende in den Pro-
zessordnungen bestimmte Verfahrensgrundsätze, die aus des Sicht der Rechtsstaatlichkeit 
unverzichtbar waren, versäumten es jedoch, diese auch einer praktischen Prüfung zu unter-
ziehen.  

Es nützt wenig, wenn zwar die Prozessordnung die Vorführung eines Zeugen, Angeklagten 
oder Sachverständigen vorsieht, wenn jedoch keine Justizwache errichtet wird und die 
Polizei sich weigert diese Aufgabe zu übernehmen. Versäumnisurteile sind zwar geeignet, 
die Parteien zu einem vertretbaren Grad an Disziplin zu zwingen, doch müssten sie dann 
auch gegen den nicht erschienenen Kläger möglich sein.  

Eine richterliche Prozessfrist wirkt nur, wenn sie auch ohne Antrag ausgesprochen wird 
und nicht durch Zustellungsmangel wieder ausgehebelt wird. Eine Berufungsinstanz ist nur 
dann sinnvoll, wenn sie nicht zu einer reinen Revisionsinstanz verkommt. So lange aber 
die Berufungsgerichte sich weigern, eine mangelhafte Sachverhaltsaufklärung des 
erstinstanzlichen Gerichts durch eigene Beweiserhebungsbeschlüsse zu heilen und statt 
dessen die Verfahren in einer überwiegenden Zahl der Fälle zurückverweisen, kann die 
Justiz nicht befriedigend arbeiten. 

Eine deutliche Entlastung der Gerichte könnte auch erreicht werden, wenn das Institut der 
Streitverkündung194 eingeführt werden würde. Dies würde zu einer spürbaren Verringerung 
der Regressprozesse bei Streckengeschäften195 führen und eine zweite langwierige 
Beweisaufnahme im Nachfolgeprozess vermeiden. 

2. Dauer der Gerichtsverfahren 

a) Zivilprozessordnungen 

Die Zivilprozessordnungen (insbesondere die slowakische) verfügen kaum über verfah-
rensbeschleunigende Elemente196, sind an vielen Stellen zu formalistisch, beachten kaum 
den Beibringungsgrundsatz der Parteien und werden zudem durch die Richter zu wenig 
genutzt. Die Zivilprozessordnungen beider Staaten sind von einem modernen europäischen 
Zivilprozess weit entfernt. 

                                                      
194  Die Zivilprozessordnungen sehen zwar die Möglichkeit der Teilnahme eines Dritten am Prozess vor, dieser kann 

jedoch nicht gezwungen werden teilzunehmen. Die klassische Streitverkündungswirkung geht somit verloren. 
195  Insbesondere bei Sachmangelhaftung und im Baurecht. 
196  Ein Mahnverfahren fehlt beispielsweise in beiden Ländern vollkommen, die Verfahrensordnungen verfügen 

lediglich über einen unvollkommen geregelten Zahlungsbefehl. In diesem Zusammenhang sollte der Gesetz-
geber prüfen, ob nicht wenigstens die Schlüssigkeitsprüfung bei der Ausstellung des Zahlungsbefehls abge-
schafft, die elektronische Bearbeitung ermöglicht und die Kompetenz zur Ausstellung auf den Rechtspfleger 
verlagert werden kann. 
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Die Gerichte beachten viel zu wenig die bereits vorhandenen Möglichkeiten der ZPO zur 
Beschleunigung des Verfahrens. Hierbei erweist sich die falsch in der Praxis angewendete 
Belehrungspflicht des Gerichts als eine der Verfahrensbremsen.  

Nach Eingang der Klage bei Gericht wird die Klage zunächst einmal dem Beklagten zuge-
stellt, ohne dass gleichzeitig der erste Verhandlungstermin bestimmt wird. Die Gerichte 
warten bis der Beklagte angezeigt hat, dass er sich gegen die Klage verteidigen will. Dann 
erst werten die Richter die Klageschrift und die Klageerwiderung aus, erteilen u.U. richter-
liche Hinweise auf ergänzende Vorträge oder Beweisangebote und bestimmen den ersten 
Termin durch eine erneute, häufig zeitraubende Zustellung zu eigenen Händen. 

Dieses Problem erweist sich um so stärker, als die Zustellung der Gerichtspost in beiden 
Staaten große Schwierigkeiten bereitet. Nicht nur, dass in vielen Fällen vollkommen über-
flüssig zu eigenen Händen zugestellt werden muss, obwohl eine Ersatzzustellung oder 
Hinterlegung auch vollkommen ausreichen würde, fehlen auch andere Zustellarten.  

In beiden Ländern stimmen darüber hinaus die durch das Prozessrecht vorgeschriebenen 
Zustellformen nicht mit der internen Zustellordnungen der jeweiligen staatlichen Post 
überein. Nahe liegend, wenn auch nicht unbedingt wünschenswert, wäre dann eine Zustel-
lung mittels Gerichtszusteller, Polizei, Gemeindebediensteten u.ä. Gerichtszusteller existie-
ren aber noch nicht und die Polizei stellt grundsätzlich nicht zu. 

Die Verfahren ziehen sich unnötig in die Länge, weil die Richter eine Scheu haben, ihre 
Belehrungspflicht effektiv einzusetzen, um sich nicht dem Befangenheitsvorwurf auszu-
setzen. Sie verstecken sich hinter vorformulierten prozessrechtlichen Hinweisen und bezie-
hen zum materiellen Recht auch dann kaum Stellung, wenn eine Partei mit der Durch-
setzung ihrer Ansprüche offensichtlich überfordert ist.  

In diesem Zusammenhang wäre es auch wünschenswert, wenn der Gesetzgeber die 
Anwaltspflicht deutlich erweitern würde. Ein bürgernaher Prozess muss nicht gleichzeitig, 
wie in der kommunistischen Vergangenheit bedeuten, dass die Parteien vom Gericht an der 
Hand genommen über alle Klippen des Prozessrechts geführt werden. 

Eine weitere Vereinfachung würde die Beschneidung des Devolutionseffekts bringen und 
viele Rechtsbehelfe von der gleichen Instanz schnell entschieden werden würden. Dies gilt 
nicht nur für die Fälle, in denen sich ein Gericht als unzuständig fühlt, sondern auch bei-
spielsweise für Befangenheitsanträge.  

Bei Kompetenzstreitigkeiten zwischen zwei gleichgeordneten Gerichten über die örtliche 
oder sachliche Zuständigkeit sollte nur dann das übergeordnete Gericht angerufen werden 
und entscheiden, wenn das vom sich unzuständig fühlenden Gericht angerufene Gericht, 
ebenfalls Bedenken bezüglich der eigenen Zuständigkeit hat.  

Bei Befangenheitsanträgen spricht nichts dagegen, dass nicht wiederum das übergeordnete 
Gericht, sonder ein anderer Spruchkörper desselben Gerichts entscheidet. Ein schnell ent-
schiedener Befangenheitsantrag verliert die häufig beabsichtigte Wirkung der Prozess-
verschleppung und wird erst gar nicht für eine solche missbraucht. 

Wohl das größte Problem der tschechischen und slowakischen Zivilprozessordnungen ist 
die von den Richtern falsch verstandene Regelung des § 120 ZPO, in dem der Amtsermitt-
lungsgrundsatz verankert ist und der sich auf die Dauer der Verfahren kontraproduktiv aus-
wirkt. Im Unterschied zum deutschen Recht gilt in der Tschechischen Republik und der 
Slowakei nicht der Beibringungsgrundsatz der Parteien. Das Gericht kann also von Amts 
wegen Beweise erheben. Die Praxis legt diese Regelung eher noch extensiv aus. Da die 
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vom Gericht angeordnete Beweiserhebung häufig von dem Willen und der Mitwirkungs-
bereitschaft der Parteien abhängig ist, macht dies den Zivilprozess sehr schwerfällig. 

Eine Verfahrensbeschleunigung wäre auch zu erreichen, wenn die Richter bereit wären zu 
akzeptieren, dass ein Parteienvortrag, unabhängig vom tatsächlichen Sachverhalt, als un-
streitig gilt, solange er durch die Gegenpartei nicht substantiiert bestritten wird. Entspre-
chendes gilt auch für die richterliche Fristsetzung mit Ausschlussandrohung. Diese wird in 
der Praxis kaum genutzt, da diese Frist wiederum zu eigenen Händen zugestellt werden 
muss. So bleibt aber das angestrebte Ziel der Verfahrenskonzentration auf eine mündliche 
Verhandlung eine Illusion. 

De lege ferenda wäre wünschenswert, dass der Gesetzgeber seine bisherige Konzeption 
verlässt und sein Augenmerk auf eine am Ergebnis orientierte Rechtsprechung legt. Dazu 
ist neben einer deutlichen Entlastung der Richter von bürokratischen Aufgaben und der 
Verlagerung vieler Kompetenzen auf die Rechtspfleger vor allem wichtig, dass ein wir-
kungsvolles, elektronisches Mahnverfahren eingeführt wird.  

Weiterhin unverzichtbar ist eine grundsätzliche Reform des Zustellrechts. Das Gericht197 
muss die Möglichkeit haben, in jedem Verfahrensstadium verbindliche Fristen198 mit der 
Folge zu setzen, dass verspätetes Vorbringen zurückgewiesen werden kann. 

Die nachfolgenden Tabellen enthalten einige Daten zur Verfahrensdauer im Zivilverfahren 
bei ausgewählten Prozessen in der Tschechischen Republik.  

Tab.4: Durchschnittliche erstinstanzliche Verfahrensdauern in Tagen in der ersten Instanz 
in handelsrechtlichen Angelegenheiten im Jahr 2001 

Streitgegenstand Tage 

Unternehmensverkauf 944 
Scheck und Wechsel 365 
Werkvertrag 638 
Schadensersatz nach dem HGB 673 
unlauterer Wettbewerb 212 
Kaufvertrag nach dem HGB 634 
Leasing 356 
Klagen aus Konkursverfahren 594 
Innenverhältnisse von Gesellschaften 550 

Quelle: Statistisches Jahrbuch des tschechischen Justizministeriums 

                                                      
197  Ein diesbezügliches Antragsrecht müssen auch die Prozessparteien haben. 
198  Diese Regelung sollte durch die Pflicht der Parteien gestützt werden, spätestens bis zum Beginn der mündlichen 

Verhandlung vollständig vorzutragen. 
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Tab.5: Durchschnittliche erstinstanzliche Verfahrensdauern in Tagen in der ersten Instanz 
in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten im Jahr 2001 

Streitgegenstand Tage 

Entstehung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen 620 
Fristlose Kündigung durch Arbeitgeber 632 
Kündigung durch Arbeitnehmer 490 
Lohnansprüche 671 
Arbeitnehmerhaftung  533 
Arbeitszeugnisse 475 
Ansprüche aus Berufskrankheit 894 

Quelle: Statistisches Jahrbuch des tschechischen Justizministeriums 

Tab.6: Durchschnittliche erstinstanzliche Verfahrensdauern in Tagen in der ersten Instanz 
in mietrechtlichen Angelegenheiten im Jahr 2001 

Streitgegenstand Tage 

Wohnungskündigung 537 
Untermiete 430 
Mieterhöhung 412 
Räumungsklagen 422 
Mietrückstände 472 
sonstige Mietrechtsangelegenheiten 641 

Quelle: Statistisches Jahrbuch des tschechischen Justizministeriums 

Tab.7: Durchschnittliche erstinstanzliche Verfahrensdauern in Tagen in der ersten Instanz 
in schuldrechtlichen Angelegenheiten nach dem BGB im Jahr 2001 

Streitgegenstand Tage 

Herausgabe von Sachen 908 
Klärung von Eigentumsfragen 774 
Nachbarschaftsstreitigkeiten 872 
Besitzschutz 2028 
Auflösung des gesetzlichen Güterstands 223 
Pfandrechte 687 
Zurückbehaltungsrechte 354 

Quelle: Statistisches Jahrbuch des tschechischen Justizministeriums 

b) Strafprozessordnungen 

Unterwirft man die Strafprozessordnungen beider Staaten einer Überprüfung auf prozes-
suale Anforderungen an ein rechtsstaatliches Strafverfahren in einem demokratischen Staat 
mit dem Prinzip der Gewaltenteilung, so spielen insbesondere die von der Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten und dem Internationalen Pakt der UN 
über bürgerliche und politische Rechte aufgestellten Grundsätze eine entscheidende Rolle. 

Ein wesentlicher Bestandteil eines rechtsstaatlichen Strafverfahrens ist seine Dauer. Es 
steht außer Zweifel, dass die Dauer der tschechischen und slowakischen Strafprozesse199 
                                                      
199  Vgl. dazu z. B. das Ergebnis der parlamentarischen Interpellation des Justizministers der Tschechischen Repu-

blik Rychetský vom 10. 04. 2003, Parlamentsdrucksache 276/ 2003. Eine übereinstimmende Aussage machte 
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den noch tolerierbaren Rahmen schon lange überschritten haben. Dieser Krisenbefund ist 
auch dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nicht verborgen geblieben. 

Die nachfolgende Übersicht über die unterschiedlichen Verfahrensdauern bei einigen aus-
gewählten Straftatbeständen bei tschechischen Amts- und Landgerichten enthält wegen der 
unterschiedlichen Erfassungssystematik bewusst keine vergleichende Zahlen200 aus der 
Slowakei oder aus anderen europäischen Staaten.  

Tab.8: Durchschnittliche erstinstanzliche Verfahrensdauern vor tschechischen 
Strafgerichten bei ausgewählten Straftatbeständen in Tagen 

Tatbestand AG LG 

Verletzung der Unterhaltspflicht (§ 213) 217 334 
vorsätzliche Körperverletzung (§ 221) 234 79 
vorsätzliche schwere Körperverletzung (§ 222) 486 497 
Raub (§ 234) 453 377 
Diebstahl (§ 247) 302 1021 
Veruntreuung (§ 248) 242 616 
Betrug (§ 250) 242 783 
Schädigung des Gläubigers (§ 256) 431 669 
Sachbeschädigung (§ 257) 228 662 

Quelle: Statistisches Jahrbuch des tschechischen Justizministeriums 

Die Ursachen für die Funktionsschwächen der Strafprozessordnungen und somit auch für 
die unzureichende Anwendung und Durchsetzung des materiellen Strafrechts201 sind 
vielfältig. Die erforderlichen Instrumente für die Aufklärung der Straftaten und die 
Durchführung des Hauptsacheverfahrens sind entweder nicht vorhanden oder werden nicht 
praxisorientiert eingesetzt. 

Bereits im Ermittlungsverfahren zeigt sich, dass die Stellung des Ermittlers (vyšetřovatel) 
im Strafverfolgungssystem höchst problematisch ist. Das Ermittlungsverfahren wird durch 
die Polizei eingeleitet, die einen begründeten Anfangsverdacht festgestellt hat, teilt diesen 
Verdacht der Staatsanwaltschaft mit, führt jedoch die Ermittlungen eigenverantwortlich 
fort.  

Dies führt häufig dazu, dass die Beweise nicht in prozessverwertbarer Weise202 oder 
doppelt erhoben und vor Gericht noch einmal zeitraubend wiederholt werden müssen. Die 
StA ist zwar nach dem Wortlaut des Gesetzes die Herrin des Verfahrens, faktisch ist es 
                                                                                                                                                                 

Minister Rychetský auch während seiner Teilnahme an der vom IOR München im Rahmen dieses forost-
Projekts „Justizreform in Osteuropa“ vom 19.–22.03.2003 durchgeführten IX. Internationalen Ost–West–
Rechtstagung in München. 

200  Nur zur reinen Orientierung sollen hier daher die durchschnittlichen Verfahrensdauern der Strafprozesse in 
Deutschland und der Tschechischen Republik dienen. In Deutschland dauert das Verfahren vor den AG durch-
schnittlich 4,0 und vor den LG 5,3 Monate, in der Tschechischen Republik sind es durchschnittlich 8,8 und 21 
Monate. 

201  Das materielle Strafrecht entspricht im Wesentlichen dem westeuropäischen Kontinentalrecht und ist im Hin-
blick auf die Vereinbarkeit mit internationalen Standards nicht zu beanstanden. Allerdings soll nicht übersehen 
werden, dass die Regelungswut des tschechischen oder slowakischen Gesetzgebers zu einer extremen Individua-
lisierung des materiellen Strafrechts und somit zu einer Anwendungsschwäche des Strafrechts bei der Anklage-
erhebung und der Urteilsfindung führt. 

202  Solche Zeugenvernehmungen dürfen dann im Hauptverfahren vor Gericht nicht verlesen oder vorgehalten wer-
den. 
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aber die Polizei bzw. der Ermittlungsbeamte. Die Staatsanwaltschaft müsste daher viel 
mehr zur Steuerung und Konzentration des Ermittlungsverfahrens beitragen, Zeugen 
vernehmen, Durchsuchungen durchführen oder beschlagnahmte Beweisstücke auswerten. 

Soll der Staatsanwalt die ihm vom Gesetzgeber zugedachte Rolle wahrnehmen und die 
Schuld des Angeklagten beweisen, so müssten die Strafprozessordnungen auf diese Form 
des kontradiktorischen Prozesses ausgerichtet sein und eine andere Zuständigkeitsvertei-
lung zwischen dem Staatsanwalt, dem Anwalt und dem Gericht vornehmen. Das Straf-
prozessrecht beider Staaten ist im Gesamtaufbau jedoch dem europäischen 
Kontinentalrecht nachempfunden.  

Die Möglichkeit des Gerichts dem Staatsanwalt die Pflicht aufzuerlegen, weitere, die 
Anklage stützende Beweise beizubringen oder zu erheben, ist ein Beleg für die Sachauf-
klärungspflicht von Amts wegen und läuft dem gewollten Parteienprozess zuwider.  

Durch die systemwidrigen Elemente des angelsächsischen Rechts bei der Stellung der 
Staatsanwaltschaft wird der Strafprozess aber umfangreicher und schwerfälliger. Die Sach-
verhaltsaufklärung im gerichtlichen Verfahren und vor allem die Verteilung der Verant-
wortung für die Ermittlung und Durchführung von Beweismitteln, muss daher entweder 
dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft klarer zugewiesen werden. 

Nicht unerhebliche Verkürzungen der Verfahrensdauern könnten erzielt werden, wenn die 
Gerichte bereit wären, auf die Strafverfolgung bei unwesentlichen Nebenstraftaten teil-
weise zu verzichten und somit den Verfahrensgegenstand einzugrenzen. Entsprechendes 
gilt auch für Zusammenlegung und Abtrennung von Verfahren gegen mehrere Beschul-
digte. Genauere gesetzliche Regelungen wären hier ausnahmsweise wünschenswert. 

Es darf aber auch nicht übersehen werden, dass die zu langen Verfahrensdauern teilweise 
durch unzureichend vorbereitete Änderungen der Zuständigkeiten und Überfrachtung der 
Gerichte durch überflüssige Erweiterung ihrer Kompetenzen hausgemacht sind. Ein einfa-
ches Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist das Asylverfahren. 

Unruhen, Kriege und politische Unterdrückung in Europa und insbesondere in den ehema-
ligen sowjetischen Republiken (z. B. Weißrussland oder Tschetschenien) führen in den frü-
heren Satellitenstaaten der Sowjetunion zu einem extremen Anstieg203 der politischen 
Flüchtlinge. Dies führt zur Überlastung der zuständigen Behörden, so dass in der Tschechi-
schen Republik das Asylverfahren derzeit durchschnittlich 31 Monate in Anspruch nimmt.  

Seit Beginn des Jahres 2003 wurde aber die Überprüfung der Verwaltungsentscheidung 
vom Innenministerium auf die unvorbereiteten LG übertragen. Die Landgerichte wurden 
innerhalb von drei Monaten mit weit über 5.000 Klagen204 lahmgelegt. Da ein Asylbewer-
ber den Staat viel Geld kostet, ist dieser daran interessiert, das Asylverfahren möglichst 
rasch abzuschließen. Die mit den Verfahren befassten Richter fehlen dann an anderen Stel-
len, wo sie ebenso dringend gebraucht werden. 

                                                      
203  Alleine in einer Woche im April 2003 haben in der Tschechischen Republik 550 Tschetschenen um politisches 

Asyl ersucht. 
204  Dazu kommen noch fast 3.600 unerledigte Verfahren der OLG, die nunmehr auch in den Zuständigkeitsbereich 

der LG fallen. Alleine LG Ostrava hat derzeit einen Stau von ca. 1.000 Verfahren und monatlich kommen ca. 
600 weitere Verfahren hinzu. Die derzeitige Kapazität der Richter genügt für ca. 40 Verfahren im Monat. Beim 
LG Pilsen konnten in den ersten zwei Monaten des Jahres 2003 lediglich sechs von 450 eröffneten Asylerfahren 
abgeschlossen werden. 
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3. Probleme der Vollstreckung von Urteilen 

a) Überblick 

Bei der Vollstreckung von Titeln sind die beiden Nachfolgestaaten der Tschechoslowakei 
bald nach der Spaltung unterschiedliche Wege gegangen. Das zunächst übernommene 
Recht der ehemaligen Tschechoslowakischen Föderativen Republik war nicht geeignet 
eine schnelle und zufriedenstellende Befriedigung der Gläubiger sicher zu stellen. 

Da die Vollstreckung von Gerichtsurteilen in Osteuropa unter besonderer Berücksichti-
gung der Vollstreckung ausländischer Urteile Gegenstand der Untersuchung in der zweiten 
Phase des Projekts ist, soll an dieser Stelle nur ein kurzer Überblick über das derzeit beste-
hende und sich ständig in Wandlung befindliche Vollstreckungverfahren gegeben werden. 

Das dafür im Rahmen der Zivilprozessordnung vorgesehene Verfahren bekam 1963 bei der 
Verabschiedung der ZPO zwar einen neuen Namen205, das Verfahren wurde jedoch 
umständlicher und bot nur wenig effektiven Schutz zur Durchsetzung der gerichtlich aner-
kannten Ansprüche. Diese Tatsache hat sich, insbesondere nach der Wende, als sich die 
Anzahl der gegen natürliche und juristische Personen zu vollstreckenden Titel jährlich 
sprunghaft erhöhte, schnell herumgesprochen. Somit stieg dann auch die Zahl der Schuld-
ner, die ihrer Pflicht zur Zahlung der bestehenden Schuld nicht freiwillig nachgekommen 
sind um ein Vielfaches. 

Tab.9: Anzahl der beantragten Exekutionen206 bei ausgewählten Rechtsgebieten 
 1981 1996 1999207 

insgesamt 108.395 211.844 319.204 
davon entfallen auf:    
Lohnpfändung 105.229 57.172 75.916 
Zahlungsanweisung vom Konto 138 50.920 36.418 
Pfändung und Veräußerung von beweglichen Sa-
chen 799 97.342 194.748 
Pfändung und Veräußerung von Liegenschaften 215 2.645 4.503 
Räumung 515 2.232 3.493 
andere  519 1.533 4.126 

Quelle: Statistisches Jahrbuch des tschechischen Justizministeriums 

Obwohl die absoluten Zahlen in der Slowakei um gut die Hälfte niedriger sind, 
entsprechen sie im Verhältnis zu der Bevölkerungszahl in etwa den tschechischen Statisti-
ken. Aus diesem Grund ist die Slowakei schon viel früher dazu übergegangen, die Voll-
streckung auch durch Gerichtsvollzieher zu ermöglichen. 

b) Zwangsvollstreckung 

Beide Rechtsordnungen haben aber nach wie vor die Zweiteilung des Vollstreckungs-
verfahrens gemeinsam. Der Gläubiger muss im Stadium der Antragstellung entscheiden, 
ob er die bestehende Forderung über das Gericht und die ZPO oder nach den Bestimmun-

                                                      
205  Statt „Exekution“ nannte der Gesetzgeber das Verfahren nunmehr „gerichtliche Vollstreckung der Entschei-

dung“. 
206  Entnommen aus Tripes, Exekuce v soudní praxi (Zwangsvollstreckung in der Gerichtspraxis), Praha 2001, S. 5. 
207  Im Jahre 2000 waren es bereits 342.477 Anträge auf Exekution. 
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gen der Exekutionsordnung durch einen Exekutor (Gerichtsvollzieher) und die Exekutions-
ordnung vollstrecken lässt. 

Der klassische Weg der Vollstreckung ist nach wie vor über das Gericht gegeben. Hat der 
Gläubiger, häufig nach langen Jahren des Prozessierens einen rechtskräftigen Titel errun-
gen, so ist der Schuldner eigentlich verpflichtet, innerhalb von drei Tagen zu leisten. Leis-
tet der Schuldner nicht, so kann der Gläubiger die Vollstreckbarkeitserklärung des Ge-
richtstitels beantragen.  

Einen alten Zopf208 aus der Zeit der Entstehung der Zivilprozessordnung (1963) stellt die 
Pflicht des Gerichts dar, dann vor der eigentlichen Vollstreckung auf den Schuldner erzie-
herisch zu wirken, wenn der Gläubiger dies beantragt. In diesem Fall wird der Schuldner 
vorgeladen und soll zu der Einsicht gebracht werden, freiwillig zu leisten (§ 259 ZPO). Es 
liegt auf der Hand, dass dieses Vorgehen vollkommen überholt ist und nur dem Schuldner 
dienen kann, die Vollstreckung des Titels noch mehr zu verzögern. Solche Anträge werden 
daher seitens der Gläubiger nunmehr nur ganz selten gestellt. 

Eines der Hauptprobleme des bestehenden Systems der Vollstreckung über das Gericht ist 
die Pflicht des Gläubigers, gleichzeitig mit dem Vollstreckungserklärungsantrag auch die 
gewünschte Vollstreckungsform209 zu benennen (§ 261 ZPO).  

Die Feststellung, wo sich, wenn überhaupt, das vollstreckbare Vermögen des Schuldners210 
befindet, ist in der Praxis allerdings sehr schwierig. Da kein Zentralsystem der Liegen-
schaftserfassung existiert, muss der Gläubiger z. B. wenigstens den Katasterbezirk kennen, 
in dem sich die Liegenschaft des Schuldners befindet.  

Weiteres schuldnerisches Vermögen in das vollstreckt211 werden könnte, ist häufig nur mit 
tatkräftiger Hilfe des Gerichts feststellbar (§ 260 ZPO). Da jedoch die Gerichte mit Voll-
streckungsanträgen überlastet sind, ist die Hilfe des Gerichts nur in seltenen Fällen auch 
tatkräftig, schnell212 und erfolgreich.  

Häufig wird dagegen durch die Gläubiger die Regelung des § 260 ZPO ausgenutzt, wonach 
das Gericht behilflich sein soll, den Wohnort des Schuldners zu ermitteln213, weiterhin zu 
klären, ob der Schuldner Lohnansprüche hat und gegen wen diese gerichtet sind und 
schließlich zu ermitteln, bei welcher Bank214 und unter welcher Nummer die Konten des 

                                                      
208  Das kommunistische Recht betonte stets, nach dem die Theorie über das vollkommene Absterben des Rechts 

nicht mehr aufrecht gehalten werden konnte, die erzieherischen Aufgaben der sozialistischen Justiz. In diesem 
Fall können die Gerichte jedoch kaum erzieherisch wirken. Es gibt eigentlich nur zwei Kategorien von Schuld-
nern. Der Erste ist an sich zahlungswillig, möchte aber seine Zahlungspflicht durch das Gericht festgestellt ha-
ben. Dieser Schuldner zahlt in der Regel, sobald gegen ihn ein vollstreckbarer Titel vorliegt. Der Zweite ist 
grundsätzlich zahlungsunwillig (oder unfähig). Dieser zahlt nicht, auch wenn der Gläubiger einen Titel hat und 
das Gericht sich im Vorverfahren der Vollstreckung noch so um Schlichtung bemüht. 

209  Z. B. Lohnpfändung, Geldanweisung vom schuldnerischen Konto oder Verwertung von Sachen. 
210  Eine deutliche Verbesserung der Situation könnte die neu geschaffene Möglichkeit der Pfandverwertung bringen 

(Novelle der ZPO Nr. 30/2000 Sb.). Dies setzt allerdings voraus, dass ein funktionierendes zentrales Pfandregis-
ter für bewegliche Sachen geschaffen wird.  

211  Z. B. Bankkonten, Forderungen gegenüber Dritten, bewegliche Sachen. 
212  Da jede gewählte Vollstreckungsform durch Beschluss festgestellt wird, kann der Schuldner diesen Beschluss 

mit Rechtsmitteln angreifen und so das Verfahren fast beliebig lang behindern. 
213  Nunmehr allerdings nur bei der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. 
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Verpflichteten geführt werden. Dadurch wird das Vollstreckungsverfahren in die Länge 
gezogen, da diese Feststellung zwangsläufig vor dem eigentlichen Vollstreckungsantrag 
(in dem ja die Form bereits genau bestimmt sein muss) zu erfolgen hat215. 

Eine leichte Verbesserung der Stellung des Gläubigers216 brachte die Novelle der ZPO Nr. 
30/2000 Sb. dann in der Tschechischen Republik doch noch. Es wurde das Institut der Ver-
mögenserklärung eingeführt (§§ 260a ff ZPO), wonach der Schuldner verpflichtet ist, 
innerhalb einer Woche nach Vorladung bei Gericht zu erscheinen und eine Vermögenser-
klärung abzugeben.  

Der Antrag ist zwar nicht an eine bestimmte Höhe der fälligen Forderung gebunden, der 
Gläubiger muss allerdings dem Gericht gegenüber nachweisen, dass er auf Grund einer 
gerichtlichen Zahlungsanweisung vom Konto des Schuldners durch die betreffende Bank 
nicht befriedigt wurde oder befriedigt werden konnte217. Spätestens in diesem Augenblick 
ist aber der Schuldner ausreichend durch die Bank gewarnt und hat genügend Zeit, sein 
Vermögen zu verschleiern. 

Hat der Gläubiger eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung (oder einen gerichtlichen Zah-
lungsbefehl), eine Schiedsgerichtsentscheidung218, eine notarielle Niederschrift mit Zustim-
mung des Schuldners zur Vollstreckung219, eine Niederschrift des Gerichtsvollziehers mit 
Vollstreckungszustimmung220, eine Entscheidung eines Verwaltungsorgans221, einen 
Bescheid über geschuldete Sozial- oder Krankenversicherungsbeiträge oder schließlich 
eine andere Entscheidung, rechtskräftige Vergleiche oder Urkunden, welche ex lege voll-
streckbar sind, so kann er die Vollstreckung des Titels222 beantragen. Ein Vollstreckungs-
verfahren ex offo ist nicht möglich. 

Die Vollstreckung führt der Gerichtsvollzieher durch, der in dem Antrag benannt wird. Die 
örtliche Zuständigkeit unterliegt der freien Entscheidung des Gläubigers. Wird der Voll-
streckungsantrag über ein Gericht eingereicht, so ist das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Schuldner seinen Sitz oder Wohnsitz hat. 

Soll im Vollstreckungsverfahren eine verpfändete Sache veräußert werden, so kann der 
Vollstreckungsantrag auch an einen Auktionator gerichtet werden. Das Vollstreckungs-
                                                                                                                                                                 
214  Allerdings darf das Gericht nicht direkt bei den Banken nachfragen, sondern kann eigentlich nur den Schuldner 

befragen. Inzwischen besteht aber in der Tschechischen Republik die fragwürdige Möglichkeit, dass die Gläubi-
ger selbst bei den Banken ermitteln (vgl. ZPO–Novelle Nr. 30/2000 Sb. und ihre Auswirkungen auf das Bankge-
setz Nr. 21/1992 Sb.). 

215  Ausführlich dazu Tripes, Exekuce v soudní praxi (Zwangsvollstreckung in der Gerichtspraxis), Praha 2001, S. 
65 ff.. 

216  Zumindest die Gläubiger, die dem Gericht einen vollstreckbaren Titel gegen den Schuldner auf Leistung in Geld 
(§ 260a Abs. 1 ZPO) vorlegen können. 

217  Diese viel zu komplizierte, zeitraubende und an den Interessen der Gläubiger vorbeigehende Regelung wird in 
der Literatur noch teilweise als zu progressiv bezeichnet. Vgl. dazu z. B. Kozel, Výkon rozhodnutí po novele 
občanského soudního řádu (Vollstreckung nach der ZPO-Novelle), Právní rozhledy 2000, S. 232 ff. 

218  Gesetz über das Schiedsverfahren Nr. 216/1994 Sb. 
219  Gemäß den §§ 71a bis 71c der Notariatsordnung Nr. 358/1992 Sb.; dt. Übersetzung Bohata, in: Breidenbach 

(Hrsg.), Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Teil CS, CS 940, Verlag C. H. Beck München. 
220  Entspricht in etwa der notariellen Niederschrift und wird nach den Bestimmungen des Vollstreckungsgesetzes 

Nr. 120/2001 Sb. abgefasst. 
221  Z. B. gemäß § 32 Abs. 13 der Abgabenordnung Nr. 337/1992 Sb.  
222  Gemäß § 38 des Vollstreckungsgesetzes. 
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verfahren wird nach den Bestimmungen der Vollstreckungsordnung durchgeführt, wobei 
diese in den meisten wichtigen Fragen auf die Zivilprozessordnung verweist. 

Das Gericht hat innerhalb von 15 Tagen nach Zustellung des Antrags die Vollstreckung 
anzuordnen. Soll über einen Gerichtsvollzieher nach der Vollstreckungsordnung voll-
streckt werden, so wird dieser mit der Durchführung beauftragt, wenn der Gläubiger noch 
keinen benannt hat. Wird nach den Bestimmungen der ZPO durch das Gericht selbst voll-
streckt, so muss der Gläubiger zusätzlich die Vollstreckungsform (z. B. Lohnpfändung) be-
stimmen. 

Soll ein Gerichtsvollzieher vollstrecken, so bestimmt er die Vollstreckungsform und stellt 
einen Vollstreckungsbefehl aus. Gegen den Vollstreckungsbefehl ist kein Rechtsmittel 
möglich, er wir mit seiner Zustellung rechtskräftig. Das vom Vollstreckungsbefehl betrof-
fene Vermögen ist ab diesem Zeitpunkt der Verfügungsgewalt des Schuldners entzogen. 
Zuwiderhandlungen sind ex tunc nichtig. 

Geldwerte Forderungen werden durch Lohnpfändung oder durch Pfändung anderer Ein-
kommen vollstreckt. Bestimmte Einkünfte223 sind von der Pfändung ausgeschlossen. 
Weiterhin kann in Konten des Schuldners, in seine Forderungen gegenüber Dritten224 oder 
in andere Vermögensrechte225 des Schuldners vollstreckt werden. 

Bewegliche Sachen oder Liegenschaften können veräußert oder zwangsversteigert werden. 
Die Veräußerung226 der Sachen erfolgt gemäß den §§ 323 ff. ZPO, die Zwangsversteige-
rung nach den Bestimmungen der ZPO (§§ 336h ff.) und des Gesetzes Nr. 26/2000 Sb. 
über öffentliche Versteigerungen. 

c) Rechtsschutz 

Der Schuldner227 kann die Aussetzung einer Vollstreckung beantragen, falls er nachweisen 
kann, dass er ohne eigenes Verschulden und nur vorübergehend zahlungsunfähig ist und 
die Aussetzung die Rechte des Gläubigers nicht ernsthaft verletzt. 

Das Gericht stellt die Vollstreckung gemäß §§ 268 und 290 ZPO ein, falls der Gläubiger 
keine ausreichende Sicherheit für die Kosten der Vollstreckung hinterlegt. Entsprechendes 
gilt auch dann, falls der Gläubiger dies beantragt, falls Sachen betroffen sind, die von der 
Vollstreckung ausgeschlossen sind, falls der Vollstreckungserlös nicht einmal die Verfah-
renskosten decken kann oder schließlich dann, falls das Recht untergeht, das dem voll-
streckbaren Titel zu Grunde lag. 

d) Vollstreckung ausländischer Urteile 

Im Verhältnis zu Deutschland war die Vollstreckung deutscher Titel in der Tschechischen 
Republik bis vor kurzem, in der Slowakischen Republik ist sie es bis heute, nicht möglich. 

Das entscheidende Vollstreckungshindernis war (ist) die Anerkennung des ausländischen 
Titels, der in der Regel von der Gegenseitigkeit abhängig ist. Gegenseitigkeit ist gegeben, 
                                                      
223  Z. B. Leistungen der Sozialversicherung nach den Regelungen des Gesetzes Nr. 100/1988 Sb. oder die Sozialhil-

fe nach dem Gesetz Nr. 117/1995 Sb. 
224  Z. B. Forderungen gegenüber Kunden oder einer Versicherungsgesellschaft. 
225  Z. B. Genossenschafts- oder Gesellschaftsanteile des Schuldners. 
226  Eine solche ist z. B. bei verderblichen Waren an Ort und Stelle sinnvoll. 
227  Dieses Recht haben gemäß § 54 Vollstreckungsordnung oder § 266 ZPO nur natürliche Personen. 
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wenn die Urteile eines Landes in dem anderen Land unter den gleichen Bedingungen 
anerkannt und vollstreckt werden, wie die Urteile inländischer Gerichte. Dies war bislang 
nicht der Fall. 

Da weder die Tschechische Republik noch die Slowakische Republik dem Lugano-Über-
einkommen228 über die Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen beigetreten ist und 
zwischen diesen Staaten und Deutschland kein bilaterales Abkommen besteht, kann eine 
Vollstreckung eben nur auf Grund der verbürgten Gegenseitigkeit erfolgen. 

Zwar hat die Bundesrepublik Deutschland die erforderliche Gegenseitigkeit nach § 328 
Abs. 1 Nr. 5 der deutschen Zivilprozessordnung bereits 1973 für gegeben erachtet229, die 
damalige kommunistische Tschechoslowakei war jedoch aus politischen Erwägungen nicht 
gewillt, sich auf eine gegenseitig verbürgte Gegenseitigkeit einzulassen. 

Erst lange Jahre nach der politischen Wende und nachdem eine tschechische Richterin 
einen deutschen Titel vollstrecken ließ, wurde am 21. August 2001 eine verbindliche 
Stellungnahme des tschechischen Justizministeriums abgegeben, die im Verhältnis zur 
Bundesrepublik Deutschland die Gegenseitigkeit im Bereich von zivilrechtlichen Urteilen 
für gegeben hält. Dies bedeutet, dass nicht nur deutsche Urteile in der Tschechischen 
Republik (§ 65 des tschechischen IPRG), sondern auch tschechische Urteile nach § 328 der 
deutschen ZPO ohne inhaltliche Prüfung anerkannt und nach den Regelungen der §§ 722 
und 723 der deutschen ZPO für vollstreckbar erklärt werden können. 

Bezüglich der Slowakischen Republik ist die verbürgte Gegenseitigkeit bislang nicht gege-
ben, so dass deutsche Urteile in der Slowakei nur dann vollstreckt werden können, wenn 
ein slowakisches Gericht diese prüft und für vollstreckbar erklärt. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass beide Staaten bis zum Beitritt zur EU oder bald danach dem Lugano-
Übereinkommen beitreten werden oder entsprechende Übereinkommen der EU 
(EuGVÜ230) ratifizieren werden. 

e) Fallstudie 

Wird die Vollstreckung eines deutschen, vorläufig vollstreckbaren Titels in der Tsche-
chischen Republik begehrt, so muss diese durch das für die Vollstreckung örtlich zustän-
dige tschechische Gericht (Sitz oder Wohnsitz des Schuldners) angeordnet werden. In der 
Regel wird in dem Vollstreckungsbeschluss gleichzeitig ein Gerichtsvollzieher mit der 
Vollstreckung nach § 44 des Vollstreckungsgesetzes beauftragt. Der Gerichtsvollzieher 
wählt dann die aus seiner Sicht geeignete Vollstreckungsform, erstellt eine Vollstreckungs-
verfügung und darf dann, wenn die gewählte Vollstreckungsform scheitern sollte, auf 
andere Vollstreckungsformen zurückgreifen, ohne dass der Gläubiger einen erneuten Voll-
streckungsantrag stellen müsste. 

Nunmehr muss der Gerichtsvollzieher den Vollstreckungsantrag, den vollstreckbaren Titel 
und den Antrag seiner Beauftragung (falls diese nicht bereits erfolgt ist) dem zuständigen 
Vollstreckungsgericht zur Durchführung vorlegen. Das Gericht genehmigt den Antrag, 
falls alle Vollstreckungsvoraussetzungen gegeben sind, binnen 15 Tagen. Die vom 

                                                      
228  Siehe BGBl. 1994 II, S. 2658. 
229  Vgl. Die Justiz 1973, S. 426. Näher dazu Giese / Fritzsch, Zur Vollstreckbarkeit deutscher Urteile in der 

Tschechischen Republik, WiRO 2002, S. 206 ff. 
230  Brüsseler EWG Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Ent-

scheidungen in Zivil- und Handelssachen. 
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Gerichtsvollzieher getroffene Vollstreckungsverfügung ist dann mit der Rechtskraft231 des 
ihr zugrunde liegenden Gerichtsbeschluss vollstreckbar.  

V.  Effizienz und Kompetenz der Justiz unter marktwirtschaftlichen 
Bedingungen 

1. Restitution, Privatisierung und Justiz 

Will man die heute noch bestehenden Probleme mit der Überlastung der Justiz und die 
damit zusammenhängenden langen Verfahrensdauern richtig einordnen, so darf man nicht 
vergessen, dass die Justiz nach der Wende im Jahre 1990 mit neuen Aufgaben betraut 
wurde, auf die sie sich nicht vorbereiten konnte. Das plötzliche Zusammenbrechen eines 
fast 50 Jahre fest etablierten Gesellschaftssystems unter der Diktatur der Kommunistischen 
Partei brachte nicht nur eine vollkommen andere gesellschaftliche Grundordnung, sondern 
auch ein mehr oder weniger neues Rechtssystem. Die Grundsätze einer demokratischen 
Grundordnung und der sozialen Marktwirtschaft waren allenfalls noch denjenigen Juristen 
aus der I. Republik bekannt, die gerade das Rentenalter erreichten. 

Sollte die Umwandlung der Wirtschaft von der sozialistischen Planwirtschaft zur 
Marktwirtschaft ihr Ziel nicht verfehlen, so mussten nicht nur die Staatsbetriebe in 
Kapitalgesellschaften umgewandelt und der wirtschaftliche Unterbau durch Neugründung 
von mittelständischen Unternehmen geschaffen werden, sondern es mussten vor allem alle 
Eigentumsformen gleichgestellt und dem gleichen verfassungsrechtlichen Schutz 
unterstellt werden. Ohne diese Maßnahmen hätten keine neuen, stabilen privatrechtlichen 
Eigentumsverhältnisse geschaffen werden können. 

a) Restitution 

Nach dem Anfang 1990 die politische Entscheidung gefallen ist, dass die neue Gesellschaft 
nicht auf altem Unrecht der Diktatur aufgebaut werden kann, war es unausweichlich, dass 
vor der geplanten Privatisierung der Unternehmen eine Restitution232 des angerichteten 
Unrechts und des widerrechtlich verstaatlichten Eigentums erfolgen musste. Da jedoch die 
Privatisierung der Unternehmen eine der dringlichsten Aufgaben war, blieb für die 
Vorbereitung und Durchführung der Restitution nur sehr wenig Zeit.  

Es ist nicht möglich, hier auf die Details der Restitution näher einzugehen, dafür war sie, 
und ist sie teilweise immer noch, viel zu kompliziert, unklar geregelt und in ihren Konse-
quenzen nicht zu Ende gedacht. Hervorzuheben ist nur, dass bei allen Restitutionsgesetzen 
der Grundsatz galt: Herausgabe hat Vorrang vor Entschädigung.  

Nur wenn die Herausgabe nicht möglich war oder wenn das Vermögen nur in verschlech-
tertem Zustand hätte herausgegeben werden können, hatte der frühere Eigentümer einen 
Anspruch auf Entschädigung. Auf der anderen Seite musste er eine eventuelle Wertsteige-
rung durch Baumaßnahmen finanziell ausgleichen. 
                                                      
231  Im Gegensatz zu der Vollstreckungsverfügung des Gerichtsvollziehers ist der Vollstreckungsbeschluss des Ge-

richts mit Rechtsmitteln (Berufung) angreifbar. 
232  Der tschechoslowakische Gesetzgeber unterschied zwischen der so genannten „gerichtlichen Restitution“ und 

der „außergerichtlichen Restitution“. Zur gerichtlichen Restitution siehe Bohata, Tschechische und Slowakische 
Republik fünf Jahre nach der Revolution, JOR 36 (1995), S. 235 ff. 
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Die Rückgabe oder Entschädigung konnte der frühere Eigentümer fordern; war er bereits 
verstorben, ging der Anspruch auf seine Erben über. Die Herausgabepflicht betraf enteig-
nete oder unter rechtswidrig ausgeübtem Druck „verkaufte" Sachen oder Liegenschaften233, 
die am Tage des In-Kraft-Tretens des betreffenden Restitutionsgesetzes entweder im Besitz 
von juristischen Personen waren oder sich im Besitz von natürlichen Personen befanden, 
die die enteigneten Objekte vom Staat auf Grund von damals widerrechtlichen oder unbe-
gründet begünstigenden Transaktionen erworben hatten (davon war vornehmlich der 
Besitz von Parteifunktionären und ihnen nahe stehenden Personen betroffen). 

Wenn der Berechtigte dem gegenwärtigen Eigentümer oder der zur Nutzung des Eigen-
tums berechtigten Organisation den Rückgabeantrag vorlegte, musste das betreffende Ob-
jekt binnen 30 Tagen herausgegeben werden. Über die Übergabe wurde ein notarieller 
Vertrag angefertigt. Erfüllte der Verpflichtete den Antrag nicht, so war der Rechtsweg 
gegeben.  

Für Liegenschaften, die erst nach der Enteignung erstmalig bebaut oder an denen persön-
liche (rechtmäßige) Nutzungsrechte eingeräumt wurden, wurde ausschließlich Entschädi-
gung geleistet. Die Höhe der Entschädigung richtete sich nach den allgemeinverbindlichen 
Preisbestimmungen234. Sie stieg in der Regel um 3% für jedes abgelaufene Jahr seit der 
Enteignung. Damit sollte in etwa der Nutzungsausfall ausgeglichen werden. 

Der oben aufgeführte Rechtsweg gegen die Versagung der Herausgabe war sicherlich aus 
der Sicht des sich im Aufbau befindlichen Rechtsstaates unumgänglich, belastete jedoch 
die Justiz mit einer in dieser Höhe nicht erwarteten Zahl von zusätzlichen Verfahren. Man-
gels höchstrichterlicher Rechtsprechung zogen sich die Verfahren über viele Jahre und 
beschäftigen teilweise die Gerichte bis heute235. 

b) Privatisierung 

Nachdem die Eigentumsverhältnisse soweit geklärt waren, dass zumindest bekannt war, ob 
jemand auf ein bestimmtes Objekt Restitutionsansprüche erhoben hat oder nicht, konnte 
die Privatisierung der restlichen Objekte beginnen. Die Begriffe „kleine und große Priva-
tisierung" und „Kuponprivatisierung" waren zum Markenzeichen des tschechoslowaki-
schen Aufschwungs geworden. 

Die kleine Privatisierung236 war der Vorreiter der etwas später gestarteten „großen Privati-
sierung" und betraf kleine Gewerbebetriebe, Läden und Dienstleistungsanbieter. Diese Ein-

                                                      
233  Vgl. dazu z. B. ÚS 1996, Band 2, S. 63 und 115 sowie ÚS 1997, Band 1, S. 73 ff. 
234  Gerade aus diesem Grund ergaben sich viele Prozesse, in denen die Restitutienten auf eine höhere Entschädi-

gung klagten. Wer seine Liegenschaft zurückbekommen hat, bekam zwangsläufig den Marktwert der Liegen-
schaft. Da die Entschädigungen jedoch häufig um das Tausendfache und mehr unter dem Marktwert blieben, 
entstanden neue Ungerechtigkeiten, die heute die Gerichte in Prag, Brünn und Brüssel beschäftigen. Daran än-
dert auch eine neue Bewertungstabelle für Liegenschaften nur wenig, da diese die inzwischen in Prag und ande-
ren Großstädten bestehenden Weltmarktpreise nicht berücksichtigen kann (Nr. 178/1994 Sb.). 

235  Insbesondere das nach 1945 enteignete Adel versucht auch heute noch die Restitutionsansprüche auch aus der 
Zeit vor dem „entscheidenden Zeitpunkt 1948“ nicht vollkommen erfolglos durchzusetzen. Da in den Nach-
kriegswirren viele Verfahren mit Verfahrensmängeln behaftet waren, wurden inzwischen Herausgabeansprüche 
z. B. deswegen anerkannt, weil die damaligen Enteignungsbescheide gegenüber von Personen vollstreckt wur-
den, die zu dem Zeitpunkt keine Eigentümer mehr waren. 

236  Gesetz über die Übertragung des Staatseigentums bei einigen Sachen auf andere juristische oder natürliche 
Personen Nr. 427/1990 Sb. idF. der Gesetze Nr. 528/1990 Sb., 541/1990 Sb., 429/1991 Sb. und 561/1991 Sb. 
Siehe dazu auch ROW 1991, 21 und ROW 1992, 23. 
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heiten wurden auf öffentlichen Auktionen versteigert. Erworben werden konnte jedoch nur 
das betriebliche Anlagevermögen und - falls von Bedeutung - auch das Umlaufvermögen. 

Im Rahmen der großen Privatisierung237 hat die Regierung zunächst Grundsätze festgelegt, 
die die umgewandelten Staatsbetriebe durch die Gründer in verschiedene Klassen 
einteilten. Je nach Klasse sollten die Betriebe entweder sofort oder später privatisiert, liqui-
diert, in Gemeindeeigentum überführt werden oder in staatlicher Hand verbleiben.   

Entsprechend dieser Vorauswahl wurden dann die für die erste Welle der Privatisierung 
ausgesuchten Betriebe an das Ministerium für die Verwaltung des Staatsvermögens (MVS) 
weitergeleitet, das die Privatisierungsprojekte im Rahmen der "großen Privatisierung" aus-
zuarbeiten oder zu genehmigen und diese dann an den Fonds für Volksvermögen der 
Tschechischen Republik (FV) zur Durchführung weiterzuleiten hatte. Bis zum 01. 01. 1995 
wurden so bereits 2.762 Privatisierungsprojekte, die insgesamt über 6.000 Betriebe betra-
fen, eingeleitet. 

Die Privatisierungsprojekte mussten entweder durch das MVS oder durch den Betriebs-
gründer ausgearbeitet werden. Alternativprojekte konnten sowohl von In- als auch von 
Ausländern eingereicht werden. Die Alternativprojekte kamen bislang in der Regel ent-
weder vom alten Betriebsmanagement oder von in- oder ausländischen Kaufinteressenten, 
falls diese nicht bereits beim Direktverkauf durch die Regierung (wie z.B. VW-Škoda) Er-
folg hatten. Leider sind durch die Genehmigung der Alternativprojekte seitens des alten 
Managements zu viele alte Strukturen zementiert worden, da kein Betriebsleiter eines ehe-
mals sozialistischen Staatsbetriebs in diesem Projekt seine Auswechslung vorsah. 

Entgegen fast allen Erwartungen238 hat sich die Kuponprivatisierung nicht bewährt. Der 
Misserfolg der zwei abgeschlossenen Runden liegt in erster Linie bei den auf diese Weise 
privatisierten Betrieben. Die Investmentfonds als Großinvestoren (in der Regel Banken) 
können kaum Positives bewegen, da es ihnen am ausreichend geschulten Personal mangelt, 
um ein ernsthaftes Management (häufig auch Krisenmanagement) zu betreiben. Darüber 
hinaus wurden viele so privatisierte Betriebe ausgehöhlt (getunnelt) und in die Insolvenz 
getrieben.  

c) Auswirkungen auf die Justiz 

Alle diese Restitutions- und Privatisierungsformen haben eine zu kurze Vorbereitungszeit 
gemeinsam, während der nicht alle Gesetzeslücken geschlossen und unerwünschte Auswir-
kungen vermieden werden konnten. Die sich daraus fast zwangsläufig ergebenden 
Gerichtsverfahren erreichten in den Nachfolgejahren sechsstellige Zahlen.  

Da die Umwandlung der Wirtschaft auch neue Regulierungs- und Streitlösungsmechanis-
men erforderlich machte, wurden die sozialistischen Arbitragegerichte aufgelöst. Ihre 
Agenda übernahmen die so schon ausgelasteten und mit vielen neuen und unerfahrenen 
Richtern besetzten ordentlichen Gerichte, die so auf einmal im Jahre 1990 über 140.000 
nicht abgeschlossene Verfahren zusätzlich zu bewältigen hatten. 

                                                      
237  Gesetz Nr. 92/1991 Sb. über die Bedingungen der Übertragung des Staatseigentums auf andere Personen idF. 

der Gesetze Nr. 92/1992 Sb., Nr. 264/1992 Sb., Nr. 541/1992 Sb., Nr. 210/1993 Sb. und Nr. 306/1993 Sb. Siehe 
dazu ROW 1991, 149 und Roggemann, Unternehmensumwandlung und Privatisierung in Osteuropa und Ost-
deutschland: ROW 1992, 36 ff. 

238  Siehe auch die damalige Falscheinschätzung des Autors in: Bohata, Tschechische und Slowakische Republik 
fünf Jahre nach der Revolution, JOR 36 (1995), S. 235 ff. 
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So gesehen, waren die Auswirkungen der Restitution und der Privatisierung auf die Justiz 
katastrophal und wirken sich bis heute noch aus. Neben sonstigen, weiter oben bereits 
angesprochenen Unzulänglichkeiten der Justiz und der Gerichtsorganisation, dürfte diese 
zusätzliche Belastung zu dem schlechten Bild der Justiz in der Bevölkerung und 
insbesondere bei den Unternehmen wesentlich beitragen. 

Die von der forost Projektgruppe Maier/Schaft im Jahre 2002 durchgeführte Befragung 
tschechischer Unternehmen in den Ballungszentren Pilsen und Prag ergab diesbezüglich 
recht eindeutige Werte. Die Anschließenden Tabellen zeigen die Probleme, mit den die 
Unternehmen im Bereich der Justiz zu kämpfen haben. 

Tab.10:  Allgemeine Erfahrungen mit der Justiz 
Erfahrungen der Unternehmen mit der Durchsetzbarkeit von Ansprüchen bei Ge-

richten allgemein 

Gute mittlere schlechte keine 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

12 7,0 46 26,7 77 44,8 37 21,5 

Quelle: Befragung tschechischer Unternehmen 2002 Maier/Schaft 

Die Anzahl von 44,8% der Unternehmen, die in der Vergangenheit mit der Durchsetzung 
ihrer Ansprüche vor tschechischen Gerichten schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist 
auch für ein Transformationsland eindeutig zu hoch. Die anschließenden zwei 
Abbildungen zeigen, dass sich die schlechten Erfahrungen zwischen Amtsgerichten und 
Landgerichten fast gleichmäßig verteilen, wobei es schon ein wenig verwundert, dass die 
teilweise bereits auf Handelsstreitigkeiten spezialisierten Landgerichte (Kammern für 
Handelssachen) noch schlechter abschneiden als die Amtsgerichte. Eine mögliche 
Erklärung wäre allerdings, dass für die Unternehmen so gut wie nie das Amtsgericht als 
Eingangsgericht für die Durchsetzung ihrer Ansprüche sachlich zuständig war und sich 
somit ihre schlechten Erfahrungen mit diesen Gerichten relativ in Grenzen halten. 

Tab.11: Erfahrungen mit den Amtsgerichten 
Durchsetzbarkeit von Ansprüchen vor dem AG 

gute mittlere schlechte keine 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

17 10,9 40 25,5 60 38,2 40 25,5 

Quelle: Befragung tschechischer Unternehmen 2002 Maier/Schaft 

Tab.12: Erfahrungen mit den Landgerichten 
Durchsetzbarkeit von Ansprüchen vor dem LG 

gute mittlere schlechte keine 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

18 11,1 38 23,5 68 42,0 38 23,5 

Quelle: Befragung tschechischer Unternehmen 2002 Maier/Schaft 

Noch deutlich schlechter sind die Erfahrungswerte der Unternehmer mit den 
durchschnittlichen Verfahrensdauern und dem dann gegebenen Gläubigerschutz. Innerhalb 
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dieser Fragestellung war es wichtig zu erfahren, inwieweit der Unternehmer als Gläubiger, 
also in der Rolle als Kläger, auf die Leistungen der Justiz vertraut und diese bei der 
schnellen Durchsetzung seiner geldwerten Ansprüche in Anspruch nimmt.  

Wenn deutlich mehr als die Hälfte der Unternehmen mit dem Schutz ihrer Rechte 
schlechte Erfahrungen macht und darüber hinaus fast zwei Drittel der Befragten angeben, 
dass die Verfahrensdauern unbefriedigend lang sind, so besteht natürlich die Gefahr, dass 
zukünftig andere Wege239 für die Durchsetzung der Ansprüche gesucht werden. 

Tab.13:  Verfahrensdauern 
 Erfahrungen der Unternehmer mit Verfahrensdauern 

gute mittlere schlechte keine 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

6 3,4 22 12,4 126 64,6 24 13,5 

Quelle: Befragung tschechischer Unternehmen 2002 Maier/Schaft 

Ähnlich beunruhigend sind die Umfragewerte bezüglich des Gläubigerschutzes. Die 
Verfahrensordnungen und die Gerichte bieten natürlichen und juristischen Personen nicht 
ausreichend wirksamen Schutz, um ihre berechtigten Interessen vor den Gerichten durchzusetzen. 
Dieser Zustand wird auf der einen Seite durch die oben angesprochenen langen Verfahrensdauern 
verursacht. Nicht selten gelingt es dem Schuldner sein Vermögen zu verschleiern (hier reicht die 
Palette von Kapitalflucht bis hin zu betrügerischen Konkursen), bevor es dem Gläubiger auch nur 
ansatzweise gelingen kann, einen vollstreckbaren Titel gegen ihn zu erwirken. 

Auf der anderen Seite erschweren umständliche Beweisverfahren, fehlende Prozessinstitute (z. B. 
Mahnverfahren) und umständliche Verfahrensbestimmungen (z. B. das Zustellungsrecht) den Gang 
des Verfahrens. 

Die Summe dieser Unzulänglichkeiten führt zu dem weit verbreiteten Empfingen der Bevölkerung, 
dass die Interessen der Gläubiger durch die Justiz nicht ausreichend geschützt werden. 

Tab.14: Gläubigerschutz 
Erfahrungen der Unternehmen mit dem Gläubigerschutz 

gute mittlere schlechte keine 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

11 6,3 41 23,6 94 54,0 28 16,1 

Quelle: Befragung tschechischer Unternehmen 2002 Maier/Schaft 

Deutlich besser fällt die Befragung im Bereich des Vertrauens der Unternehmer in die Un-
abhängigkeit der Richter aus. Fast zwei Drittel haben gute bis mittlere Erfahrungen ge-
macht. Aber auch hier darf nicht übersehen werden, dass immerhin über 18%, also fast je-
der fünfte Unternehmer, mit der Unabhängigkeit der Richter schlechte Erfahrungen ge-
macht hat.  

                                                      
239  Die Flucht in Schiedsgerichtsverfahren wäre noch vertretbar und könnte die ordentliche Gerichtsbarkeit deutlich 

entlasten. Da jedoch viele Unternehmer die heutige, qualitativ hoch entwickelte Schiedsgerichtsbarkeit immer 
noch an den schlechten Erfahrungen mit der früheren Staatsarbitrage messen, besteht eher die Gefahr, dass die 
Unternehmen aus den Transformationsländern immer mehr geneigt sein werden, eine Gerichtsstandsvereinba-
rung im westlichen Ausland einzugehen. Eine immer mehr ansteigende Zahl von Verfahren vor deutschen oder 
österreichischen Gerichten, bei denen das tschechische oder slowakische materielle Recht anzuwenden wäre, 
könnte die Folge des Versagens der Justiz dieser Länder sein. 
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Obwohl hier keine Hinterfragung der tatsächlichen Gründe für diese Beurteilung möglich 
war, bestätigt diese Zahl die Daten von Transparency International, wonach der Corru-
ption Perception Index stetig ansteigend ist. Die Tschechische Republik lag in den Jahren 
2000/01 an 39. und die Slowakei an 53. Stelle240 der untersuchten Staaten.  

Tab.15: Unabhängigkeit der Richter 
Erfahrungen der Unternehmer mit der richterlichen Unabhängigkeit 

gute mittlere schlechte keine 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

48 29,8 35 21,7 30 18,6 48 29,8 

Quelle: Befragung tschechischer Unternehmen 2002 Maier/Schaft 

Etwas überrascht haben die recht guten Ergebnisse der Befragung im Raum Pilsen 
bezüglich der Erfahrungen der Unternehmer mit den Leistungen der Handelsregistergerich-
te. Deutlich über 60% machten gute bis mittelgute Erfahrungen. Dieses Ergebnis deckt sich 
nicht mit den zahlreichen Beschwerden der Unternehmer aus dieser Region. Allerdings 
scheint die Zahl der Befragten (178 Unternehmen) ausreichend groß zu sein, dass von ei-
nem repräsentativen Ergebnis gesprochen werden kann. 

Tab.16: Handelsregister 
Erfahrungen mit den Leistungen der Handelsregister 

gute mittlere schlechte keine 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

73 41,0 39 21,9 59 33,1 7 3,9 

Quelle: Befragung tschechischer Unternehmen 2002 Maier/Schaft 

Eines der oben bereits kurz angesprochenen Probleme der tschechischen und slowakischen 
Justiz ist sicherlich die Vollstreckung von rechtskräftigen Titeln. Die in der Abbildung 17 
enthaltenen Zahlen bestätigen auch die Entscheidung, sich mit der Vollstreckung von 
nationalen und ausländischen Urteilen in der Phase II des forost-Projekts ausführlich zu 
beschäftigen. Lediglich 12,5% der befragten Unternehmer konnten über positive Erfahrun-
gen mit der gerichtlichen Vollstreckung berichten. 

Tab.17: Durchsetzbarkeit von Gerichtsurteilen 
Erfahrungen mit der Vollstreckung von Titeln 

gute mittlere schlechte keine 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

19 12,5 42 27,6 40 26,3 51 33,6 

Quelle: Befragung tschechischer Unternehmen 2002 Maier/Schaft 

Die oben angedeutete mögliche Flucht der Unternehmer von der ordentlichen Gerichtsbar-
keit hin zu den ständigen oder ad hoc eingerichteten Schiedsgerichten im In- und Ausland 

                                                      
240  1. Stelle = Dänemark (nahezu korruptionsfrei). Zum Vergleich: Deutschland 14., Ungarn 31., Italien 38., Polen 

44. und Russland 83 Stelle. Entnommen aus Mittel- und Osteuropaperspektiven, Jahrbuch 2000/2001, F.A.Z. – 
Institut Frankfurt, S. 16. 
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erhärten die in der Abbildung 18 enthaltenen Untersuchungsergebnisse. Obwohl über die 
Hälfte der Befragten noch über keine Erfahrungen mit Schiedsgerichten verfügen, haben 
von den Unternehmen, die sich inzwischen auf ein Schiedsgerichtsverfahren eingelassen 
haben, lediglich knapp 8% negative Erfahrungen mit diesem Procedere gemacht. Dies 
spricht nicht nur für die deutlich gestiegene Qualität der Schiedsgerichtsurteile und für ihre 
relativ einfache Durchsetzbarkeit auch über die Grenzen des Landes hinweg, sondern auch 
für die Bereitschaft der Unternehmen, über die Ansprüche ein Schiedsgericht entscheiden 
zu lassen, ohne dass ein Rechtsmittel vor ordentlichen Gerichten gegeben wäre. 

Tab.18: Schiedsverfahren 
Erfahrungen der Unternehmer mit der Schiedsgerichtsbarkeit 

gute mittlere schlechte keine 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

21 14,9 31 22,0 11 7,8 78 55,3 

Quelle: Befragung tschechischer Unternehmen 2002 Maier/Schaft 

2. Rechtsprechung zu gesellschaftsrechtlichen Fragen 

Die Ergebnisse der oben wiedergegebenen Umfrage unter den tschechischen Unternehmen 
aus zwei Ballungsgebieten zeigen deutlich den Nebenkriegsplatz Justiz, auf dem sie neben 
allen Problemen der Transformation zusätzlich zu kämpfen haben. 

Die Rechtsprechung im Bereich des Handels- und Gesellschaftsrechts macht dieses Dilem-
ma besonders deutlich. Während die Führungsetagen teilweise noch mit den vollkommen 
neuen Strukturen der Unternehmen, mit ungeklärten Fragen des neuen Gesellschaftsrechts, 
der freien Marktwirtschaft, dem unlauteren Wettbewerb oder dem Kartell- und Konkurs-
recht zu kämpfen haben, bekommen sie nur selten seitens der Gerichte die richtigen 
Antworten geliefert. 

Dies liegt nicht nur an der mangelnden Ausbildung der Richter, welche auch erst die 
Mechanismen der neuen Gesellschaftsordnung verinnerlichen müssen, sondern insbeson-
dere an deren Überlastung und mangelnden Unterstützung seitens des tschechischen oder 
slowakischen Justizministeriums.  

Der populistische Slogan des derzeitigen tschechischen Justizministers Rychetský, er ma-
che die Justizreform für die Bevölkerung und nicht für die Richter, zeugt nicht nur von sei-
nem mangelnden Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Bürger, Unternehmen, 
Justiz und Exekutive in einem Rechtsstaat, sondern lässt auch befürchten, dass eine drin-
gend erforderliche Justizreform wegen der verfehlten Ansätze ins Leere laufen wird. 

Die Dringlichkeit grundlegender Veränderungen zeigen die Zahlen über Verfahren im Be-
reich der Handelssachen in der Tschechischen Republik.  
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Tab.19: Handelsrechtliche Verfahren im Jahre 2002 
Agenda Cm (Handels- und Gesellschaftsrecht) 

Verfahrensdauer  2002 
neu 

erledigt nicht 

erledigt 1-3 Jah-
re 

3-5 Jah-
re 

über 5 
Jahre 

LG Prag 10.816 18.270 26.582 10.993 3.683 3.875 

LG Prag - Land 690 532 297 0 0 0 

LG Budweis 1.084 1.389 1.033 286 152 97 

LG Pilsen 2.120 4.489 6.333 2.046 1.852 1.070 

LG Aussig 2.760 4.195 24.587 6.485 4.360 7.824 

LG Königgrätz 2.633 3.722 6.042 2.477 882 906 

LG Brünn 5.985 10.732 28.602 11.467 7.656 7.136 

LG Ostrau 4.975 11.724 19.801 8.562 4.276 2.901 

ČR gesamt 31.063 55.053 113.277 42.316 22.861 23.809 

Quelle: Statistisches Jahrbuch JM 2002, S. 101 

An dieser Stelle seien lediglich einige Zahlen aus dieser Statistik besonders hervorgeho-
ben: 
¾ in der Tschechischen Republik gibt es derzeit 113.277 nicht erledigte Verfahren, 
¾ jährlich kommen ca. 30.000 neue Verfahren hinzu, 
¾ jährlich werden ca. 55.000 Verfahren abgeschlossen, 
¾ fast 24.000 Kläger mussten mehr als fünf Jahre auf einen vollstreckbaren Titel 

warten. 

An den weiter unten aufgeführten Beispielen aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
wird deutlich, dass die lange Dauer der Verfahren nicht das einzige Problem der tschechi-
schen und slowakischen Justiz sind. 

Die Verfassungsgerichte und die Obersten Gerichte müssen nicht nur ständig zu verschie-
denen Fragen der Prozessordnungen Stellung beziehen, die den Gerichten und Prozessver-
tretern seit 40 Jahren gut bekannt sein müssten, sondern müssen die Richter auch immer 
wieder daran erinnern, dass die Verfahrensbeteiligten bestimmte Rechte und die Gerichte 
bestimmte Pflichten haben, die einzuhalten sind.  

Die anschließende Auswahl einiger Stichwörter der Verfassungsgerichte und der Obersten 
Gerichte verdeutlicht die gegenwärtigen Schwerpunkte der Verfahren in Handelsangele-
genheiten: 
¾ auf das Konkursverfahren sind die Grundsätze der ZPO, insbesondere der Disposi-

tionsgrundsatz anzuwenden, so dass der Ermittlungsgrundsatz des Gerichts hier 
nicht greift241, 

¾ wird der Beklagte genau bezeichnet und ist lediglich sein Aufenthaltsort unbekannt, 
so hat das Gericht einen Prozesspfleger zu bestellen und nicht das Verfahren einzu-
stellen242, 

                                                      
241  ÚS ČR, Band 7, S. 351. 
242  ÚS ČR, Band 7, S. 57 
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¾ wegen prozessualer Fehler kann eine Verfassungsbeschwerde auch dann einge-
reicht werden, wenn das handelsrechtliche Hauptverfahren keine materiellen Fehler 
aufweist243, 

¾ auch ein Minderheitsgesellschafter hat das Recht, seine Meinung zu einer Investi-
tion der Gesellschaft kund zu tun244, 

¾ zur Ungültigkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen245, 
¾ zur Abberufung des Liquidators durch das Gericht246, 
¾ zur Aktivlegitimation im Verfahren wegen Ungültigkeit von Gesellschafterbe-

schlüssen247, 
¾ zum Einberufungsrecht der Aktionärsversammlung248. 

3. Rechtsschutz privater Unternehmen gegenüber staatlichen Stellen 

Die Amtshaftungsgesetze249 der beiden Staaten regeln die Haftung von Staatsorganen ge-
genüber natürlichen und juristischen Personen, die bei der Ausübung von Hoheitsrechten 
und hoheitlichen Aufgaben entstehen. Durch die Gesetze mit erfasst sind auch einige 
Rechtshandlungen von Notaren, die in beiden Staaten als Träger von Hoheitsrechten gel-
ten. 

Der Staat haftet für Schäden, die durch eine rechtswidrige Entscheidung oder durch Ver-
fahrensfehler entstanden sind. Die Schadensersatzansprüche können allerdings nur dann 
geltend gemacht werden, wenn eine rechtskräftige Entscheidung wegen Verletzung des 
Rechts durch ein außerordentliches Rechtsmittel aufgehoben oder durch die betreffende 
Behörde oder den Amtsträger selbst zurückgenommen oder geändert wurde. 

Die Höhe des Schadensersatzes richtet sich nach der Höhe des tatsächlich verursachten 
Schadens, der entgangene Gewinn kann nur in einer sehr begrenzten Höhe geltend ge-
macht werden. 

Der Rechtsschutz natürlicher und juristischer Personen gegenüber staatlichen Stellen spielt 
in beiden Staaten gegenwärtig insbesondere im Bereich der noch nicht abgeschlossenen 
Privatisierung, der damit zusammenhängenden Fragen der Restitution und bei Enteignun-
gen eine wichtige Rolle.   

Nach dem Fall der kommunistischen Regime in Mittel- und Osteuropa am Ende der 80er 
Jahre des letzten Jahrhunderts standen diese Staaten nicht nur vor dem Problem, ihre 
gesellschaftlichen Systeme in rechtsstaatliche und demokratische Gemeinwesen umzuwan-
deln, sondern auch vor der Frage der Restitution des widerrechtlich enteigneten Vermögens 
von natürlichen und juristischen Personen, für die die westlichen Rechtssysteme keine 
Rezepte anzubieten hatten. 
                                                      
243  ÚS ČR, Band 4, S. 185 
244  OG ČR in Bulletin advokacie 2002, Heft 2, S. 64 f. 
245  OG SR in Právní rozhledy 2000, S. 478 oder OG ČR in Právní rozhledy 2000, S. 310. 
246  OG ČR in Právní rozhledy 2000, S. 353. 
247  OG ČR in Právní rozhledy 2003, S. 90. 
248  OG ČR in Soudní rozhledy 2003, S. 122. 
249  Für die Tschechische Republik vgl. Nr. 82/1998 Sb. und Bohata, Tschechisches Amtshaftungsgesetz, WiRO 

1998, S. 352. 
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Neben der strafrechtlichen Verfolgung einiger Repräsentanten der früheren Diktaturen250 
ging es vor allem um die Wiedergutmachung der vermögensrechtlichen Ungerechtigkeiten. 
Die Rechtsgrundlage für diese Wiedergutmachung waren die Restitutionsgesetze, die mit 
Ausnahme von Polen, wohl in allen postkommunistischen Gesellschaften verabschiedet 
wurden.  

Die Wege zur Restitution waren jedoch unterschiedlich. Während z. B. einige Staaten (z. 
B. Slowenien) den Kreis der Berechtigten an widerrechtliche Strafverfahren geknüpft 
haben, hat dagegen z. B. das tschechische Verfassungsgericht erklärt, dass die Feststellung 
der Rechtswidrigkeit des Verfahrens keine materiellrechtlichen Ansprüche begründet, 
sondern die Person lediglich dem Kreis der Berechtigten im Sinne der Restitutionsgesetze 
zuordnet. 

Unterschiedlich war auch die Behandlung der juristischen Personen. Das damalige tsche-
choslowakische Parlament hat juristische Personen vorwiegend aus politischen und vor 
allem finanziellen Gründen von der Restitution ausgeschlossen. In Slowenien hat erst das 
Verfassungsgericht den Weg für juristische Personen zur Restitution geöffnet. Unter-
schiedlich wurden auch die Stellung der Gemeinden und Kirchen bewertet. Während in der 
Tschechoslowakei diese von den Restitutionsgesetzen ausgeschlossen waren, hat Ungarn 
insbesondere die Ansprüche der Kirche berücksichtigt. 

Verpflichtete im Sinne der Restitutionsgesetze waren in erster Linie die Staaten, so dass die 
Restitution auch eine Reprivatisierungsfunktion übernahm. Die tschechoslowakischen Ge-
setze haben die Herausgabepflicht auch juristischen Personen auferlegt, obwohl eigentlich 
der Grundsatz vorherrschte, dass die zur Wiedergutmachung verabschiedeten Restitutions-
gesetze nicht zu neuen Ungerechtigkeiten führen dürfen. Dieser Problematik ist z. B. Un-
garn ausgewichen, in dem die betreffenden Gesetze nicht die Herausgabe des Vermögens, 
sondern eine Entschädigung für das widerrechtlich verstaatlichte Vermögen vorsahen. 

Eines der größten, teilweise bis heute bestehenden Probleme der Restitutionsgesetze in der 
Tschechischen Republik und der Slowakei, ist der inkriminierte Zeitraum. Während die 
baltischen Staaten den Beginn der Ansprüche auf Entschädigung auf den Zeitpunkt der 
Annexion durch die UdSSR (1940) gelegt haben, liegt dieser in den ehemals jugoslawi-
schen Staaten am Ende des II. Weltkriegs (1945) und in der Tschechoslowakei und Ungarn 
sogar erst am Tag des kommunistischen Umsturzes (1948) bzw. der Entstehung der Unga-
rischen Volksrepublik (1949). 

Dieser späte Zeitpunkt für die Entstehung der Ansprüche in der Tschechoslowakei und in 
Ungarn ist problematisch. Die Tschechoslowakei war in dem Zeitraum zwischen dem Ende 
des II. Weltkriegs und der kommunistischen Machtübernahme am 28. 2. 1948 kein Rechts-
staat mehr, in dem die Grundsätze einer demokratischen Grundordnung zuverlässig funk-
tioniert haben. Insbesondere fanden viele Verstaatlichungswellen statt, bei denen ein wir-
kungsvoller Rechtsschutz nicht mehr gegeben war. Willkürliche Entscheidungen der soge-
nannten „Revolutionsausschüsse“ waren nicht auf gesetzliche Regelungen gestützt und 
schon gar nicht durch eine unabhängige Justiz gerichtlich überprüfbar. 

Die Problematik der Restitution beschäftigte daher die Justiz der Transformationsstaaten 
noch sehr lange nach der Verabschiedung der entsprechenden Anspruchsgrundlagen. Auch 
die Verfassungsgerichte mussten immer wieder die Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen 
Regelungen prüfen und nicht selten ihre Verfassungswidrigkeit feststellen. Alleine in der 
                                                      
250  Vgl. dazu für die BRD z. B. die Urteile gegen die früheren Entscheidungsträger in der DDR (Kessler, Krenz 

u.a.), die im Jahre 2001 sogar Bestand vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hatten (Az.: 
35532/97 und 44801/98).  
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Tschechoslowakei und ihren beiden Nachfolgestaaten handelte es sich dabei um einige 
Tausend Verfassungsklagen, die 10 Jahre nach ihrer Verabschiedung durch das damalige 
tschechoslowakische Parlament im Jahre 2001 bei dem Gesamtaufkommen aller Verfahren 
vor dem tschechischen Verfassungsgericht noch mit über 8% vertreten waren251. 

Da die Tschechoslowakei und später auch ihre Nachfolgestaaten aus finanziellen und 
politischen Gründen mit wenigen Ausnahmen bislang nicht bereit waren und sind, den 
genannten Zeitraum bis zum Kriegsende auszudehnen oder auch die betroffenen juristi-
schen Personen zu entschädigen, kann man getrost konstatieren, dass der Rechtsschutz der 
juristischen Personen in Bezug auf die Vergangenheitsbewältigung nicht funktioniert.  

Entsprechendes gilt auch für natürliche Personen, die das Land während der kommunisti-
schen Diktatur aus politischen Gründen verlassen haben, denn diesen versperrt die Voraus-
setzung der tschechischen Staatsbürgerschaft und des Wohnsitzes auf dem Gebiet der 
Tschechischen oder Slowakischen Republik den Zugang zu ihrem früheren Eigentum252. 

4. Rechtsprechung im Bereich des Bank- und Kreditwesens 

Die Rechtsprechung der tschechischen und slowakischen Gerichte im Bereich des Bank- 
und Kreditwesens ist nicht durch besondere Schwerpunkte gekennzeichnet. Die Bandbreite 
der Entscheidungen beginnt bei der Bankaufsicht253 durch die Nationalbanken, betrifft in 
vielen Entscheidungen die Rechte und Pflichten der Banken gegenüber ihren Kunden254, 
das Scheck- und Wechselrecht255, die Wertpapiere256 und Verzugszinsen257 sowie das Wäh-
rungs- und Devisenrecht258, nimmt Stellung zur Wahrung von Bankgeheimnissen259 und 
den Rechten der Staatsorgane auf Auskunft260, konkretisiert das Verhältnis zwischen Kon-
kursverwalter und Bank261 und endet bei den Aufgaben der Banken bei der Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen262. 

                                                      
251  Ausführlich dazu der tschechische Verfassungsrichter Malenovský, Právo na restituci ve státech střední a 

východní Evropy ve světle judikatury Evropské komise a Evropského soudu pro lidská práva (Die Restitution in 
den Staaten Mittel- und Osteuropas im Lichte der Rechtsprechung der Europäischen Kommission und des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte), Právník 2003, S. 537 ff. 

252  Die Versagungsgründe hatten einen einfachen Hintergrund. Trotz einer gegenteiligen Empfehlung des damali-
gen Präsidenten der Privatisierungsbehörde war die überwiegende Zahl der Abgeordneten der Überzeugung, 
dass Emigranten durch die Flucht ihren Anspruch auf Rückgabe ihres Vermögens moralisch verwirkt haben und 
deren Restitution daher politisch unerwünscht sei. 

253  Z.B. Nr. 367/1998 SlgGE oder VerfGE Bd. 10, Nr. 3 (3/1998 USu); Nr. 289/1998 SlgGE. 
254  Statt vieler: Nr. 497/1999 SlgGE; Nr. 320/1998 SlgGE oder Nr. 22/2002 SlgGE. Interessant auch die Entschei-

dung zum Vorsatz bei Kreditbetrug Nr. 38/2001 SlgGE. 
255  Siehe Nr. 53/1995 SlgGE. 
256  Vgl. Nr. 58/2000 SlgGE. 
257  Näher dazu Urteil 12 Cm 1064/1993 (lexDATA).  
258  So z. B. Entscheidung Nr. 5 Cm 27/1994 (lexDATA); Nr. 367/1998 SlgGE. 
259  Näher dazu Nr. 21/2002 SlgGE. 
260  Vgl. Entscheidung Nr. 572/2001 SlgGE. 
261  Vgl. Stellungnahme Nr. 52/1998 SlgGE (XXVII).  
262  So z. B. Nr. 580/2000 SlgGE; Nr. 28/2002 SlgGE. 
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Eine Vielzahl von Entscheidungen betrifft das Problem von Sicherheiten, insbesondere in 
den Fällen, in denen die Hypothekenbanken263 Probleme mit der Pfandverwertung haben. 
Auf diesem Gebiet hat jedoch das Gesetz über die öffentlichen Versteigerungen264 zur 
deutlichen Entspannung der Situation beigetragen. Unzählige Strafurteile265 setzen sich im 
Zusammenhang mit Banken mit den Tatbeständen des Kreditbetrugs, der Geldwäsche oder 
des Scheck- und Wechselbetrugs auseinander. 

VI. Zusammenfassung und Ausblick 

1. Allgemeines 

Die Tschechoslowakei, und ab 1993 ihre Nachfolgestaaten, haben bei der Transformation 
der Gesellschaftsordnung unstreitig einen weiten Weg zurückgelegt und unumkehrbare 
Grundlagen für einen Rechtsstaat mit einer demokratischen Grundordnung geschaffen. Ein 
wesentlicher Bestandteil der Reformen war und ist auch der Umbau der Justiz eines 
ehemals totalitären Staats. 

Die Grundlagen für die Justizreform wurden bereits bald nach der Wende gelegt. Neue 
Gesetze über die Gerichtsverfassung, die Richter, die Anwaltschaft und die Staatsanwalt-
schaft, das Notariat sowie das Verfassungsgericht und die Reformen im Bereich des 
Prozessrechts wurden mehr oder weniger konsequent auch von umfangreichen personellen 
Entscheidungen begleitet. Knapp zwei Jahre nach dem Fall des kommunistischen 
Unrechtsregimes waren die Weichen so weit gestellt, dass die Justiz als dritte Staatsgewalt 
die ihr zugedachte Rolle übernehmen konnte. 

Manche der Reformen waren jedoch nicht ausgereift oder nicht endgültig vollzogen. Die 
Justiz war bald mit den von ihr zu übernehmenden Aufgaben überfordert. Fehlende 
Personal- und Sachmittel sowie mangelnde Vorbereitung und Ausbildung der Richter, 
Anwälte, Notare und Staatsanwälte zeigte bald die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit, die 
bis heute nicht wesentlich beseitigt wurden. Die Gerichte wurden von einer unüberschau-
baren Masse an Verfahren überrollt und mussten sich zudem noch mit mehr als einhundert 
Tausend früheren Staatsarbitrageverfahren auseinandersetzen. Die galoppierende Rechts-
entwicklung trug zusätzlich zur Überbelastung und Verunsicherung bei. 

Erst Jahre nach der Spaltung der Tschechoslowakei begann sich der Zustand ein wenig zu 
stabilisieren. Hohe Investitionen in die Ausstattung der Gerichte und vor allem in die Ge-
hälter der Richter zeigte zumindest in der Tschechischen Republik langsam Wirkung266. 
Dass diese Investitionen aber bei weitem noch nicht ausreichen, zeigen beispielsweise die 
erschreckend niedrigen Gehälter der Justizangestellten, so dass der daraus resultierende 
Personalmangel nicht beseitigt werden kann. Die dringend erforderliche spürbare Entlas-

                                                      
263  Siehe Nr. 670/2002 SlgGE. 
264  Vgl. dazu Bohata, WiRO 2000, S. 198, Neues Gesetz über öffentliche Versteigerungen außerhalb der Zwangs-

vollstreckung (Nr. 26/2000 Sb.). 
265  Vgl. z. B. Nr. 38/2001 SlgGE, Nr. 60/1999 SlgGE oder Nr. 21/2001 SlgGE. 
266  Es ist davon auszugehen, dass in der Tschechischen Republik innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre die vor-

gesehenen und nach westeuropäischem Standard bemessenen Sollzahlen bei der Richterschaft (ca. 2.700 bei ca. 
10 Mio. Einwohnern) erreicht werden. 
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tung der Richter und die Verkürzung der Verfahrensdauern267 kann somit nicht erreicht 
werden. 

Trotz unbestreitbarer Fortschritte bei der Demokratisierung der Gesellschaft sind gerade in 
den letzten Jahren immer wieder Defizite beim Rechtsstaatverständnis der Politiker spür-
bar, die sich auch tief in die Justiz auswirken. In erster Linie ist eine bislang mangelnde 
Gewaltenteilung feststellbar, die insbesondere die Unabhängigkeit der Judikative in Frage 
stellt. Das richtige Gespür für die Grenzen der Zulässigkeit von berechtigten Eingriffen der 
Exekutive (vorrangig des Justizministeriums) in die Belange der dritten Gewalt fehlte 
augenscheinlich den letzten drei Justizministern268.  

Die Aussagen269 des kürzlich zum Verfassungsrichter ernannten ehemaligen Justizministers 
Rychetský, er wolle eine Justizreform für die Bürger und nicht für die Richter, zeigt deut-
lich den falschen Reformansatz. So lange sich bei der Legislative und Exekutive nicht die 
Überzeugung verankert, dass ohne eine tatsächlich unabhängige Judikative der Aufbau des 
Rechtsstaats im Ergebnis scheitern muss, bleiben alle Reformbemühungen nur ein Flick-
werk. 

Neben den dargestellten Problemen administrativer Art sind es vor allem die alten Prozess-
ordnungen aus der Mitte der 60er Jahre, die der Justiz nicht unerhebliche Probleme 
bereiten und für die langen Verfahrensdauern mit verantwortlich sind. 

Einerseits fehlt den aus der Zeit der Diktatur stammenden Verfahrensbestimmungen eine 
geschlossene Konzeption, die eine moderne Prozessführung erlauben würde. Auf der 
anderen Seite wurden den Richtern in den letzten Jahren nicht genügend neue Instrumente 
zur Verfügung gestellt, damit die Verfahren ohne viele bürokratische Hürden eine schnelle 
Streitlösung ermöglichen. 

Die konzeptionelle Zerrissenheit ist in erster Linie auf die unzähligen Novellen zurück zu 
führen, die nach der Wende verabschiedet wurden. Es handelt sich in der Regel um drei 
Kategorien von Novellen.  

In der ersten Phase überwogen Änderungen, die die Prozessordnungen von Bestimmungen 
befreiten, die eine Diktatur zur Unterdrückung der Bevölkerung benötigt270 und es wurden 
neue Regelungen eingefügt, die die Verfahrensbeteiligten nach der Charta für Menschen-
rechte als Mindeststandard zur Verfügung271 haben müssen. 
                                                      
267  Gerade im Sommer 2003 wurde die Tschechische Republik in Straßburg erneut wegen einer überlangen Verfah-

rensdauer zum Schadensersatz verurteilt. In Anbetracht der Tatsache, dass weitere 73 gleich gelagerte Klagen in 
Straßburg anhängig sind macht deutlich, dass Abhilfe dringend erforderlich ist. Legt man die Verfahrensdauer 
von 3,5 Jahren zu Grunde, die das Straßburger Gericht noch für angemessen hält, so bleibt nur festzustellen, dass 
in der Tschechischen Republik derzeit über 70.000 Verfahren teilweise weit über diesem Zeitraum anhängig 
sind.  

268  Die Entlassung von Gerichtspräsidenten in Folge einer systemwidrigen Trennung zwischen Richteramt und 
Richterfunktion sowie sonstige Einflussnahmen in die richterliche Unabhängigkeit (z. B. auf Grund einer Leis-
tungsbewertung der Richter durch die Justizverwaltung), ließ bislang jede umfassende Justizreform spätestens 
beim Verfassungsgericht scheitern. 

269  Siehe dazu die Protokolle der Podiumsdiskussion der Justizminister der mittel- und osteuropäischen Staaten bei 
der IX. Münchener Ost-West-Rechtstagung des IOR – München zur Justizreform in Osteuropa vom 19. – 22. 3. 
2003, JOR 45 (2003) sowie die Beiträge von Wagnerová und Posluch bei dieser Konferenz, in: JOR 42 (2002), 
S. 109 ff. und 129 ff. 

270  Z. B. eingeschränkte Beweisführung oder mangelnde Akteneinsicht. 
271  Wie das Recht auf Verteidigung, den gesetzlichen Richter oder ein faires Verfahren in einem angemessenen 

Zeitraum. 
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Die zweite Kategorie von Novellen bildeten Maßnahmen, die auf die neuesten Entwicklun-
gen in der Gesellschaft und auf die Bedürfnisse der Praxis kurzfristig reagiert haben. Die 
vollkommen geänderten Rechtsordnungen erzwangen bislang unbekannte Verfahrens-
arten272, die nicht nur vom materiellen Recht von den Richtern verinnerlicht werden muss-
ten, sondern sich auch in der Praxis zu bewähren hatten. 

Schließlich begann in der Mitte der 90er Jahre im Hinblick auf den geplanten Beitritt zur 
Europäischen Union die Anpassung des Rechts273 und der Verfahrensbestimmungen an die 
bestehenden Regelungen und Richtlinien. Obwohl das Recht der EU weitgehend umgesetzt 
wurde, bereitet die praktische Anwendung beträchtliche Probleme. Die schrittweise Um-
setzung des europäischen Rechts erfolgte unter großem Zeitdruck und ließ eine erkennbare 
Konzeption vermissen. 

Die so entstandenen Probleme der Zivilprozessordnung beginnen mit einem ungenügend 
geregelten und kaum zu überwachenden administrativen Ablauf und enden bei Prozess-
bestimmungen, die mangels Umsetzung durch andere Gesetze nicht anwendbar sind. 
Darüber hinaus ist es bis heute nicht gelungen, das Zivilverfahrensrecht von bürokratischen 
Hürden zu befreien, die das Verfahren bis ins Unendliche ziehen. Veraltete Zustellungs-
bestimmungen, fehlende Beschleunigungselemente und nicht zuletzt auch der Hang der 
Richter zum Inquisitionsprozess verhindern eine ökonomische, zielgerichtete und für die 
Parteien übersichtliche Prozessführung. Diese Situation trägt dazu bei, dass der Schuldner 
im Prozess wesentlich mehr geschützt ist als der Gläubiger, so dass viele Zivilprozesse die 
ihnen zustehende Urbestimmung, nämlich eine schnelle und gerechte Regelung der 
Rechtsverhältnisse, nicht erfüllen können. 

2. Zivilprozess 

Geht man von einer soziologischen Definition einer Krise aus, so muss man feststellen, 
dass sich der tschechische Zivilprozess in einer solchen befindet. Das Verfahren ist in der 
Tschechischen Republik vor allem aus dem Blickwinkel seiner Dauer274 kritisch. Auch 
wenn die Dauer der Verfahren nicht von der Dauer vergleichbarer Verfahren im Ausland 
dramatisch abweicht, so wird sie im Land selbst von den Beteiligten und den Medien als 
kritisch betrachtet. Zusammen mit den bislang ungenügenden Vollstreckungsmöglichkei-
ten wird in diesem Zusammenhang immer häufiger von Rechtsverweigerung gesprochen. 

Abgesehen davon, dass bestimmte im Ausland bewährte Institute, wie z. B. das deutsche 
Mahnverfahren, schmerzlich vermisst werden, darf nicht übersehen werden, dass die Zivil-
gerichte verpflichtet sind (§ 6), unter Mitwirkung aller Beteiligten275 die strittigen Sachver-

                                                      
272  Beispielsweise im Konkurs- und Vergleichsrecht, im Gesellschaftsrecht, im Verwaltungsprozess oder bei 

Scheck- und Wechselprozess. 
273  Alleine im Bereich des Straßenverkehrsrechts, der Lebensmittelindustrie, des Gesellschaftsrechts und des Kar-

tell- und Wettbewerbsrechts handelt es sich bei den unmittelbar wirkenden Richtlinien um eine fünfstellige Zahl. 
274  Immerhin laufen derzeit alleine im Bereich des Handels- und Gesellschaftsrechts über 51. 000 Verfahren, die 

bereits mehr als drei Jahre (davon fast 24. 000 über fünf Jahre) dauern. Insgesamt sind in diesem Bereich über 
113.000 Fälle nicht erledigt und jährlich kommen durchschnittlich weitere 30.000 neue Fälle hinzu. 

275  In diesem Zusammenhang wird beispielsweise deutlich, dass ein weiter unten angesiedelter Anwaltszwang si-
cherlich zur Verfahrensbeschleunigung beitragen könnte. Nicht nur seitens der Richterschaft wird beklagt, dass 
die nicht anwaltlich vertretenen Parteien durch unsubstantiiertes Vorbringen das Verfahren unnötig in die Länge 
ziehen. Näher dazu David, Co má (také) vliv na dobu soudního řízení (Was hat (auch) Einfluss auf die Verfah-
rensdauer), PR 2002, S. 409 ff. 
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halte zuverlässig aufzuklären und für einen schnellen und effektiven Rechtsschutz zu 
sorgen. Dies sind Anforderungen an den Zivilprozess, die sich teilweise entgegenstehen 
und einen unmittelbaren Einfluss auf die Prozessdauer haben. 

Insbesondere die Forderung eines schnellen Verfahrens und einer zuverlässigen Aufklä-
rung des strittigen Sachverhalts bereiten nicht nur der tschechischen Rechtspraxis276 offen-
sichtliche Probleme. Die zuverlässige Sachverhaltsaufklärung ist jedoch nicht so sehr das 
Problem von gesetzlichen Regelungen oder nicht vorhandenen Beschleunigungsmechanis-
men der ZPO, sondern der Vorgehensweise der an der Entscheidung beteiligten Personen, 
insbesondere der Richter.  

An dieser Stelle kann nicht verschwiegen werden, dass bestimmte „Überhänge“ aus der 
Zeit der Diktatur vorhanden sind, die auch das Denken und Handeln der Richter und ande-
rer Prozessbeteiligten bestimmen. Die frühere, vom Willen der Parteien fast unabhängige 
Suche nach der materiellen Wahrheit277, wurde zwar zu Gunsten der Dispositions- und 
Verhandlungsmaxime formal aufgehoben, sie ist jedoch nach wie vor in den Köpfen der 
Beteiligten verankert. Unzählige Beiträge und Urteile zur Aufklärungs- und Belehrungs-
pflicht des Richters sprechen eine eindeutige Sprache. 

Dem einzelnen Beitrag einer Prozesspartei zur Feststellung des Sachverhalts wird immer 
noch zu wenig Bedeutung beigemessen und es wird übersehen, dass die Zulassung eines 
aus der Sicht der Konzentrationsmaxime verspäteten Vortrags genauso ein Verfahrens-
fehler ist, wie die Nichtzulassung eines fristgerechten Beweisangebots es sein kann278. In 
der tschechischen Literatur279 wird daher zu Recht bemängelt, dass der Suche nach der 
Wahrheit im Verhältnis zu anderen geltenden Prozessmaximen unverhältnismäßig viel Ge-
wicht280 beigemessen wird. 

Häufig ist es aber die Frage der Unterscheidung zwischen wesentlichen und unwesent-
lichen, für die Entscheidung nicht relevanten Sachen. Die tschechischen Richter, bemüht 
um eine größtmögliche Annäherung an die absolute Wahrheit, verlieren im wahrsten Sinne 
des Wortes nicht nur sehr viel Zeit, sondern auch den erforderlichen Überblick über das 
Ganze. Es fehlt häufig auch der Mut, die nicht entscheidungsrelevanten und von der 
Gegenseite nicht gerügten Prozessfehler der Parteien einfach zu ignorieren. 

Das Maß für die erforderliche, der Entscheidung zu Grunde liegenden Überzeugung des 
Gerichts, dürfte in vielen Fällen daher deutlicht tiefer angesetzt und auch deutlich schneller 
zu erreichen sein. Erst recht sollten sich die Gerichte mit Eigeninitiative bei der Beweiser-
hebung zurückhalten und diese nur dort entwickeln, wo wirklich komplizierte Lebenssach-
verhalte die Prozessparteien mit der Aufklärung des Sachverhalts und seiner rechtlichen 
Würdigung überfordern. 

                                                      
276  Siehe dazu z. B. die Entscheidung des Europäischen Gerichthofs für Menschenrechte, EP 2001, Heft 9, S. 11 

(tschechisch) mit einer Anmerkung von Pomahač, in der das Gericht der zuverlässigen Sachverhaltsaufklärung 
eindeutig Vorrang gibt. 

277  Zur fehlerhaften Anwendung des Begriffs vgl. Zoulík, Soudy a soudnictví (Gerichte und Rechtsprechung), Prag 
1995, S. 132 f. 

278  Näher dazu Winterová, Koncentrace řízení v občanském soudním řízení (Verfahrenskonzentration im Zivilpro-
zess), BA 2001, Heft 4, S. 8 ff. 

279  Statt vieler vgl. David, Fn. 303. 
280  Interessant ist in diesem Zusammenhang der Lösungsansatz des Verfassungsgerichts, das den Grundsatz der 

Proportionalität (Verhältnismäßigkeit) entwickelt hat und das auch für die Bewertung und Gewichtung der wi-
derstreitenden Interessen der Parteien Berücksichtigung finden könnte. 
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Verfahrensverzögerungen treten auch häufig ein, weil die erstinstanzlichen Richter bemüht 
sind, ihre Entscheidungen berufungsresistent zu gestalten. Sie stellen ihre Urteile auf alle 
erdenklichen, häufig schon fast abwegigen Anspruchsgrundlagen und prüfen sie mit allen 
Konsequenzen durch. Dass dies im Hinblick auf die Vortrags- und Beweissituation nicht 
gerade zur Verfahrensbeschleunigung führt, liegt auf der Hand. 

Im Bereich des Berufungsverfahrens werden auch einige vorhandene Beschleunigungs-
möglichkeiten nicht konsequent ausgenutzt. Unbestritten darf das Berufungsgericht in der 
Regel auf Grund neuer Tatsachen und durchgeführter Beweiserhebungen, in der Sache 
nicht neu und abweichend von der ersten Instanz entscheiden. Zumindest bezüglich dieser 
neuen Wertung wäre den Parteien nämlich die Möglichkeit der Berufung genommen. Auf 
der anderen Seite sind Fälle nicht nur theoretisch denkbar, sondern von täglicher prakti-
scher Bedeutung, in denen die Rückverweisung an das erstinstanzliche Gericht zur erneu-
ten Sachverhaltsermittlung, vollkommen überflüssig sind.  

Unbestrittene Behauptungen müssen nicht durch erneute Beweiserhebung erhärtet werden, 
auch dann nicht, wenn sie die Voraussetzung für einen Anspruch und entscheidungsrele-
vant sind. Entsprechendes gilt auch dann, wenn beispielsweise die Aktivlegitimation des 
Klägers zwar nicht hinreichend (prozessverwertbar) dargelegt, jedoch vom Beklagten auch 
nicht bestritten und vom Gericht nicht geprüft wurde. Dahingehende Aufklärungsversuche 
des Berufungsgerichts oder gar Rückverweisungen an die erste Instanz sind vollkommen 
überflüssig. 

Extensiv wird häufig auch das Recht auf rechtliches Gehör und auf Vorhersehbarkeit der 
Rechtsprechung281 (Rechtssicherheit) ausgelegt. Beides sind unbestritten die Säulen des 
Rechtsstaats, aber dennoch wird von Teilen der Literatur282 berechtigt die Frage gestellt, ob 
in jedem Fall das Berufungsgericht eine Entscheidung aufheben muss, wenn es eine von 
der ersten Instanz abweichende Rechtsansicht vertritt. 

Beide Grundsätze wären sicherlich auch dann gewahrt, wenn das Berufungsgericht die 
Prozessparteien über seine abweichende Rechtsansicht aufklären und noch auf der 
Berufungsebene abwarten würde, wie diese auf die geänderte Situation reagieren. Nicht 
jede neue rechtliche Bewertung der Ansprüche führt auch zu einer geänderten Beweis-
situation oder eröffnet für die Parteien die Möglichkeit, neue Tatsachen vorzubringen und 
neue Beweise anzubieten. Jede schematische Rückverweisung an die erste Instanz führt 
aber automatisch zu Verlängerung des Verfahrens. 

Sicherlich kann man die Frage nach der Verfahrensbeschleunigung nicht nur auf eine blitz-
schnelle und einheitliche Entscheidung283 der Gerichte reduzieren. Im Hinblick auf die 
gewünschte Rechtssicherheit sollten aber die Prozessparteien möglichst schnell mit einer 
rechtskräftigen Entscheidung ihres Streitfalls rechnen dürfen, von der nicht selten, ins-
besondere in handelsrechtlichen Angelegenheiten, ihre Existenz und viele Arbeitsplätze 
abhängen. 

Die Tschechische Republik hat mit der letzten großen Novelle der ZPO im Jahre 2001 
einen Schritt in die richtige Richtung getan. Bestimmte Verfahrensbeschleunigungsele-
mente sind eingeführt worden und sollen bis zur geplanten Verabschiedung einer neuen 
Zivilprozessordnung in der Praxis erprobt werden. Diesem Schritt werden zweifellos 
                                                      
281  Vgl. die Entscheidung des Verfassungsgerichts in VerfGE Band 13, Nr. 10 und VerfGE Band 20, Nr. 164.  
282  Zutreffend z. B. David, Fn. 303. 
283  Ausführlich dazu Wagnerová, Postavení soudců v České republice (Stellung der Richter in der Tschechischen 

Republik), Soudce 2002, Heft 3, S. 10 ff. 
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weitere Schritte folgen müssen, damit Verfahrensdauern erreicht werden, die den Gläubi-
gern eine wirkungsvolle Durchsetzung ihrer Ansprüche ermöglichen (u.a. deutliche Anhe-
bung der Streitwertgrenzen für Berufung, Erweiterung des Anwaltszwang und vor allem 
die Einführung eines wirkungsvollen Mahnverfahrens zur Entlastung der Gerichte). 

Das gewünschte Ziel wird jedoch nicht nur durch neue oder veränderte Institute der ZPO 
zu erreichen sein. Ein wirklich befriedigender Zustand wird erst erreicht werden, wenn 
auch die Gerichte eine größere Flexibilität in der Handhabung der prozessrechtlichen 
Instrumente erreichen und der bei den Richtern noch vorherrschende Rechtspositivismus 
zu Gunsten einer prozessökonomischen Verfahrensführung in den Hintergrund tritt. 

3. Strafprozess 

Nicht viel anders ist die Situation im Strafprozess. Zwar wurden die Rechte der Beschul-
digten und Angeklagten wesentlich gestärkt und alternative Verfahrens- und Strafmöglich-
keiten eingeführt, die mangelnde Systematik der Regelungen macht jedoch viele Bemü-
hungen um einen schnellen und fairen Prozess zunichte. Insbesondere die durch die letzte 
große Novelle der StPO eingeführten Änderungen machen die schwierige Suche des 
Gesetzgebers nach einem wirkungsvollen Konzept deutlich. Die vielfältigen Probleme des 
Strafprozessrechts lassen sich gut in dem sensiblen Bereich der Untersuchungshaft 
verdeutlichen. 

Die mit Wirkung zum 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Änderungen der tschechischen 
Strafprozessordnung betreffen nicht nur die Systematik des ganzen Strafprozesses, sondern 
bringen auch umfangreiche Änderungen in das Recht der Untersuchungshaft. Wie meistens 
bei so umfangreichen Änderungen, können sowohl positive als auch negative Tendenzen 
beobachtet werden. 

Deutlich spürbar sind die Bemühungen des Gesetzgebers, die Verfahren in Haftsachen zu 
beschleunigen und dadurch die Haftfristen und -zeiten zu verkürzen. Grundsätzlich 
verstärkt wird der Zurückhaltungsgrundsatz, in dem die Subsidiarität der U-Haft durch die 
Anwendung von anderen Maßnahmen und Sicherheiten betont wird. Gleiche Ziele verfolgt 
auch die zeitliche Limitierung der U-Haft bei Verdunkelungsgefahr. Positiv auswirken 
dürften sich auch das verkürzte Vorbereitungsverfahren und das vereinfachte Hauptverfah-
ren bei der Bagatellkriminalität. Nicht zuletzt ist von Bedeutung, dass bei Straftaten bis zu 
einer bestimmten Höhe der Strafandrohung die U-Haft in der Regel ausgeschlossen ist. 

Während bei den materiellen Gründen der Untersuchungshaft kaum noch nennenswerte 
Unterschiede zwischen beiden Rechtsordnungen bestehen, werden die Regelungen in der 
Praxis doch teilweise abweichend ausgelegt und angewendet. Bestimmte im deutschen 
Recht bekannte Institute (z. B. Überhaft oder Haftaussetzung) kennt das tschechische 
Recht bislang nicht, in Deutschland fehlt dagegen die sinnvolle Regelung des tschechi-
schen Rechts, wonach bei Kollisionsgefahr jegliche Ersatzmaßnahmen für die Untersu-
chungshaft ausgeschlossen (weil unsinnig) sind.  

Auf der anderen Seite ist das tschechische Recht bei einigen Ersatzmaßnahmen (z. B. For-
men der Kaution) nicht flexibel genug, so dass sie nicht so häufig angewendet werden kön-
nen, wie es wünschenswert wäre. Dafür stehen andere Ersatzmaßnahmen zur Verfügung 
(z. B. die Bürgschaft einer Interessenvereinigung der Bürger), welche das deutsche Recht 
in dieser Form nicht kennt und mit denen ein deutscher Haftrichter in der Praxis sicherlich 
Probleme hätte sie als ausreichend anzusehen. 
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Große Unterschiede bestehen in der Praxis bei der Anordnung der Haftfortdauer und bei 
den dafür als zulässig angesehenen „wichtigen Gründen“. Die tschechischen Haftrichter 
haben durch die Regelungen der Strafprozessordnung keine ausreichenden Kompetenzen, 
um das Ermittlungsverfahren genau überwachen zu können (z. B. bei der Prüfung, ob zum 
gegebenen Zeitpunkt des Haftfortdauerbeschlusses der Tatverdacht gegen den Beschuldig-
ten immer noch im ausreichenden Maße fortbesteht), so dass die Verantwortung in diesem 
sehr sensiblen Bereich des Haftrechts, ausschließlich bei der Staatsanwaltschaft liegt.  

Die Staatsanwaltschaft ist jedoch, wie die Praxis in beiden Staaten zeigt, für eine wir-
kungsvolle Wahrnehmung der Rechte des Beschuldigten, ein ungeeignetes (weil nicht 
unabhängiges) Organ der Rechtspflege.  

Aber auch bei der Prüfung der „wichtigen Gründe“ in den Beschlüssen der Haftrichter über 
die beantragte Haftverlängerung wäre es wünschenswert, dass die häufig nur vorgeschobe-
nen Gründe der Staatsanwaltschaft, ohne ausreichende Nachprüfung, nicht als gegeben 
angenommen werden würden. Erst Recht sollten die fast formularmäßig aufbereiteten 
Anträge der Staatsanwaltschaft auf Haftfortdauer aus der Praxis verschwinden, und es liegt 
an den Richtern, diese Auswüchse zu beseitigen. 

Positive Änderungen brachte die Novelle von 2001 z. B. im Bereich der früher bestehen-
den Benachrichtigungspflicht über die Verhaftung eines Beschuldigten. Der Beschuldigte 
kann nunmehr der Benachrichtigung eines Dritten widersprechen, so dass eine Verletzung 
seiner Persönlichkeitsrechte durch unerwünschte Benachrichtigungen (z.B. Arbeitgeber 
oder Mitgesellschafter) nicht mehr stattfinden kann.  

Die an sich wünschenswerte Reorganisation des Ermittlungs- und Hauptverfahrens bringt 
auf der einen Seite eine deutliche Stärkung der Position der Staatsanwaltschaft im Ermitt-
lungsverfahren, auf der anderen Seite wird endlich das Hauptverfahren im Sinne rechts-
staatlicher Verfahrensgrundsätze wesentlich aufgewertet. Die Staatsanwaltschaft ist nun-
mehr, wie in Deutschland, bis zur Klageerhebung Herr des Verfahrens, so dass die weiter-
hin bestehenden Ermittlungsorgane einer (hoffentlich) wirkungsvollen Aufsicht eines 
Organs der Rechtspflege unterstellt sein werden. Die entscheidungsrelevante Beweisfüh-
rung findet dagegen nunmehr direkt während des Hauptverfahrens vor den Gerichten statt 
und erfüllt dadurch viel besser die Anforderungen an einen fairen Prozess. 

Nicht verständlich ist allerdings die erneute Verlagerung der Entscheidungsbefugnis über 
die Haftverlängerung im Ermittlungsverfahren von den Richtern auf die Staatsanwälte. Der 
Staatsanwalt ist nunmehr berechtigt, im Ermittlungsverfahren die Haftverlängerung anzu-
ordnen. Auch wenn dem Beschuldigten die Beschwerde beim Haftrichter gegen diese 
Anordnung zur Verfügung steht, so wird ihm im ungünstigsten Fall, zweimal die Entschei-
dung eines unabhängigen Richters entzogen.  

Da der Staatsanwalt kein unabhängiges Organ der Rechtspflege ist, stehen ihm auch solche 
weitreichenden Entscheidungsbefugnisse in Haftsachen nicht zu. Sollte dieser Reform-
schritt überwiegend durch Überlastung der Gerichte und Inkompetenz mancher Richter 
motiviert worden sein, so hätte man wohl eher den Gerichten und Richtern durch bessere 
materielle Ausstattung und nachhaltige Aus- und Fortbildung den Rücken stärken sollen. 

Allerdings ist die Stärkung der Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren inkonsequent 
vollzogen und widersprüchlich gefasst. Sollte nämlich die neue gesetzliche Regelung Fort-
bestand haben, welche auch im führenden StPO-Kommentar284 von den Mitautoren der 
großen Novelle als offensichtlich unkritisch angesehen wird, wonach der Staatsanwalt im 
                                                      
284  Šámal/Král, Trestní řád, Verlag C. H. Beck Praha 2002, 5. Aufl., Rdnr. 2 zu § 67 . 
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Ermittlungsverfahren über die Entlassung des Untersuchungshäftlings aus der U-Haft 
gegen Auflagen selbstständig entscheiden darf, so wird dies in der Praxis zu der kuriosen 
und nicht akzeptablen Situation führen, dass der Beschuldigte gegen den Willen des Staats-
anwalts zunächst durch den Haftrichter verhaftet wird, anschließend aber ohne Zustim-
mung des Richters gegen Auflagen durch den Staatsanwalt wieder entlassen werden wird. 

Es ist zu befürchten, dass sich auch eine weitere Änderung im Bereich des tschechischen 
Haftrechts in der Praxis ungünstig auswirken wird. Gemeint ist die strikte Fristbestimmung 
der Zeiträume der Haftdauer. Zukünftig darf von der maximalen Dauer der U-Haft nur 
noch ein Drittel auf das Ermittlungsverfahren und zwei Drittel auf die Hauptverhandlung 
entfallen. Abgesehen davon, dass diese Aufteilung vollkommen überflüssig ist, werden die 
am Strafverfahren beteiligten Organe unnötig unter Zugzwang gesetzt. Sollte mit diesem 
Reformschritt Druck auf die Staatsanwaltschaft und die Ermittlungsorgane zur beschleu-
nigten Behandlung der Haftsachen aufgebaut werden, so hätte man diesen wünschenswer-
ten Zweck auch durch eine deutlich verstärkte Aufsicht durch den Haftrichter erreichen 
können.  

Es kann nicht sein, dass ein Beschuldigter nur deswegen aus der Haft entlassen werden 
muss, und dadurch der Strafanspruch des Staates z. B. wegen Flucht des Beschuldigten 
nicht realisiert werden kann, nur weil die Staatsanwaltschaft nicht rechtzeitig (vielleicht 
aus nicht vorhersehbaren Gründen) vor Ablauf des ersten Drittels der Haftdauer die An-
klageschrift ausfertigen konnte. Hier würde durch eine kurze Absprache mit dem Haft-
richter, durch die man die dringend benötigte Verlängerung der Frist um wenige Tage er-
zielt, Abhilfe geschaffen, welche nicht zu Lasten des Beschuldigten gehen und dennoch die 
berechtigten Interessen des Gesellschaft schützen würde. 

Offensichtlich sehr positiv hat sich in der Praxis die oben angesprochene deutliche Verkür-
zung der möglichen Haftdauer bemerkbar gemacht. Zur Senkung der hohen Haftzahlen 
trägt sicherlich auch die neu eingeführte Regelung bei, wonach bis zu einer bestimmten 
Höhe der Strafandrohung, keine U-Haft verhängt werden darf, wenn keine besonderen 
Umstände in der Person des Beschuldigten oder seinem bisherigen Verhalten vorliegen. Es 
bleibt zu hoffen, dass sich diese Zahlen in der Zukunft bestätigen und so zu einer spürbaren 
Entlastung, der in der Tschechischen Republik überfüllten Justizvollzugsanstalten, beitra-
gen werden. 

Bei dem Vollzug der U-Haft in den Haftanstalten bestehen zwischen beiden Staaten keine 
wesentlichen Unterschiede in der rechtlichen Regelung. Einige der vorgesehenen Vergün-
stigungen für die Untersuchungsgefangenen konnten in der Vergangenheit in der Tschechi-
schen Republik, aus Gründen der Überbelegung der Haftanstalten, nicht realisiert werden. 
Dieser Zustand könnte sich in der Zukunft durch den Rückgang der Häftlingszahlen 
deutlich verbessern.  

Abschließend kann festgestellt werden, dass die Tschechische Republik auf ihrem Weg 
von einer Diktatur zu einem Staat mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
bereits eine große Wegstrecke hinter sich gelassen hat. Auch wenn die Justizorgane noch 
nicht in allen Bereichen zur vollkommenen Zufriedenheit aller Beteiligten arbeiten, so wer-
den die rechtsstaatlichen Prinzipien, in der Regel eingehalten.  

Diese Veränderungen sind auch im Strafprozess und bei den Regelungen der Untersu-
chungshaft deutlich spürbar und es sind in diesem Bereich keine Anzeichen erkennbar, 
welche den bevorstehenden Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union 
nachhaltig stören könnten. Die bei den Verfahrenslängen der Strafprozesse, welche sich 
automatisch auch auf die Dauer der U-Haft negativ auswirken, bestehenden Defizite, 
dürften mit dem Fortschreiten der Justizreform immer mehr in den Hintergrund treten.  
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4. Ausblick 

Die beiden Staaten haben im etwas weiter gefassten Justizbereich noch einen recht langen 
Weg vor sich, bis ein akzeptabler Zustand erreicht werden wird. Besondere Bemühungen 
sind sowohl in der Justizverwaltung und Organisation, als auch im materiellen Recht erfor-
derlich. Vieles wird von der Besetzung des Justizressorts mit einem durchsetzungsfähigen 
Minister, der realisierbare Konzepte mitbringt und auch verwirklicht, abhängen. 

Ansonsten besteht, nicht nur in der Tschechischen Republik und der Slowakei die Gefahr, 
dass nach der Osterweiterung der EU die schlecht funktionierende Justiz der heutigen 
Beitrittskandidaten eine Prozessflucht in die heutigen Mitgliedsstaaten verursacht und die 
hiesige Justiz auf Grund von Gerichtstandsvereinbarungen und Vollstreckungsabkommen 
mit Verfahren belastet werden wird, bei denen z. B. die deutschen, österreichischen oder 
französischen Gerichte ausländisches materielles Recht werden anwenden müssen..  

Wie reell diese Gefahr ist wird der zweite Teil des forost-Projekts zeigen, in dem es um die 
Vollstreckung der Titel in diesen Staaten und um die Anerkennung und Vollstreckung 
deutscher Gerichtsurteile auf Grund der internationalen Vollstreckungsübereinkommen 
gehen wird.  
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Rechtsquellen 

Lustration. Für das gesamte Justizwesen und seine personelle Säuberung nach 1990 war 
das Gesetz über einige weitere Voraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit in staat-
lichen Organen und Organisationen der Tschechoslowakischen föderativen Republik, der 
Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik – Lustrationsgesetz (Zákon, 
kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 
orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a 
Slovenské republiky, Nr. 451/1991 Sb.285), das den Zugang zu vielen juristischen Berufen 
von der Nichtausübung bestimmter Funktionen während der Diktatur abhängig machte, 
von grundsätzlicher Bedeutung. 

Entsprechendes galt auch für das Verfassungsgesetz über den Untergang der Richter-
funktion und anderer Dienst- und Arbeitsverhältnisse im Zusammenhang mit dem Unter-
gang der ČSFR (Ústavní zákon o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a 
služebních poměrů v souvislosti ze zánikem ČSFR Nr. 624/1992 Sb.). 

Verfassungsgerichtsbarkeit. Die Verfassungsgerichtsbarkeit regeln derzeit die Gesetze 
über die Verfassungsgerichte (Zákon o Ústavním soudu České republiky Nr. 182/1993 
Sb.286, und Ústavný zákon Slovenské republiky o Ústavnom súde Slovenské republiky Nr. 
7/1992 Zb.). Den Aufbau und die Verfahrensordnung des slowakischen Verfassungs-
gerichts regelt das Gesetz über die Organisation des Verfassungsgerichts des SR (Zákon 
národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o 
konaní pred ním a o postavení jeho sudcov Nr. 38/1993 Z.z.287). Seine Verfahrensordnung 
regelt das Gesetz über das Verfahren vor dem Verfassungsgericht der SR (Spravovací a 
rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky Nr. 114/1993 Z.z.288). 

Gerichtsverfassung und Richter. Das tschechische Gesetz über Gerichte und Richter 
(Zákon o soudech a soudcích Nr. 6/2002 Sb289.) und in der Slowakei das Gesetz über 
Gerichte und Richter (Zákon o soudech a soudcích Nr. 335/1991 Sb) sowie das Gesetz 
über den Richterrat (Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky Nr. 185/2002 Z.z.), regeln 
das Recht des Richterberufs und zusammenhängender Rechtsgebiete. In der Tschechischen 
Republik gilt darüber hinaus die VO des Justizministeriums über die Verfahrensordnung 

                                                      
285  Geändert durch Gesetze Nr. 254/1995 Sb. und Nr. 422/2000 Sb. 
286 Geändert durch Nr. 331/1993 Sb., Nr. 236/1995 Sb., Nr. 77/1998 Sb., Nr. 18/2000, Nr. 132/2000 Sb., Nr. 

48/2002 Sb. und Nr. 202/2002 Sb. 
287  Geändert durch Gesetz Nr. 293/1995 Z.z., Verfassungsgerichtsentscheidung Nr. 398/1998 Z.z. und Gesetze Nr. 

97/1999 Z.z., Nr. 226/2000 Z.z. und Nr. 124/2002 Z.z. 
288  Geändert durch Gesetze Nr. 15/2000 Z.z. und Nr. 248/2002 Z. z 
289  Zum tschechischen Richtergesetz vgl. auch die Entscheidung des Verfassungsgerichts Nr. 349/2002 Sb., die ei-

nige Bereiche des Gesetzes (Richterfortbildung, Prüfung ihrer fachlichen Befähigung, Justizakademie) für ver-
fassungswidrig erklärt hat. Näher dazu Bohata, WiRO 2002, S. 118 und 344. 
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für Amts- und Landgerichte290 (Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o 
jednacím řádu pro okresní a krajské soudy Nr. 37/1992 Sb291.). 

Bezüglich des Berufsrechts der Richter und Staatsanwälte ist das tschechische Gesetz über 
das Verfahren in Angelegenheiten der Richter und Staatsanwälte (Zákon o řízení ve 
věcech soudců a státních zástupců Nr. 7/2002 Sb.) von Bedeutung. In der Sowakei gilt das 
Gesetz über Richter und Beisitzer (Zákon o sudoch a prísediacich a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov Nr. 385/2000 Z.z.292). Die Besoldung regelt in der Tschechischen 
Republik das Gesetz über die Gehälter und sonstige mit der Berufsausübung zusammen-
hängenden Angelegenheiten bei Staatsbediensteten, Funktionären der Staatsorgane und 
Richtern (Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů 
státní moci a některých státních orgánů a soudců Nr. 236/1995 Sb.293), in der Slowakei das 
Gesetz über die Gehälter von Richtern und Richterkonzipienten (Zákon Slovenskej 
národnej rady o platových pomeroch sudcov a justičných čekateľov Nr. 420/1991 Zb.294). 

Verwaltungsgerichtsbarkeit. In der Tschechischen Republik gilt inzwischen das Gesetz 
über die Verwaltunggerichtsbarkeit (Soudní řád správní Nr. 150/2002 Sb.), durch welches 
zum 1.1.2003 der Oberste Verwaltungsgerichtshof in Brünn gegründet wurde. Für die 
unteren Instanzen des Verwaltungsverfahrens gilt, ebenso wie in der Slowakei für alle 
Instanzen, die Zivilverfahrensordnung (Občanský soudní řád Nr. 99/1963 Sb.295). 

Schiedsgerichtsbarkeit. In der Tschechischen Republik gilt das Gesetz über das Schieds-
verfahren und die Vollstreckung von Schiedssprüchen (Zákon o rozhodčím řízení a o 
výkonu rozhodčích nálezů Nr. 216/1994 Sb.), in der Slowakei das Gesetz über das 
Schiedsverfahren (Zákon o rozhodcovskom konaní Nr. 244/2002 Z.z.). 

Andere juristische Berufe. Die Organisation der Staatsanwaltschaft ist im Gesetz über die 
Staatsanwaltschaft (Zákon o státním zastupitelství Nr. 283/1993 Sb.296) enthalten, die 
Slowakei regelt die Materie durch das Gesetz über die Prokuratur (Zákon o prokuratúre 
Nr. 153/2001 Z.z.). Die Gehälter der Staatsanwälte regeln das Gesetz über die Gehälter des 
                                                      
290 Für die Zwecke der Studie werden die tschechischen Bezeichnungen der Gerichte entsprechend ihrer Stellung 

innerhalb der Instanzen-Hierarchie (AG, LG, OLG und OG) ins Deutsche übersetzt. In wörtlicher Übersetzung 
sind nämlich die tschechischen Amtsgerichte die Bezirksgerichte (okresní soudy) und die tschechischen Landge-
richte die Kreisgerichte (krajské soudy), was angesichts des umgekehrten deutschen Verwaltungsaufbaus bei den 
Gerichten häufig zu Missverständnissen führen würde. 

291  Geändert durch Gesetze Nr. 584/1992 Sb., Nr. 194/1993 Sb., Nr. 246/1995 Sb., Nr. 278/1996 Sb., Nr. 234/1997 
Sb., Nr. 482/2000 Sb. und Nr. 104/2002 Sb. 

292  Geändert durch Gesetz Nr. 185/2002 Z.z. 
293  Geändert durch Gesetze Nr. 138/1996 Sb., 287/1997 Sb., 155/2000 Sb., 231/2001 Sb. und 309/2002 Sb.  
294 Geändert durch Gesetze Nr. Nr. 148/1993 Z.z., Nr. 374/1995 Z.z., Nr. 57/1999 Z.z., Nr. 312/2001 Z.z. 
295  Geändert durch Gesetze Nr. Gesetze Nr. 36/1967 Sb., Nr. 158/1969 Sb., Nr. 49/1973 Sb., Nr. 20/1975 Sb., 

133/1982 Sb., Nr. 78/1983 Sb., Nr. 180/1990 Sb., Nr. 328/1991 Sb., Nr. 519/1991 Sb., Nr. 263/1992 Sb., Nr. 
24/1993 Sb., Nr. 171/1993 Sb., (ber. Fas. Nr. 240/1993 Sb.), Nr. 117/1994 Sb., Nr. 152/1994 Sb., Nr. 216/1994 
Sb., Nr. 84/1995 Sb., Nr. 118/1995 Sb., Nr. 160/1995 Sb., Nr. 238/1995 Sb., Nr. 247/1995 Sb., Nr. 142/1996 
Sb., (ber. Fas. Nr. 62/1996 Sb.), die Verfassungsgerichtsentscheidungen Nr. 31/1996 Sb., Nr. 269/1996 Sb., 
Gesetze Nr. 202/1997 Sb., Nr. 227/1997 Sb., Nr. 15/1998 Sb., Nr. 91/1998 Sb., Nr. 165/1998 Sb., Nr. 326/1999 
Sb. a Nr. 360/1999 Sb., Verfassungsgerichtsentscheidung Nr. 2/2000 Sb., Gesetze Nr. 27/2000 Sb., Nr. 46/2000 
Sb., Nr. 105/2000 Sb., Nr. 130/2000 Sb., Nr. 204/2000 Sb., Nr. 227/2000 Sb., Nr. 367/2000 Sb., Nr. 370/2000 
Sb. (ber. Fas. Nr. 69/2001 Sb.), Nr. 120/2001 Sb. Nr. 137/2001 Sb., Nr. 231/2001 Sb., Nr. 271/2001 Sb., Nr. 
317/2001 Sb., Nr. 451/2001 Sb., Nr. 491/2001 Sb., Nr. 501/2001 Sb., Nr. 202/2002 Sb., Nr. 226/2002 Sb. 

296  Geändert durch Gesetze Nr. 261/1994 Sb., Nr. 201/1997 Sb., Nr. 169/1999 Sb., Nr. 11/2001 Sb., Nr. 14/2002 
Sb., (ber. Fas. Nr. 153/2002 Sb.) und Nr. 151/2002 Sb. 



Justizreformen in der Tschechoslowakei 
und ihren Nachfolgestaaten 

 
69

Staatsanwälte (Zákon o platu a některých náležitostech státních zástupců Nr. 201/1997 
Sb.297) und das Gesetz über die Gehälter von Prokuratoren und Prokuraturkonzipienten 
(Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o prokurátorov a právnych čekateľov pro-
kuratúry Slovenskej republiky Nr. 154/2001 Z.z.).  

Die Rechtsanwaltschaft regelt in der Tschechischen Republik das Gesetz über die Rechts-
anwälte (Zákon o advokacii Nr. 85/1996 Sb.298), in der Slowakei sind es das Gesetz über 
die Rechtsänwälte (Zákon Slovenskej národnej rady o advokácii Nr. 132/1990 Zb.299) und 
das Gesetz über die Kommerzanwälte (Zákon Slovenskej národnej rady o komerčných 
právnikoch Nr. 129/1991 Zb.300). 

Das Notariat wird in der Tschechischen Republik durch das Gesetz über die Notare und 
ihre Tätigkeit - Notariatsordnung (Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti 
(Notářský řád) Nr. 358/1992 Sb.301) und in der Slowakei durch das gleichnamige Gesetz 
(zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) Nr. 
323/1992 Zb.302) geregelt. 

In der Tschechischen Republik wurde noch das Gesetz über die höheren Gerichtsbe-
diensteten (Zákon o vyšších soudních úřednících Nr. 189/1994 Sb.303) verabschiedet.  

Sachverständige und Dolmetscher. In der Tschechischen Republik und in der Slowakei 
gilt nach wie vor das Gesetz über Sachverständige und Dolmetscher (Zákon o znalcích a 
tlumočnících Nr. 36/1967 Sb.304). 

Verfahrensordnungen. Sowohl für das Zivilverfahren, als auch für das Strafverfahren 
gelten in beiden Staaten die alten Verfahrensordnungen aus den 60er Jahren, wobei nach 
der Spaltung der ČSFR beide Republiken das Verfahrensrecht unterschiedlich weiterent-
wickelt haben. Das Zivilverfahren der Tschechischen Republik regelt die Zivilverfahrens-
ordnung (Občanský soudní řád Nr. 99/1963 Sb.305), wie ebenfalls in der Slowakei 
(Občianský súdný poriadok Nr. 99/1963 Zb.306). Das Strafverfahren regeln in der ČR die 
Strafprozessordnung (Zákon o trestním řízení soudním - Trestní řád Nr. 141/1961 Sb.307) 
                                                      
297  Geändert durch Gesetze Nr. 155/2000 Sb. und Nr. 14/2002 Sb. 
298  Geändert durch Gesetze Nr. 210/1999 Sb., Nr. 120/2001 Sb., Nr. 6/2002 Sb. und Nr. 228/2002 Sb. 
299  Geändert durch Gesetz Nr. 302/1999 Z.z. 
300  Geändert durch Gesetze Nr. 149/1994 Z.z. und Nr. 448/2001 Z.z. 
301  Geändert durch Gesetze Nr. Nr. 82/1998 Sb., Nr. 30/2000 Sb., Nr. 370/2000 Sb., Nr. 120/2001 Sb., Nr. 

317/2001 Sb., Nr. 352/2001 Sb., Nr. 501/2001 Sb. und Nr. 6/2002 Sb. 
302  Geändert durch Gesetze Nr. 232/1995 Z.z., Nr. 397/2000 Z.z. und Nr. 561/2001 Z.z. 
303 Dt. Übersetzung mit Einführung Bohata, in: JOR Band 39 (1998), S. 307 ff. 
304  In der Slowakei geändert durch Gesetz Nr. 238//2002 Z.z. 
305  Siehe oben Fn. 11. 
306  Geändert durch Gesetze Nr. 36/1967 Sb., Nr. 158/1969 Sb., Nr. 49/1973 Sb., Nr. 20/1975 Sb., Nr. 133/1982 Sb., 

Nr. 78/1983 Sb., Nr. 180/1990 Sb., Nr. 328/1991 Sb., Nr. 519/1991 Sb., Nr. 263/1992 Sb., Nr. 46/1994 Z.z. ber. 
Fas. Nr. 38/1995 Z.z., geändert durch Gesetze Nr. 232/1995 Z.z., Nr. 233/1995 Z.z., Verfassungsgerichtsent-
scheidung Nr. 281/1996 Z.z., Gesetz Nr. 211/1997 Z.z., Verfassungsgerichtsentscheidung Nr. 359/1997 Z.z., 
Gesetze Nr. 124/1998 Z.z., Nr. 144/1998 Z.z., Nr. 169/1998 Z.z., Nr. 187/1998 Z.z., Nr. 225/1998 Z.z., Nr. 
233/1998 Z.z., Nr. 235/1998 Z.z., Verfassungsgerichtsentscheidung Nr. 318/1998 Z.z., Gesetze Nr. 331/1998 
Z.z., Nr. 46/1999 Z.z., Verfassungsgerichtsentscheidung Nr. 166/1999 Z.z., Gesetze Nr. 223/1999 Z.z., Nr. 
303/2001 Z.z., Nr. 501/2001 Z.z., Nr. 215/2002 Z.z., Nr. 232/2002 Z.z., Nr. 424/2002 Z.z., Nr. 451/2002 Z.z. 

307 Geändert durch Gesetze Nr. 57/1965 Sb., Nr. 58/1969, Nr. 149/1969 Sb., Nr. 48/1973 Sb., Nr. 29/1978 Sb., Nr. 
43/1980 Sb., Nr. 159/1989 Sb., Nr. 178/1990, Nr. 303/1990 Sb., Nr. 558/1991 Sb., (ber. Fas. Nr. 158/1992 Sb.), 
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und in der Slowakei die Strafprozessordnung (Trestný poriadok Nr. 141/1961 Zb.308). Die 
Höhe der Gerichtsgebühren regelt in der ČR das Gesetz über die Gerichtsgebühren (Zákon 
o soudních poplatcích Nr. 549/1991 Sb.309) und in der Slowakei das Gesetz über die 
Gerichtsgebühren (Zákon o súdnych poplatkov Nr. 71/1992 Zb.310). 

Konkursverfahren. In beiden Ländern gilt noch das Konkurs- und Vergleichsgesetz 
(Zákon o konkursu a vyrovnání Nr. 328/1991 Sb.311 und Z.z.312). 

 

                                                                                                                                                                 
geändert durch Gesetze Nr. 25/1993 Sb., Nr. 115/1993 Sb., Nr. 292/1993 Sb., (ber. Fas. Nr. 69/1994 Sb.), 
geändert durch Gesetz Nr. 154/1994 Sb., Verfassungsgerichtsentscheidungen Nr. 214/1994 Sb. und Nr. 8/1995 
Sb., Gesetze Nr. 152/1995 Sb., Nr. 150/1997 Sb., Nr. 209/1997 Sb., Nr. 148/1998 Sb., Nr. 166/1998 Sb., Nr. 
191/1999 Sb., Nr. 29/2000 Sb. und Nr. 227/2000 Sb., Verfassungsgerichtsentscheidung Nr. 77/2001 Sb., 
Gesetze Nr. 144/2001 Sb. und Nr. 265/2001 Sb., und Verfasssungsgerichtsentscheidung Nr. 424/2001 Sb., (ber. 
Fas. Nr. 43/2002 Sb.), geändert durch Gesetze Nr. 200/2002 Sb. und Nr. 226/2002 Sb 

308  Geändert durch Gesetze Nr. 57/1965 Sb., Nr. 58/1969, Nr. 149/1969 Sb., Nr. 48/1973 Sb., Nr. 29/1978 Sb., Nr. 
43/1980 Sb., Nr. 159/1989 Sb., Nr. 178/1990, Nr. 303/1990 Sb., Nr. 558/1991 Sb., (ber. Fas. Nr. 158/1992 Sb.), 
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